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Städtebaulicher Vertrag 

Zum 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 

Quartier am Wiener Platz 
im Stadtbezirk Feuerbach (Feu 251) 

zwischen 

Widerker & Rechter Objekt Feuerbach GmbH & Co. KG 
Lautenschlager Straße 23  70173 Stuttgart 

vertreten durch 

Widerker & Rechter Verwaltungs GmbH 
Lautenschlagerstraße 23  70173 Stuttgart 

vertreten durch 

Geschäftsführer Martin Widerker 

im Folgenden: Grundstückseigentümer 

und 

der Landeshauptstadt Stuttgart 
- Amt für Stadtplanung und Wohnen -

im Folgenden: Stadt 

Anlage 9
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Vorbemerkung: 
 
Der Städtebauliche Vertrag umfasst folgende Flurstücke auf der Gemarkung Stutt-
gart-Feuerbach (Anlage 1): 
- Flurstück 3085 mit 2835 m² (Grundbuchblatt Nr. 2359) 
- Teilfläche A von Flurstück 3106/1 mit ca. 9 m² (Grundbuchblatt Nr. 15253) 
- Teilflächen B und C von Flurstück 3106 mit ca. 7 m² und ca. 8 m²  

(Grundbuchblatt Nr. 15253) 
 
Die Teilflächen A, B und C der Flurstücke 3106 und 3106/1 befinden sich im Eigen-
tum der Stadt und sollen vom Grundstückseigentümer erworben werden. 
Im Folgenden werden das Flurstück 3085 (Wiener Platz 1) mit den Teilflächen A, B 
und C „Projektgrundstück“ mit ca. 2859 m² genannt (Anlage 1). 
 

Im Zuge der städtebaulichen Neuentwicklung des „Quartiers am Wiener Platz“ (ehe-
maliges Schoch-Areal) in Stuttgart Feuerbach plant der Grundstückseigentümer auf 
dem Projektgrundstück, unter Berücksichtigung der bestehenden Dienstbarkeiten 
der Telekom, eine Neuentwicklung des „bestehenden Post- und Bürogebäudes“. 
Hierzu werden im Folgenden zwei alternative Planungsszenarien behandelt: 
 
Planfall A (Neubau, Teilneubau, Anlage 6), Anlage 6 umfasst die zeichnerische Pla-
nung des Neubaus                   
- Post (Zustellstützpunkt in flächenmäßig reduzierter Form, vgl. Anlage 4AI und 

4AII), Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen im Erdgeschoss, 
jeweils nach Wahl des Grundstückseigentümers. 

- Büro- und/oder Wohngeschosse ab dem 1. Obergeschoss. 
- Neubau einer Tiefgarage mit den Zufahrtsalternativen neue Zufahrt im EG (Alter-

native 1), Erhalt oder Erneuerung bestehender Tiefgaragenzufahrt Kremser 
Straße (Alternative 2) oder unterirdische Zufahrt über das neue westliche, städti-
sche Grundstück Flurstück 3058 (Alternative 3). 

- Der Planfall A umfasst auch den Teilneubau ab dem 2. OG unter Erhalt der Te-
lekomanlagen im Untergeschoss und im 1. OG. 

- Der Planfall A umfasst zusätzlich auch den Bau einer sogenannten Telekomaus-
weichfläche, der sog. „Black-Box“ (vgl. Kaufvertragsteil mit dem Liegenschafts-
amt mit Dienstbarkeitsbestellungen) unter Beseitigung der bestehenden Tele-
kom-Anlagen (Anlage 6 A) 
 

Planfall B (Sanierung Bestandsgebäude, Anlage 7): 
- Sanierung des Bestandsgebäudes mit Erneuerung der Fassade. 
- Umbau bestehende Tiefgarage mit den Zufahrtsalternativen 2 und 3. 
- Erhalt der Telekomanlagen im Untergeschoss und 1. Obergeschoss. 
- Post (Zustellstützpunkt in flächenmäßig reduzierter Form, vgl. Anlage 4B), Schaf-

fung von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen im Erdge-
schoss, jeweils nach Wahl des Grundstückseigentümers. 

- Umbau der Wohn- und Bürogeschosse ab dem 2. Obergeschoss. 
- Der Planfall B umfasst zusätzlich auch den Bau der sog. „Black-Box“ (vgl. Kauf-

vertragsteil mit dem Liegenschaftsamt mit Dienstbarkeitsbestellungen) unter Be-
seitigung der bestehenden Telekom-Anlagen (Anlage 6 A). 
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Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des sich in der Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Quartier am Wiener Platz“ 
(ehemals „Burgenlandstraße/Dornbirner Straße (Schoch-Areal)“) im Stadtbezirk 
Feuerbach - Feu 251 (Anlage 2) und im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
Feuerbach 7 „Wiener Platz“. 
 
Den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Quartier am Wiener Platz“ für das 
ca. 2,57 ha große Gesamtquartier hat der Ausschuss für Umwelt und Technik des 
Gemeinderats am 20. Juli 2010 beschlossen (GRDrs 75/2010). 
Darauf aufbauend wurde 2012 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, des-
sen 1. Preis (Architekt Schüler + Landschaftsarchitekten Faktorgruen) die Basis für 
die weitere Entwicklung des Areals darstellt (Anlage 3).  
 
Im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats sowie im Bezirksbeirat 
Feuerbach wurde 2014 und 2015 die Weiterentwicklung des Wettbewerbsergebnis-
ses und des Gebäudes Wiener Platz 1 vorgestellt und grundsätzlich zustimmend 
zur Kenntnis genommen.   
 
Für den Grundstückseigentümer und die Stadt ist es von hoher Bedeutung, in dieser 
zentralen Lage auch eine städtebauliche Verbesserung des seit Jahren unterge-
nutzten Gebäudes Wiener Platz 1 und dessen Freiflächen zu erzielen. Hierzu müs-
sen die öffentlichen Außenbereiche an die zukünftige Platzgestaltung des westli-
chen Wiener Platzes angepasst (u. a. Schließung der nördlichen Zufahrt zur Tief-
garage) und eine mischgebietsverträgliche Nutzungsänderung herbeigeführt wer-
den (u. a. keine nächtliche Andienung der Postverteilerstelle im Gebäude Wiener 
Platz 1, Anlage 3). Ein weiterer Regelungsbedarf besteht durch den hohen archi-
tektonischen Anspruch (u. a. Fassadengestaltung), welcher durch die exponierte 
Lage und die erhebliche Baumasse des Gebäudes entsteht. 
 
Zur Sicherung dieser Ziele soll daher flankierend zum Auslegungsbeschluss ein 
städtebaulicher Vertrag geschlossen werden. 
 
Die Umsetzung der Baumaßnahme des Grundstückseigentümers erfordert neben 
diesem Vertragsteil den Abschluss weiterer Vertragsteile, Ordnungsmaßnahmen-
vertrag mit dem Amt für Stadtplanung und Wohnen - Abteilung Stadterneuerung und 
Wohnbauentwicklung - und Kaufvertrag mit dem Liegenschaftsamt. 
 
Eine Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Umsetzung der Planfälle A  
oder B ist mit diesem Vertrag nicht verbunden (Absicherung des Bestandschutzes). 
 
Mit Baugenehmigung der Stadt vom 14.02.2018 (Nord/Fe4/BA/2017/117) wurde der 
Umbau der Tiefgaragen Zu- und Ausfahrt und teilweiser Abriss der Grenzwand, 
Neubau Fluchttreppe aus der Tiefgarage einschließlich der Änderung der oberirdi-
schen Stellplätze genehmigt (vgl. Lageplan Anlage 4C). In den vorgenannten Anla-
gen 4AII, 4B und 7 werden die oberirdischen Stellplätze anders – als genehmigt – 
dargestellt. Die Lage der Stellplätze ergibt sich aus dem genehmigten Lageplan An-
lage 4C und nicht aus den vorgenannten Anlagen 4A II, 4B und 7. 
 
Dies vorausgeschickt treffen beide Vertragsparteien auf der Grundlage von § 11 
BauGB folgende Vereinbarungen: 
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1. Grundstücksneubildung 
 

Die vorgesehene Grundstücksneubildung ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die 
hierfür anfallenden Kosten werden im Kaufvertragsteil mit dem Liegenschaftsamt  
geregelt. 
 

2. Postverteilerstelle  
 
 

Die in einem vergleichbaren Mischgebiet (gemäß § 6 BauNVO) möglichen schall-
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 werden durch die bestehende 
Postverteilerstelle im Gebäude Wiener Platz 1 zwischen 5 und 6 Uhr überschrit-
ten (Anlage 5). Um eine Mischgebietsnutzung am Standort und im direkten Um-
feld zu ermöglichen, verpflichtet sich der Grundstückseigentümer, die Postver-
teilerstelle im Gebäude Wiener Platz 1 durch Anpassung des Mietvertrags nicht 
nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) und tags in mischgebietsverträglicher Weise betrei-
ben zu lassen. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Anlieferung 
wie bisher von der Kremser Straße aus auf der Westseite in flächenmäßig redu-
zierter Form erfolgt (Freiflächenpläne, Anlage 4AI, 4AII und Anlage 4B) (siehe 
Ziffer 13). 
 
Dies gilt auch für die Planfälle A oder B.  
 
Die Post erwägt derzeit, den Standort für die Postverteilerstelle auf ein anderes 
Grundstück in Stuttgart-Feuerbach nicht nur während der Bauzeit für einen 
Neubau, sondern dauerhaft zu verlegen. 
 
Im Falle des Neubaus mit Tiefgarage verpflichtet sich der Grundstückseigentü-
mer, die 12 oberirdischen bestandsgeschützt genehmigten Stellplätze in die Tief-
garage zu verlagern. Diese zu verlegenden Stellplätze werden nicht auf die Zahl 
der baurechtlich notwendigen Stellplätze angerechnet, sofern dies der Grund-
stückseigentümer wünscht. Beispielhaft ergeben sich bei einer notwendigen 
Stellplatzanzahl von 58 Stellplätze somit mögliche 72 Stellplätze (Anlage 4D). 
 
Bei einer Verlegung der 12 oberirdischen Stellplätze ist der Grundstückseigentü-
mer berechtigt, entlang der gesamten Westfront auf der sogenannten unüber-
baubaren Grundstücksfläche eine Außengastronomie, unter Beachtung der Fest-
setzungen des Bebauungsplans, zu betreiben (Anlage 4E).  
 

3. Umbaumaßnahmen Tiefgarage  
 

Im Folgenden sind die notwendig werdenden Umbaumaßnahmen der bestehen-
den Tiefgarage im Gebäude Wiener Platz 1 beschrieben. Weitere Regelungen, 
insbesondere die Kostentragung, werden im Rahmen des separat zu vereinba-
renden Ordnungsmaßnahmenvertrages geregelt (Anlage 8). 
 
Schließung der nördlichen TG-Zufahrt 
Eine Zu- und Abfahrt über den neuen westlichen Wiener Platz ist im Rahmen der 
geplanten Umgestaltung nicht mehr möglich. Die Zu- und Abfahrt der Tiefgarage 
erfolgt künftig über die bestehende südliche TG-Zufahrt von der Kremser Straße 
mittels einer Ampelschaltung. 
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Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die nördliche Tiefgaragenzufahrt 
und die weiteren Maßnahmen im Hinblick auf die Brüstungselemente des Park-
platzes inklusive des hier integrierten Lüftungsschachtes entsprechend dem 
Ordnungsmaßnahmenvertrag durchzuführen (siehe auch Ziffer 13). Die Gestal-
tung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche und der privaten Verkehrsflä-
che ist gemäß des Freiflächenplans herzustellen (Anlage 4B) sowie im Planfall 
A Freiflächenplan Anlage 4AI oder 4AII oder Anlage 4 C (je nach Variante). 
Im Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Möglichkeit eines ggf. notwendi-
gen 2. Rettungswegs sowie ein Gehrecht für die Allgemeinheit und Fahrrecht 
für Rettungsfahrzeuge auf der im Norden des Grundstücks befindlichen privaten 
Verkehrsfläche ermöglicht werden (siehe Anlage 8 und 9). Die Bauausführung 
für alle erforderlichen Maßnahmen obliegt dem Grundstückseigentümer. Wei-
tere Regelungen, insbesondere die Kostentragung, werden im Ordnungsmaß-
nahmenvertrag geregelt. 
 
Sollte die Telekomersatzfläche „Black-Box“ in der Nord-West-Ecke des Grund-
stücks des Grundstückseigentümers realisiert werden, sind die Schließungs-
maßnahmen (der nördlichen Tiefgaragen-Zufahrt) im Zuge des Baus der Black-
Box durchzuführen (Anlage 4E).  
Die Landeshauptstadt Stuttgart verpflichtet sich der Telekom Deutschland AG 
zum Zweck der Errichtung und des Betriebes sowie der Unterhaltung von Tele-
kommunikationslinien, wie in Anlage 9C dargestellt, eine entsprechende, be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit auf dem in städtischem Eigentum befindli-
chen, neu zubildenden Flst. 3088/4, Pöchlarner Straße, Gemarkung Stuttgart-
Feuerbach, zu gewähren. 
 
Baugrubenböschung  
Bei der Durchführung des als Planfall A beschriebenen Bauvorhabens mit Neu-
bau der Tiefgarage stellt die Stadt die Inanspruchnahme der angrenzenden 
städtischen Grundstücke 3058, 3179, 3103, 3106/1, 3106 und 3097 (Kremser 
Straße) (vgl. Anlage 6B, 6C und Anlage 1) zur Herstellung der benötigten Bau-
grubenböschung im technisch erforderlichen Umfang (Arbeitsraum) sowie zur 
Aufstellung eines Bauzauns während der Bauphase in Aussicht. Die planungs-
rechtlich gesicherten Bäume müssen hierbei berücksichtigt und gesichert wer-
den. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die in Anspruch genommenen 
Grundstücksteile nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand zu versetzen, der dem vor der Maßnahme bestehen-
den Zustand entspricht.  
 
Neubau einer Tiefgaragenzufahrt (gemeinsame Tiefgaragenzufahrt oder eine 
Tiefgaragenzufahrt innerhalb des Baufeldes Ost)  
Im Zuge der Neuentwicklung des benachbarten Baufeldes wird im nächsten 
Schritt die Voraussetzung einer gemeinsamen TG-Zufahrt auf der Süd-Ostseite 
des südlichen Baufeldes als Zufahrtsalternative geschaffen. 
Für den Fall, dass der Grundstückseigentümer diese Zufahrt für die Erschließung 
seiner Tiefgarage nutzen möchte, sind entsprechende vertragliche Regelungen 
bis zum 31.12.2027 zu treffen und durch Dienstbarkeiten und Reallast zu sichern. 
Die Stadt verpflichtet sich bei der Veräußerung der Baufelder BS 1 bis 4 mit den 
Erwerbern entsprechende Verpflichtungen zur Einräumung von Dienstbarkeiten 
und Reallasten vorzusehen und bei Eintragungsvorbehalten solcher Rechte mit-
zuwirken. Im Zuge dessen verpflichtet sich der Grundstückseigentümer zur 
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Schließung der bestehenden südlichen TG-Zufahrt von der Kremser Straße (An-
lagen 3 + 6) sofern die Zufahrtsalternative 3 tatsächlich durch den Grundstücks-
eigentümer genutzt wird. Dem Grundstückseigentümer verbleibt somit die freie 
Wahl zwischen den Zufahrtsalternativen (vgl. Vorbemerkung Planfall A und B).  

 
Sollte es zu keiner gemeinsamen Tiefgaragenzufahrt im südlichen Baufeld kom-
men, verpflichtet sich der Grundstückseigentümer, die vorhandene Tiefgaragen-
zufahrt-Süd – zur Minderung der zu erwartenden Geräuschimmissionen an den 
seitlich der Tiefgaragen-Rampe liegenden Gebäude – auf seine Kosten bis zur 
Nutzungsaufnahme der im südlichen Baufeld errichteten Gebäude und gemäß 
des Schalltechnischen Gutachtens (Anlage 5) mischgebietsverträglich baulich 
nachzurüsten (Errichtung eines Vordaches oder erforderlichenfalls einzuhau-
sen). Eine ggf. notwendige Absturzsicherung bzw. Einhausung der Tiefgaragen-
zufahrt ist entsprechend den vorstehenden Vorgaben (Freiflächenplan Anlage 4B 
und im Planfall A Freiflächenplan Anlage 4AI, 4AII und Ordnungsmaßnahmen-
vertrag) auszuführen. Die Gestaltung und Ausführung muss vor Einreichung des 
Bauantrags einvernehmlich mit der Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen, 
Amt für Umweltschutz) abgestimmt werden (siehe auch Ziffer 13). 
 

4. Private Verkehrsfläche 
 

Die Stadt darf die in Anlage 2 mit privater Verkehrsfläche V1 bezeichnete, in Tei-
len durch eine private Tiefgarage unterbaute Fläche, mit Ausnahme des Tiefga-
ragenzufahrtsbereiches und der Stellplätze (vgl. Freiflächenpläne 4AI, 4AII, 4B, 
4C und Anlage 4E) dauerhaft zum Gehen für die Allgemeinheit und zusätzlich 
dazu die nördliche Hälfte (fr2) auch zum Befahren durch Rettungsfahrzeuge be-
nutzen (vgl. auch Anlage 7). Näheres regelt der Ordnungsmaßnahmenvertrag 
(Anlage 8). 
Zur Sicherung des Gehrechts für die Allgemeinheit (gr2) und dem Fahrrecht zu-
gunsten von Rettungsfahrzeugen (fr2) räumt der Grundstückseigentümer eine 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Stadt ein. 
 
Die Gestaltung der privaten Verkehrsfläche und der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche ist gemäß den Vorgaben des Freiflächenplans (Anlage 4AI, 4AII, 
4B, 4C oder Anlage 4E) vom Grundstückseigentümer umzusetzen und muss ein-
vernehmlich mit der Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen, Tiefbauamt) ab-
gestimmt werden. Näheres regelt der Ordnungsmaßnahmenvertrag (Anlage 8). 
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich weiter, die Unterbauungen von Flä-
chen, die zum Gehen für die Allgemeinheit und zum Befahren durch Rettungs-
fahrzeuge vorgesehen sind, nach DIN 1076 oder den Bestimmungen, die künftig 
an deren Stelle treten, durch die Stadt (Tiefbauamt, Abteilung Stadtbahn-, Brü-
cken und Tunnelbau, Weimarstraße 32, 70176 Stuttgart), in dreijährigem Rhyth-
mus auf Kosten der Stadt (Tiefbauamt) prüfen zu lassen. Er gewährleistet die 
Zugänglichkeit der Tiefgarage für die erforderlichen Prüfungen und stellt die zur 
Prüfung erforderlichen Bestandsunterlagen zur Verfügung. Dies entbindet den 
Grundstückseigentümer nicht von seiner Pflicht, die Standfestigkeit des Bau-
werks zu gewährleisten. Die Bauwerksprüfung beschränkt sich auf die Bauteile 
der Unterbauung, die für die Standsicherheit der zum Gehen für die Allgemein-
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heit vorgesehenen Flächen erforderlich sind. Die zu behebenden Mängel wer-
den im Prüfbericht eindeutig beschrieben und sind innerhalb des im Prüfbericht 
vorgegebenen Zeitraums vom Grundstückseigentümer zu beheben. 
Die Stadt verpflichtet sich, die Bauwerksprüfung der Unterbauungen i. o. g. Drei-
jahresrhythmus durchzuführen. 

 

5. Freiraumgestaltung, Außengastronomie  
 
Freiraumgestaltung 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, bei der Gestaltung der Außenanla-
gen (nicht überbaute Flächen und private Verkehrsflächen) den Freiflächenge-
staltungsplan im Planfall A (Anlage 4AI, 4AII, 4E) oder im Planfall B (Anlage 4B) 
oder 4C (je nach Variante) zu Grunde zu legen. Die zukünftige Freiraumgestal-
tung (insbesondere Anschlusshöhen, Beleuchtung, Materialität, Gestaltung Au-
ßengastronomie etc.) muss einvernehmlich mit der Stadt (Amt für Stadtplanung 
und Wohnen, Tiefbauamt), siehe auch Vorgaben zum Vorgehen in Ziffer 7 und 
Regelungen im Ordnungsmaßnahmenvertrag (Anlage 8), abgestimmt werden. 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Außenanlagen frei begehbar 
auszugestalten. Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche und der privaten 
Verkehrsfläche sind neben Außengastronomie im Übrigen keine weiteren Neben-
anlagen (z.B. Abstell- und Lagerflächen) zulässig. 

 
Außengastronomie 
Der Grundstückseigentümer plant zur Belebung des Wiener Platzes unter ande-
rem den Betrieb von Außengastronomie. Die Stadt unterstützt dieses Vorhaben.  
 
Die Fläche der Außenbewirtschaftung muss zum jeweiligen Betrieb im Gebäude 
des Grundstückseigentümers in engem räumlichen Bezug stehen und aus-
schließlich von dort bewirtschaftet werden. Alle Einrichtungen der Außenbewirt-
schaftung sind auf die nicht überbaubaren Grundstücksflächen im MI4, mit Aus-
nahme der als Gehrecht festgesetzten Flächen, beschränkt (vgl. Anlage 4E). 
Der Betrieb ist mischgebietsverträglich zu gestalten (vgl. schalltechnisches Gut-
achten, Anlage 5). 
 
Sollte die Postverteilerstelle endgültig beendet aufgegeben und die oberirdischen 
Stellplätze in die Tiefgarage verlegt werden, ist der Investor Grundstückseigen-
tümer berechtigt, über die in der Anlage 4E dargestellten Außenbewirtschaf-
tungsfläche hinaus entlang der gesamten Westfront auf der sog. unüberbaubaren 
Grundstücksfläche eine Außengastronomie zu betreiben (vgl. oben Ziff. 2 dieses 
städtebaulichen Vertrages), unter Beachtung der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans (mischgebietsverträgliche Nutzung etc.). 

 
Gestalt und Farbe der Sonnenschirme, Stühle und Tische müssen je Betrieb ein-
heitlich sein. Sonnenschirme sind so anzuordnen, dass sie den Eindruck eines 
geschlossenen Daches vermeiden. Betriebsbezogene Werbeaufdrucke sind 
möglich. 
 
Ausgeschlossen sind zaunähnliche Abgrenzungen und Podeste, Pergolen sowie 
Einhausungen, Planen und Folien, Windschutzwände, Teppiche, Kunstrasen  
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u. Ä. Eine Eingrünung der Außenbewirtschaftungsfläche ist auf die Aufstellung 
weniger Pflanzelemente zu beschränken. Eine geschlossene heckenähnliche 
Bepflanzung und gehäufte Aufstellung von Pflanzelementen ist unzulässig, um 
den Charakter einer Einzäunung und Abgrenzung vom öffentlichen Raum zu ver-
meiden. 
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, das Bauwerk bezüglich etwa über 
privaten und öffentlichen Verkehrsflächen befindlichen Gebäudeteilen in ver-
kehrssicherem Zustand zu erhalten und notwendige Arbeiten auf eigene Kosten 
unverzüglich vorzunehmen.  

 

6. Begrünungsmaßnahmen 
 
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades auf dem Projektgrundstück sind ver-
schiedene Maßnahmen im Sinne der Grünordnung erforderlich. Diese sind ge-
mäß den Vorgaben des Bebauungsplans umzusetzen.  
Die Planung und Ausführung muss vor Einreichung des Bauantrags einvernehm-
lich mit der Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen, Grünordnungsplanung), 
analog den Vorgaben zum Vorgehen in Ziffer 7, abgestimmt werden.  
 

7.  Gebäude- und Freiflächengestaltung  
 

Vorbemerkung  
Der Grundstückseigentümer plant eine Neuentwicklung oder eine Sanierung/ teil-
weise Umnutzung seines Grundstücks, welches sich an prominenter Stelle am 
Bahnhof von Feuerbach befindet. Aufgrund der Lage und Größe des Bauvorha-
bens sind sich der Grundstückseigentümer und die Stadt einig, dass hohe städ-
tebauliche und architektonische Qualitätsstandards erforderlich sind.  
 
Zur Gewährleistung dieses Ziels wurde der Gestaltungsbeirat der Stadt, beste-
hend aus unabhängigen Experten, beratend herangezogen. Die konkretisierte 
Planung ist dem Gestaltungsbeirat erneut vorzulegen. 
 
Das Planungskonzept des Grundstückseigentümers (Entwurfsplanung mit aus-
gearbeiteten Fassaden, Anlage 6) bildet die Grundlage für dessen weitere Pla-
nung. Hinsichtlich der inneren Gebäudeorganisation bleibt der Grundstücksei-
gentümer ungebunden, soweit sich daraus keine Fassadenänderungen ergeben. 
 
Wesentliche Merkmale der Architektur-/Fassadengestaltung sind:  
- Gebäudekubatur (gilt nur für Planfall A) 
- Gestaltung und Gliederung der Fassade 
- Materialität und Farbgebung der Fassade 
- Gestaltung der Werbeanlagen  

 
Vereinbarung: 
Der Grundstückseigentümer beachtet hinsichtlich seiner weiteren Planungs-
schritte nachfolgende sowie die unter Ziffer 13 beschriebenen Maßgaben: 
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7.1 Vor Einreichung des Bauantrags/Bauantragverfahren 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, mindestens 4 Wochen vor Ein-
reichen des Bauantrags der Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen) die 
einzureichenden Bauantragspläne hinsichtlich Erschließung, Baukörperaus-
formung, Fassaden-, Dach- und Freiflächengestaltung mit Materialangaben 
etc. vorzulegen. 
 
Die Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen) verpflichtet sich, dem Grund-
stückseigentümer mit Erteilung der Baugenehmigung konkrete Vorgaben zur 
Freiflächengestaltung und Anpassung westlich, nördlich und östlich angren-
zender öffentlicher Flächen mit Materialangaben schriftlich mitzuteilen. Wer-
den mit Erteilung der Baugenehmigung keine konkreten Vorgaben mit Mate-
rialangabe schriftlich geäußert, ist der Grundstückseigentümer berechtigt, die 
beantragte Gestaltung auszuführen (Fiktion einer einvernehmlichen Abstim-
mung).  
 
Im Fall einer fehlenden einvernehmlichen Abstimmung mit der Stadt kann die 
erforderliche sanierungsrechtliche Genehmigung nicht in Aussicht gestellt 
werden. 
 

7.2 Vor Antragstellung auf Baufreigabe 
Zur Sicherstellung der Umsetzung des Planungskonzepts ist der Grundstück-
seigentümer verpflichtet, der Stadt die relevanten Ausführungspläne zu Er-
schließung, Baukörperausformung, Fassaden-, Dach- und Freiflächengestal-
tung unter Ergänzung von Materialangaben und Materialproben vor Antrag-
stellung auf Baufreigabe gemäß § 59 LBO vorzulegen, um darzulegen, dass 
die Ausführungspläne insoweit mit den Bauantragsplänen übereinstimmen. 
Wesentliche Abweichungen von den Bauantragsplänen sind der Stadt (Amt 
für Stadtplanung und Wohnen) vor Antragstellung auf Baufreigabe zur Ab-
stimmung vorzulegen. Die Prüfungszeit darf zwei Wochen nicht überschrei-
ten.  
 

8. Ausschluss von Mobilfunkantennen 
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, keine Fremdantennen-Anlagen zu 
errichten bzw. errichten zu lassen. Nutzer oder sonstige Berechtigte sind entspre-
chend zu verpflichten. Ausgenommen davon sind im Falle eines Verbleibs der 
Telekom oder deren Nutzungsnachfolger betriebsbedingt notwendige Telekom-
Anlagen. 
 

9. Energiekonzeption   
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Gebäude so zu errichten, dass 
der Jahres-Primärenergiebedarf Qp um mindestens 30 % gegenüber der gültigen 
Energieeinsparverordnung (EnEV) i. d. F. vom 29. April 2009 reduziert wird. Beim 
baulichen Wärmeschutz (thermische Hülle) sind die Vorgaben der EnEV um 
20 % zu unterschreiten. Für Wohngebäude sind die Anforderungen an ein KfW 
Effizienzhaus 70 einzuhalten. 
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Die Stadt verpflichtet sich, nach Ablauf des Bindungszeitraums auf Verlangen 
dem Grundstückseigentümer unverzüglich für die Dienstbarkeit eine Löschungs-
bewilligung zu übergeben. 

 
10.1.5 Datenschutz 

Zur Überwachung der sich aus der Förderung ergebenden Verpflichtungen wer-
den gemäß § 20 Abs. 4 LWoFG die erforderlichen Daten durch die Stadt erhoben, 
genutzt, verarbeitet und gespeichert. 
 

10.1.6 Besondere Verpflichtungen 
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, 

 
a. die preisgebundenen Mietwohnungen stets in gutem Bauzustand zu erhalten. 

 
b. die preisgebundenen Mietwohnungen ausreichend zu versichern und im Falle 

einer Zerstörung durch Brand oder Einsturz im Falle eines Neubaus von SIM-
pflichtigen Wohnungen auf dem Projektgrundstück Ersatzwohnraum im vorhe-
rigen Umfang zu schaffen. 

 
c. Vertretern der Stadt auf Verlangen die Besichtigung der preisgebundenen 

Mietwohnungen zu ermöglichen. 
 

10.1.7 Gemäß der Konditionen zum Grundsatzbeschluss zu SIM (GRDrs 13/2014 und 
1018/2016) sind mit besonderer Begründung Ersatzmaßnahmen im Radius von 
1.000 m möglich. In diesem Fall erhöht sich allerdings die Förderquote auf 30 %. 
Ablösemöglichkeiten in Geld sind grundsätzlich nicht möglich. 

 

11. Lärmminderungsmaßnahmen  
 
Lärmminderungsmaßnahmen sind entsprechend den Vorgaben des Bebauungs-
plans zu treffen und mit der Stadt (Amt für Umweltschutz) abzustimmen. 
 
Gewerbelärm 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) nachts an allen 
maßgeblichen Immissionsorten durch geeignete Maßnahmen einzuhalten. Als 
geeignete Maßnahmen kommen zum Beispiel die Überdachung der offenen Tief-
garagenzufahrt, der Einbau von Schalldämpfern in die vorhandene Lüftungsan-
lage und der Verzicht auf Nutzung der oberirdischen Stellplätze für gewerbliche 
Zwecke in der Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr in Frage.  
 
Hinweis Gewerbelärm 
Maßnahmen zur Verminderung von mischgebietsunverträglichem Gewerbelärm 
sind außerdem im Vertrag in Ziffer 2 und 3 geregelt. 
 
Verkehrslärm  
Entlang der nordöstlichen Baugrenze sind Wohnungen erst ab einem Abstand 
von 6,00 m zur Baugrenze ausnahmsweise zulässig. Wohnungen in zurückge-
setzten Staffelgeschossen in diesem 6-Meter-Abstandsbereich sind zulässig, 
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wenn in diesem Abstandsbereich keine Aufenthaltsräume oder nicht öffenbare 
Fenster vorgesehen werden. In diesen Aufenthaltsräumen müssen an diesen 
Fassadenbereichen neben ausreichend dimensionierten Schallschutzfenstern 
entsprechende Lüftungsanlagen vorgesehen werden, die es ermöglichen, die 
Fenster ständig/dauerhaft geschlossen zu halten.  

 

12. Regelung zu Altlasten – Entsorgungsmehrkosten hinsichtlich der Parame-
ter Chrom-/Chromat und LHKW 

 
Im Rahmen der städtebaulichen Konzeption verfolgt die Stadt das Ziel, eine städ-
tebauliche Neuordnung des Quartiers ‚Am Wiener Platz’, u. a. durch eine öffent-
lich zugängliche und einheitliche Platzgestaltung, zu verwirklichen. Die städte-
baulichen Maßnahmen ergeben sich aus den vorstehenden Regelungen dieses 
städtebaulichen Vertrages und den dort geregelten Verpflichtungen der Parteien 
(vgl. insbesondere Vorbemerkung, Ziff. 3, 5, 7 sowie den Ordnungsmaßnahmen-
vertrag).  
Muss der Grundstückseigentümer im Falle eines Neubaus, zum Umbau oder zur 
Erweiterung der Tiefgarage, sowie zur Errichtung der sog. „Black-Box“ in der Te-
lekomausweichfläche in den Untergrund eingreifen, so kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Verunreinigungen des Baugrundes angetroffen werden. Wei-
tergehende Aussagen zu Art und Umfang möglicher Verunreinigungen sind der-
zeit nicht möglich, da keine Untergrunduntersuchungen vorliegen (Anlage 6B, 6C 
Verbindung Blackbox und Kabelschacht).  
 
Durch die Verunreinigungen kann es zu Mehrkosten bei der Entsorgung kom-
men. Für den Fall, dass im Zuge der beschriebenen städtebaulichen Maßnah-
men Verunreinigungen mit den auf das benachbarte Schoch-Areal zurück zu 
führenden Parametern Chrom-/Chromat und LHKW auftreten und/oder vom 
Rotax-Gelände gegenüber der Kremser Straße zuströmen (z. B. LHKW, insbe-
sondere auch 1.1.1 Trichlorethan), gelten folgenden Regelungen: 
 
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass es in der Entscheidungsfreiheit 
des Grundstückseigentümers steht, ob er bei Realisierung einer neuen Tiefga-
rage bzw. bei deren Umbau/Erweiterung die bestehende Bodenplatte der Tiefga-
rage zu wesentlichen Teilen im Grundstück belässt.  
 
Die Stadt einschließlich des Amts für Umweltschutz erklärt sich damit einverstan-
den, dass ggf. die Bodenplatte im Wesentlichen (ausgenommen insbesondere 
im Bereich der Gründungsbauwerke an den Außenfassaden, Aufzugsschächte 
und Gründungspfeiler) nicht entfernt werden muss oder die bestehende Boden-
platte durch eine neue Bodenplatte auf dem Niveau der bestehenden Boden-
platte (Oberkante der Tiefgaragenbodenplatte entspricht OK Tiefgarage-Boden-
platte neu) mit dem bautechnisch notwendigen Unterbau ersetzt wird.  

 

12.1 Übernahme von Entsorgungsmehrkosten für Baugrubenaushub 
 

Die notwendige Erkundung - Bodenuntersuchung - als Grundlage für die Eig-
nung des Baugrundes (Gründungsart) und für die abfallrechtliche Einstufung 
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(Schadstoffklassifizierung) des Baugrubenaushubs im Vorfeld der unter Ziff. 12, 
12.1 beschriebenen Baumaßnahme ist Sache des Grundstückseigentümers. 

Die Beauftragung im Wettbewerb und Durchführung der Aushubarbeiten und 
der Entsorgung des Baugrubenaushubs in Zusammenhang mit der o. g. Maß-
nahme, sowie die Übernahme resultierender Kosten ist Sache des Grundstück-
seigentümers. 

Die Stadt (Tiefbauamt) übernimmt die Entsorgungskosten für Baugrubenaus-
hub, die die im Folgenden definierten Sowiesokosten übersteigen: 

 Die Sowiesokosten beinhalten insbesondere den Bauherrenanteil der Ent-
sorgungsgebühren bzw. -entgelte für mineralische Abfälle (Bodenaushub, 
Bauschutt, Bausubstanz), inklusive der Transportkosten der Schadstoff-
klasse Z 1.2 nach VwV. (Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Ba-
den-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenma-
terial vom 14.03.2007). Bei Änderung der gesetzlichen Regelungen gelten 
vergleichbare Werte. 

 
Maßgeblich hierbei ist der bei der Beauftragung im Wettbewerb erzielte Ent-
sorgungspreis Z 1.2 nach VwV in Tonnen. Dieser dient als Abrechnungs-
grundlage. 
 

 Zusätzlich übernimmt die Stadt (Tiefbauamt) die Kosten für die evtl. notwen-
dige Beprobung des Baugrubenaushubs (in der Fläche bzw. des Haufwerks) 
während des Bauvorhabens zur Feststellung des Schadstoffgehaltes für die 
abfallrechtliche Einstufung bei der Entsorgung sowie die Haufwerksbildung 
(Separierung). Die Stadt (Tiefbauamt) übernimmt jedoch nicht die Kosten für 
den Baustellentransport und das erstmalige Laden, soweit vorstehend nicht 
etwas anderes geregelt ist. 
 

 Der Gutachter für die Aushubüberwachung und Beprobung wird von der 
Stadt (Tiefbauamt) beauftragt und bezahlt. 
 

Die Stadt (Tiefbauamt) ist bereit, alle Kosten zu übernehmen, 
 
- die für Mehraufwand für fachbehördlich geforderte Sanierungsmaßnah-

men an Boden, Bodenluft und Grundwasser aufgrund von LHKW und/ 
oder Chrom-/Chromatverunreinigungen im oben genannten Untergrund 
entstehen;  

- die für Mehraufwand aufgrund notwendiger Arbeitsschutzmaßnahmen 
entstehen, die während der Baumaßnahme aufgrund von LHKW- und/ 
oder Chrom-/Chromatverunreinigungen im Boden, Bodenluft und Grund-
wasser eingehalten werden müssen; 

- die für Mehraufwand von Raumluftschutzmaßnahmen aufgrund von 
flüchtigen LHKW-Verunreinigungen im Untergrund entstehen; 

- die für Bauwasserreinigung entstehen, wenn baubegleitend Chrom-/ 
Chromat-/LHKW verunreinigtes Grundwasser/Standwasser abgepumpt 
und eingeleitet bzw. entsorgt werden muss.  
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Für weitere Kosten und Schäden aller Art, die durch die oben beschriebene 
Entsorgung entstehen (Bauzeitverzögerung, Nutzungsausfall, Mietausfälle 
usw.), leistet die Stadt keine Entschädigung. 
 

12.2 Schädliche Bodenveränderungen / Altlasten 
(entsprechend dem Gesetz zum Schutz des Bodens vom 17.03.1998 und der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.07.1999) 
 
Entstehen durch die benachbarte Altlast „ehem. Schoch Areal“ und/oder Rotax-
Gelände durch die Parameter LHKW und Chrom/Chromat zusätzliche Kosten 
für einen zusätzlichen Baugrubenaushub, der über den „Sowieso-Aushub“ (der 
sich aus stadtplanerischen Anforderungen ergibt) hinausgeht, übernimmt diese 
die Stadt (Tiefbauamt).  
 
Voraussetzung hierfür ist, dass diese zusätzlichen Maßnahmen durch die Stadt 
(Amt für Umweltschutz) festgestellt und schriftlich gefordert oder schriftlich an-
geordnet werden. 
 
Die Stadt (Tiefbauamt) ist bereit, alle Kosten zu übernehmen, 

 
- die für Mehraufwand für fachbehördlich geforderte Sanierungsmaßnah-

men an Boden, Bodenluft und Grundwasser aufgrund von LHKW und/oder 
Chrom-/Chromatverunreinigungen im oben genannten Untergrund entste-
hen;  

- die für Mehraufwand aufgrund notwendiger Arbeitsschutzmaßnahmen 
entstehen, die während der Baumaßnahme aufgrund von LHKW- und/ 
oder Chrom-/Chromatverunreinigungen im Boden, Bodenluft und Grund-
wasser eingehalten werden müssen; 

- die für Mehraufwand von Raumluftschutzmaßnahmen aufgrund von flüch-
tigen LHKW-Verunreinigungen im Untergrund entstehen; 

- die für Bauwasserreinigung entstehen, wenn baubegleitend Chrom-/ 
Chromat-/LHKW verunreinigtes Grundwasser/Standwasser abgepumpt 
und eingeleitet bzw. entsorgt werden muss.  

 
Für Aushub, der von der Stadt (Amt für Umweltschutz) aus ordnungsrechtlichen 
Gründen verlangt wird, übernimmt die Stadt (Tiefbauamt) die Kosten für die gut-
achterliche Begleitung, weitergehende Analysen, die Entsorgung des zusätzlich 
entnommenen Materials, Bauzeiten und Maschineneinsatz und etwaig notwen-
dige weitere Baugrubensicherungen einschließlich Verfüllung und Verdichtung 
auf Nachweis in voller Höhe.  
  
Ist der Aushub in diesem Bereich aufgrund eines Bauvorhabens „sowieso“ vor-
gesehen, gilt diese Regelung nicht. In diesem Fall werden nur die über die „So-
wiesokosten“ hinausgehenden Kosten übernommen. 
 
Entsorgungskosten, die dem Grundstückseigentümer im Rahmen der Realisie-
rung des Bauvorhabens entstehen, weil die Baumaßnahmen über die bisheri-
gen Planungen des Grundstückseigentümers hinausgehen (wie z. B. ein zwei-
tes Tiefgaragengeschoss) oder die nicht in Zusammenhang mit den Parametern 
LHKW und Chrom/Chromat stehen, sind nicht erstattungsfähig. 
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12.3 Alle erstattungsfähigen Maßnahmen aus 12.2 und 12.3  
sind bereits im Vorfeld der Baumaßnahme, d. h. während der Planungsphase, 
mit der Stadt (Tiefbauamt – Sachgebiet: Sonderbereiche, Tel. 0711/216-80856 
oder 0711/216-80877) abzustimmen und auf die jeweils kostengünstigste Art 
durchzuführen.  
 
Bauleistungen, für die die Stadt erstattungsfähige Mehrkosten übernimmt, sind 
grundsätzlich im Wettbewerb durch Einholung von mindestens drei Angeboten 
zu vergeben. Der Leistungsbeschrieb für die Entsorgungspositionen muss vor 
der Durchführung mit der Stadt (Tiefbauamt) abgestimmt werden.  
Vor der Erteilung von Aufträgen sind diese Angebote der Stadt (Tiefbauamt) zur 
Prüfung und Zustimmung vorzulegen. Die Stadt hat hierüber innerhalb von spä-
testens fünf Arbeitstagen zu entscheiden und dem Grundstückseigentümer 
schriftlich mitzuteilen.  
 
Der Sachverständige für die von der Stadt (Amt für Umweltschutz) angeordneten 
Maßnahmen und für die Aushubüberwachung wird durch die Stadt (Tiefbauamt) 
auf deren Kosten beauftragt. 

Die Stadt ersetzt nur die Nettokosten. Ist der Grundstückseigentümer jedoch 
nicht vorsteuerabzugsberechtigt, wird auf Nachweis die Umsatzsteuer rückver-
gütet. 

Bei allen erstattungsfähigen Kosten tritt der Grundstückseigentümer in Vorleis-
tung. 

Die Stadt verpflichtet sich, die auf sie entfallenden Kosten dem Grundstücksei-
gentümer nach Vorlage der prüffähigen Teil- bzw. Schlussrechnung innerhalb 
von 14 Tagen zu bezahlen.  

12.4 Ordnungsmaßnahmenvertrag 
Die erstattungsfähigen Kosten nach Ziff. 12 dieses Vertrages werden nicht auf 
die zu erstattenden Beträge nach dem Ordnungsmaßnahmenvertrag angerech-
net bzw. verrechnet. 

 

13. Durchführungsverpflichtung des Grundstückseigentümers 
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich zu folgenden Maßnahmen: 
 

- Die Postverteilerstelle nicht nachts (22.00 - 6.00 Uhr) und tags in misch-
gebietsverträglicher Weise ab der Fertigstellung des ersten Gebäudes im 
Baufeld Süd (BS 1) betreiben zu lassen. Der Fertigstellungszeitpunkt wird 
dem Grundstückseigentümer 18 Monate vorher von der Stadt schriftlich 
angekündigt. 

 
- Zur Schließung der nördlichen Tiefgaragenzufahrt, zum Rückbau der 

Brüstungselemente, zum mischgebietsverträglichen Umbau des Lüftungs-
schachts und im Planfall A zur Herstellung der oberirdischen Stellplätze 
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(Anlage 4AI oder Anlage 4AII) oder im Planfall B zur Anpassung der ober-
irdischen Stellplätze im Bestand (Anlage 4B) spätestens ein Jahr nach 
Fertigstellung der Tiefgaragen-Decke (Rohbau) des BS 1, damit dann mit 
der Umsetzung der Freiraumplanung des Wiener Platzes begonnen wer-
den kann (siehe hierzu auch den Ordnungsmaßnahmenvertrag). 

 
- Zur Schließung der südl. Tiefgaragenzufahrt, sofern der Grundstücksei-

gentümer von der Zufahrtsalternative über eine Zufahrt in Baufeld Süd Ge-
brauch macht, innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der „Soll-
bruchstelle“. 

 
- Zur Realisierung der gemäß Ziffer 3 ggf. erforderlichen Schallschutzmaß-

nahmen der südlichen TG-Zufahrt spätestens bis zur Nutzungsaufnahme 
der neu zu erstellenden Gebäude im Baufeld. Der Zeitpunkt wird von der 
Stadt schriftlich mindestens neun Monate vorher angekündigt. 

 

14. Bebauungsplanverfahren  
 
Die Stadt ist bereit, das Bebauungsplanverfahren „Quartier am Wiener Platz“ 
(Feu 251), ehemals Bebauungsplanverfahren „Burgenlandstraße/Dornbirner 
Straße (Schoch-Areal) (Feu 251)“ zu betreiben, die jeweils erforderlichen Be-
schlüsse vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Der Gemeinderat bleibt jedoch in der Abwägung der Belange und in seiner Ent-
scheidung hinsichtlich der Beschlüsse ungebunden, eine Risikoübernahme 
durch die Stadt erfolgt nicht. Aus diesem Vertrag entsteht für die Stadt keine Ver-
pflichtung zur Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan.  
 

15. Haftungsausschluss der Stadt 
 

Eine Haftung für gegenstandslos werdende Planungs- und Verfahrensleistungen 
oder sonstige Aufwendungen und Schäden, die dadurch entstehen, dass der Be-
bauungsplan nicht, wie bisher beabsichtigt, in Kraft tritt, ist ausgeschlossen. Dies 
gilt auch, wenn sich in einem gerichtlichen Verfahren die Unwirksamkeit des Be-
bauungsplans explizit oder inzident herausstellt. 

 
Der Grundstückseigentümer erkennt die künftigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans an, soweit diese mit den als Anlage beigefügten Bebauungsplanent-
wurf übereinstimmen und verzichtet auf eventuell sich hieraus ergebende Über-
nahme- und Geldentschädigungsansprüche nach den §§ 40 bis 44 BauGB. 
 

16. Verpflichtung zur Einhaltung des Vertrags und Vertragsstrafen  
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Vereinbarungen dieses Ver-
trags einzuhalten und durch Dritte einhalten zu lassen. Mietern oder sonstige 
Nutzern sind die Vereinbarungen dieses Vertrags aufzuerlegen. 
 
Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, im Falle von Verstößen gegen die 
Vereinbarungen dieses Vertrags zur Entrichtung von Vertragsstrafen: 
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18. Baulastenverzeichnis 
 
Der Vertrag wird nachrichtlich im Baulastenverzeichnis vermerkt. 
 

 

19. Rechtsnachfolger / Vermietung 
 
Die Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag sind etwaigen Rechtsnach-
folgern aufzuerlegen mit der Maßgabe, diese entsprechend weiterzugeben.  
Der heutige Grundstückseigentümer haftet der Stadt als Gesamtschuldner für 
alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag neben einem etwaigen Rechtsnachfol-
ger, soweit ihn die Stadt nicht ausdrücklich schriftlich aus der Haftung entlässt. 
Die Stadt darf die Entlassung aus der Haftung nur aus wichtigem Grund verwei-
gern. Die gesamtschuldnerische Haftung gilt im Falle der Eigentumsübertragung 
nur insoweit, als dem heutigen Grundstückseigentümer die Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus diesem Vertrag dann noch möglich ist. 
 

20. Vertragsänderungen und -ergänzungen / Salvatorische Klausel 
 
Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. 
 
Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags berührt 
die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrags nicht. Die Vertragspar-
teien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die 
dem Sinn und Zweck des Vertrags rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Ent-
sprechendes gilt für den Fall einer Regelungslücke. 
 

21. Wirksamkeit des Vertrages 
 
Dieser Vertrag wird mit der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans wirksam. 
Sollte der Grundstückseigentümer einen Bauantrag nach Unterzeichnung dieses 
Vertrages einreichen, durch den die Erteilung einer Baugenehmigung auf Grund-
lage von § 33 BauGB angestrebt wird und die Voraussetzungen aus § 33 BauGB 
vorliegen, wird der Vertrag am Tag der Einreichung des Bauantrags wirksam. 
Unabhängig hiervon werden die Ziff. 2, 7.1, 12, 14,15,16 -soweit für Ziff. 2 rele-
vant-,17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23 des Vertrages mit Unterzeichnung wirksam. 

 
Sprechklausel: Sollten gegen den Bebauungsplan Rechtsmittel eingelegt wer-
den und es hierdurch unverschuldet zu einer unzumutbaren zeitlichen Verzöge-
rung für den Grundstückseigentümer kommen oder das Bebauungsplanverfah-
ren nicht wie vorgesehen zügig zum Abschluss gebracht werden können, ver-
pflichten sich die Vertragsparteien, sachgerechte Regelungen über die Erfüllung 
hinsichtlich der Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu treffen. Hierbei sind die 
städtebaulichen Interessen der Stadt und die wirtschaftlichen Interessen des 
Grundstückseigentümers angemessen zu berücksichtigen. Entschädigungsleis-
tungen der Stadt sind in jedem Fall ausgeschlossen. 
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A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB und BauNVO 

 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
Mischgebiet (§ 6 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 bis Abs. 9 BauNVO) 
 
MI1 Im Mischgebiet MI1 sind zulässig: 

- Wohngebäude in BN3 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes 
- sonstige Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,  

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 
Im BN4 können Wohnungen ab dem 1.OG ausnahmsweise zu-
gelassen werden, wenn diese einen Mindestabstand von 6,0 m 
zur Baulinie am Wiener Platz einhalten. Ab dem 4. OG können 
Wohnungen in BN4 ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 
diese keine Aufenthaltsräume zur Straßenseite oder nicht öffen-
bare Fenster aufweisen.  
 
Nicht zulässig sind: 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten und Wettbüros 
- Einzelhandelsbetriebe 
- Fremdwerbung 
- sonstige Wohnungen 

 
MI2 Im Mischgebiet MI2 sind zulässig: 

- Wohnungen ab dem 1.OG in BN2 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe im Erdgeschoss  
- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes 
- sonstige Gewerbebetriebe 
-  Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 
Im BN1 können Wohnungen ab dem 1.OG ausnahmsweise zu-
gelassen werden, wenn diese einen Mindestabstand von 6,0 m 
zur Baulinie am Wiener Platz einhalten. Ab dem 4. OG können 
Wohnungen in BN1 ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 
diese keine Aufenthaltsräume zur Straßenseite oder nicht öffen-
bare Fenster aufweisen. 
 
Nicht zulässig sind: 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten und Wettbüros 
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- Fremdwerbung 
-  sonstige Wohnungen 
-  sonstige Einzelhandelsbetriebe 

 
MI3 Im Mischgebiet MI3 sind zulässig: 

- Wohnungen ab dem 1.OG 
- Wohnungen im EG im BS4.1 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment 

gemäß „Stuttgarter Liste“ nur im Erdgeschoss 
- in BS1 und BS4.2 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevan-

tem Sortiment gemäß „Stuttgarter Liste“ nur im Erdgeschoss 
- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes 
- sonstige Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,  

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 
Im BS3 können Wohnungen im EG ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn diese einen Abstand von mindestens 15,0 m zur 
südlichen Baugrenze (Kremser Straße) einhalten. 
In BS1, BS2 und BS4.2 können Wohnungen im EG ausnahms-
weise zugelassen werden, wenn diese von der straßenseitigen 
Baulinie oder straßenseitigen Baugrenze einen Mindestabstand 
von 6,0 m einhalten und die Belichtung der Aufenthaltsräume 
aus dem Blockinnenbereich erfolgt.  
 
Nicht zulässig sind: 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten und Wettbüros 
- Fremdwerbung 
-  sonstige Wohnungen 
-  sonstige Einzelhandelsbetriebe 

 
 
Sortimentsliste („Stuttgarter Liste“) 

 
 
Zentrenrelevante Sortimente 
 
Arzneimittel 
Babyausstattung 
Bastel- und Geschenkartikel 
Beleuchtungskörper, Lampen 
Bekleidung aller Art 
(Schnitt-)Blumen 
Briefmarken; Münzen 
Bücher 
Computer, Kommunikationselektronik 
Devotionalien 
Drogeriewaren 

 
Nicht zentrenrelevante Sortimente 
 
Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zube-
hör 
Bauelemente, Baustoffe 
Beschläge, Eisenwaren 
Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
Boote und Zubehör 
Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse 
Büromaschinen (ohne Computer)  
Campingartikel  
Erde, Torf 
Fahrräder und Zubehör  
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Elektroklein und -großgeräte 
Foto, Video 
Gardinen und Zubehör 
Glas, Porzellan, Keramik 
Haus-, Heimtextilien, Stoffe 
Haushaltswaren/Bestecke 
Kosmetika und Parfümerieartikel 
Kunstgewerbe/Bilder und -rahmen 
Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle 
Leder- und Kürschnerwaren 
Musikalien 
Nähmaschinen 
Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Ge-
tränke) 
Optik und Akustik 
Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf 
Reformwaren 
Sanitätswaren 
Schuhe und Zubehör 
Spielwaren 
Sportartikel einschl. Sportgeräte 
Tonträger 
Uhren/Schmuck, Gold- und Silberwaren 
Unterhaltungselektronik und Zubehör 
Waffen, Jagdbedarf 
Zeitungen/Zeitschriften 
Zooartikel - Tiernahrung, -zubehör 

motorisierte Fahrzeuge aller Art und 
Zubehör 
Farben, Lacke 
Fliesen 
Gartenhäuser, -geräte 
Herde/Öfen 
Holz 
Installationsmaterial 
Kinderwagen/ -sitze 
Küchen (inkl. Einbaugeräte) 
Kinderwagen, -sitze 
Möbel (inkl. Büromöbel) 
Pflanzen und -gefäße 
Rollläden und Markisen 
Werkzeuge 
Zooartikel - Tiermöbel, lebende Tiere 
 

 
 
MI4 Im Mischgebiet MI4 sind zulässig: 

- Wohnungen ab dem 1.OG, hiervon ausgenommen sind Woh-
nungen zur östlichen, zur Stadtbahn orientierten Baugrenze 

- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe im Erdgeschoss  
- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes 
- sonstige Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,  

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 

Ausnahmsweise sind Wohnungen entlang der östlichen, zur 
Stadtbahn orientierten Baugrenze mit einem Mindestabstand von 
6,0 m zur östlichen Baugrenze zulässig, wenn zwischen diesen 
Wohnungen und der Baugrenze eine Nutzung ist, die nicht zu 
Wohnzwecken dient. Ab dem 5.OG können Wohnungen an der 
östlichen Gebäudeseite ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn an dieser Gebäudeseite keine Aufenthaltsräume oder nicht 
öffenbare Fenster 
vorgesehen werden. Falls Aufenthaltsräume hier vorgesehen 
werden, müssen diese Aufenthaltsräume neben ausreichend  
dimensionierten Schallschutzfenstern entsprechende Lüftungs-
anlagen aufweisen. 
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Nicht zulässig sind:  
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten und Wettbüros 
- Fremdwerbung  
-  sonstige Wohnungen  
-  sonstige Einzelhandelsbetriebe 

 
 
Fläche für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
 
GB Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Bunker/ 

Bunkermuseum 
 

Zulässig sind: 
- Nutzungen und Einrichtungen, die dem bestehenden Bunker    
  dienen  
- Museen und die dazugehörenden Einrichtungen 

 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr.1, § 17 und § 19 
BauNVO) 
 
AN1 Die zulässige Grundfläche darf durch Anlagen gemäß  
 § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von GRZ 0,9 überschrit-

ten werden.  
 

AN2 Die zulässige Grundfläche darf durch Anlagen gemäß  
§ 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von GRZ 1,0 überschrit-
ten werden.  

 
Geschoßflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2, § 20 und  
§ 21 a Abs. 1 und 4 Nr. 1 und 3 BauNVO) 

 
Notwendige Garagen und Tiefgaragen bleiben bei der Ermittlung 
der Geschoßfläche unberücksichtigt (TGa1, TGa2 und Ga). 

 
Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 und  
§ 18 BauNVO) 
 
HbA Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird durch Planeinschrieb 

in Metern über NN festgelegt. Den oberen Bezugspunkt bildet die 
Oberkante der Attika. Bei flachgeneigten Dächern bildet der 
höchste Punkt des Daches den oberen Bezugspunkt für die HbA. 

 
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen kann überschritten wer-
den: 
 
- durch Treppenhäuser und Aufzüge zur Erschließung von 

Dachflächen und obersten Geschossen um maximal 3,5 m 
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- durch Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie um maximal 
1,0 m, wenn diese um ihre eigene Höhe, mindestens jedoch 
um 1,0 m von der Außenkante der Attika zurückzusetzt sind  

- im MI4 durch betriebsbedingt notwendige Antennen der Tele-
kom oder deren Nutzungsnachfolger, wenn ein Abstand von 
mindestens 5,0 m von der Außenkante der Attika eingehalten 
wird 

- durch Schornsteine und Entrauchungsanlagen bis maximal 
1,0 m, wenn dies wegen der Abgasentfaltung erforderlich ist 

- durch notwendige Absturzsicherungen um maximal 1,1 m, 
wenn diese offen und transparent ausgeführt und nicht an der 
Außenseite der Attika angebracht werden 

- durch baurechtlich notwendige Kinderspielplätze und die hier-
für notwendigen Absturzsicherungen, wenn diese mindestens 
um die Höhe der Absturzsicherungen zurückgesetzt sind. 

 
Die maximale Höhe der Garagen (Ga) im Blockinnenbereich von 
MI3 wird durch Planeinschrieb definiert. Oberster Bezugspunkt 
ist der Abschluss der Erdüberdeckung (siehe pv1). Die zulässige 
HbA darf in diesem Bereich um 3,0 m für Überdeckelungen von 
Tiefgaragen- und Garagenzufahrten überschritten werden. Im 
Bereich der in pv1 festgelegten Bäume und Sträucher kann die 
zulässige Höhe baulicher Anlagen durch eine zusätzliche Erd-
überdeckung überschritten werden. 
 
 

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 
 
a abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise ohne 

Längenbeschränkung  
 

g geschlossene Bauweise 
Im MI1 und MI2 muss auch auf die rückwärtigen Grundstücks-
grenzen gebaut werden. 
 
 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 

An den Baulinien dürfen Gebäudeteile geschossweise ab dem  
1. OG durch Vorsprünge von maximal jeweils 0,6 m bis auf maxi-
mal insgesamt 40 % der Gebäudelänge abrücken. An den Bauli-
nien dürfen Gebäudeteile ab dem 5.OG durch Rücksprünge von 
maximal 3,0 m bis auf maximal insgesamt 40 % der Gebäude-
länge abrücken.  
 
Baugrenzen können durch oberirdische Gebäudeteile ab dem  
1. OG in jedem Geschoss bis auf maximal insgesamt 40 % der 
Gebäudelänge, straßenseitig bis 0,6 m Tiefe und hofseitig bis  
2,5 m Tiefe überschritten werden. Baugrenzen können durch un-
terirdische Geschosse überschritten werden innerhalb der als 
Ga, TGa1 und TGa2 gekennzeichneten Flächen. 
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Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Größe von 20 m³ 
allgemein zulässig. Im MI4 und auf der Fläche pv2 sind Neben-
anlagen gem. § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen nicht zulässig. 
 
 

Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. § 5 Abs. 7 LBO) 
 
TA   Abweichend von den in § 5 Abs. 4 und 7 LBO vorgeschriebenen 

Maßen werden unabhängig von der Gebäudehöhe die seitlichen 
Abstandsflächen zwischen Gebäuden auf 6,0 m festgesetzt. 
 
Die Tiefe der Abstandsflächen entlang der öffentlichen Verkehrs-
flächen an der Ostseite von BS1 wird auf maximal 3,0 m festge-
setzt. 
 
 

Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB i. V. m. § 12 BauNVO, § 21 a Abs. 1 und 4 Nr. 3 BauNVO, § 23 Abs. 5 
BauNVO) 

Oberirdische Kfz-Stellplätze sind auf den Baugrundstücken nicht 
zulässig.  

 
TGa 1+2 Im MI1, MI2 und MI4 sind Stellplätze, Nebenräume, Technik-

räume und Lagerflächen in den als TGa1 und TGa2 (unterirdi-
sche Tiefgaragen) und in den als überbaubare Grundstücksflä-
che gekennzeichneten Flächen nur innerhalb von Tiefgaragenge-
schossen zulässig.  
 

Ga Im MI3 sind Stellplätze und Nebenräume in den als Ga (oberirdi-
sches Garagenbauwerk) und in den als überbaubare Grund-
stücksfläche gekennzeichneten Flächen innerhalb von Garagen-
geschossen zulässig.  
 

  keine Ef/Af Innerhalb des gekennzeichneten Bereichs ist keine Ein-/Ausfahrt 
zulässig. Tiefgaragen- und Garagenzufahrten sind unter Berück-
sichtigung der Baumstandorte bis zu einer Breite von 6,0 m zu-
lässig. 

 
 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
V1 Private Verkehrsfläche, die mit Ausnahme von Flächen für Au-

ßenbewirtschaftung zugunsten der Allgemeinheit dauerhaft frei 
begehbar ist. Einfriedungen und Nebenanlagen sind nicht zuläs-
sig. 
Eine Unterbauung mit Tiefgaragenanlagen und unterirdischen 
Nebenanlagen ist zulässig, wenn deren oberirdische Lüftungsöff-
nungen außerhalb der V1-Fläche liegen.  

 Ausnahmsweise kann eine aus Lärmschutzgründen notwendige 
Einhausung der Tiefgaragenzufahrt zugelassen werden (siehe 
Gehrecht gr2).  
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 Notwendige Absturzsicherungen im Bereich der Tiefgarage sind 
bis zu einer Höhe von maximal 1,2 m ausnahmsweise zulässig, 
sofern nicht eine größere Höhe aus gesetzlichen Rechtsvor-
schriften dies erfordert.  

 
Bäume sind auf der als V1 gekennzeichneten Fläche zulässig, 
wenn das Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und die Funk-
tion als Zufahrt für Rettungsfahrzeuge nicht beeinträchtigt wer-
den. 
 
Ausnahmsweise können im Bereich der privaten Verkehrsfläche 
V1 auf der dort festgesetzten Fläche mit einem Gehrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit gr2 Pkw-Stellplätze zugelassen wer-
den, wenn diese für eine bauliche Änderung im oder am beste-
henden Gebäude Wiener Platz 1 baurechtlich notwendig sind 
oder bei Aufrechterhaltung der Postnutzung im Erdgeschoss im 
Fall eines Umbaus oder eines Teilneubaus ab dem 2.OG ohne 
Tiefgaragenneubau weiterhin genutzt werden. 
Dies gilt ausschließlich für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bebauungsplans bestehende baurechtlich genehmigte Stell-
plätze.  
 
Zur Unterbringung von notwendigen Fahrradstellplätzen können 
auf den mit V1 gekennzeichneten Flächen Fahrradabstellplätze 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn das Gehrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit und die Funktion als Zufahrt für Ret-
tungsfahrzeuge nicht beeinträchtigt werden. 
 

 
V2 Öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung:  

Miteinander aller Verkehrsarten und Reduzierung der Geschwin-
digkeit 
 
 

Niederschlagswassermanagement (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
 

 Das nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist zu be-
wirtschaften. 

 
 
Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage mit 
Bäumen, Wegen, Spielpunkten und Sitzstufen. 

 
 
Gestaltung von Wege- und Platzflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
In den Mischgebieten sind die Wege, Platzflächen und Stellplatz-
zufahrten sowie Stellplätze auf privaten und öffentlichen Flächen 
mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Tiefgaragenzu-
fahrten sind davon ausgenommen. 
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Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
gr1 Gehrecht zugunsten der Anlieger  
 
gr2 Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit 

 
Ausnahmsweise kann eine aus Lärmschutzgründen notwendige 
Einhausung der Tiefgaragenzufahrt zugelassen werden (siehe 
Verkehrsfläche V1). Notwendige Absturzsicherungen im Bereich 
der Tiefgarage sind bis zu einer Höhe von maximal 1,2 m aus-
nahmsweise zulässig, sofern nicht eine größere Höhe aus ge-
setzlichen Rechtsvorschriften dies erfordert. 
Bäume sind auf der Fläche zulässig, soweit die Führung eines 
Weges auf einer Breite von 3,0 m gewährleistet ist. 
 
Ausnahmsweise können im Bereich des Gehrechts gr2 auf der 
dort festgesetzten Fläche V1 Pkw-Stellplätze zugelassen wer-
den, wenn diese für eine bauliche Änderung im oder am beste-
henden Gebäude Wiener Platz 1 baurechtlich notwendig sind o-
der bei Aufrechterhaltung der Postnutzung im Erdgeschoss im 
Fall eines Umbaus oder eines Teilneubaus ab dem 2. OG ohne 
Tiefgaragenneubau weiterhin genutzt werden. 
Dies gilt ausschließlich für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bebauungsplans bestehende baurechtlich genehmigte Stell-
plätze. 
 
Zur Unterbringung von notwendigen Fahrradstellplätzen können 
auf den mit gr2 gekennzeichneten Flächen Fahrradabstellplätze 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn das Gehrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 
 

fr1 Fahrrecht zugunsten der Anlieger und Rettungsfahrzeugen 
 

fr2 Fahrrecht zugunsten von Rettungsfahrzeugen. Zur Unterbringung 
von notwendigen Fahrradstellplätzen können auf den mit fr2 ge-
kennzeichneten Flächen Fahrradabstellplätze ausnahmsweise 
zugelassen werden, wenn die Funktion als Zufahrt für Rettungs-
fahrzeuge nicht beeinträchtigt wird. 

 
lr1.1 Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Anlieger, der Stadt 

Stuttgart und der Ver- und Entsorgungsunternehmen  
 
lr1.2 Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Anlieger, der Stadt 

und der Ver- und Entsorgungsunternehmen.  
 Die Fläche des Leitungsrechts darf in Abstimmung mit den Ver- 

und Entsorgungsunternehmen nur überbaut werden. 
. 
Ir1.3 Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und der 

Ver- und Entsorgungsunternehmen. 
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Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Lärm Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind an den Außen-

bauteilen der baulichen Anlagen Vorkehrungen gemäß DIN 4109 
zum Schutz gegen Außenlärm zu treffen. 

 
Hinweise: Schutzbedürftige Räume sind gemäß der DIN 4109 
gegen Außenlärm zu schützen. Die Beurteilungspegel können 
den Schallgutachten (Gerlinger und Merkle, 20.04.2016, 
28.07.2017) entnommen werden. 
 
Die DIN 4109 wird im Amt für Stadtplanung und Stadterneue-
rung, Eberhardstraße 10 (Graf-Eberhard-Bau), 70173 Stuttgart in 
der Planauslage im EG, Zimmer 003 sowie beim Baurechtsamt, 
Eberhardstraße 33, 70173 Stuttgart im 1. OG beim Bürgerservice 
Bauen zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zudem kann die  
DIN 4109 über den Beuth-Verlag, Burggrafenstraße 6, 10787 
Berlin bezogen werden 
 

Luftschadstoffe In BN4 sind zum Schutz vor Kfz-bedingten Luftschadstoffen Vor-
kehrungen zum Schutz vor Stickstoffdioxidbelastung (NO2) erfor-
derlich.  

 
 
Pflanzverpflichtungen, Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB) 
 

 Anpflanzung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind großkronige 
Laubbäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und 
bei Abgang fachgerecht zu ersetzen. Die Standorte können um 
bis zu 5,0 m von den im Plan gekennzeichneten Standorten ab-
weichen. 
Für die Begrünung sind großkronige heimische, standortgerechte 
Laubbäume (Stammumfang von 20-25 cm gemessen in 1,0 m 
über Gelände, Hochstamm) und Laubsträucher (Heister, 3x ver-
pflanzt) aus dem Vorkommensgebiet 5.1 „Süddeutsches Hügel- 
und Bergland“ sowie heimische Saatgutmischungen zu verwen-
den. Eventuelle Abgänge müssen gemäß den Pflanzvorgaben 
ersetzt werden und können um bis zu 5,0 m von den im Plan ge-
kennzeichneten Standorten abweichen. 
Die auf der Fläche V1 (Private Verkehrsfläche) festgesetzten 
Bäume sind als 4 mittelkronige Pflanzungen (Stammumfang von 
18-20 cm gemessen in 1,0 m über Gelände, Hochstamm) aus 
dem Vorkommensgebiet 5.1 „Süddeutsches Hügel- und Berg-
land“ sowie heimische Saatgutmischungen zu verwenden. 
Für neu zu pflanzende Bäume ist entweder eine offene Pflanzflä-
che von mindestens 16 m² mit Überfahrschutz vorzusehen oder 
ein wasser- und luftdurchlässiger Belag mit einem durchwurze-
lungsfähigen Untergrund von mindestens 12 m³ inklusive Anfahr-
schutz. 
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Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
Die im Plan festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu 
pflegen und bei natürlichem Abgang fachgerecht zu ersetzen. 
Für notwendige Ersatzpflanzungen sind großkronige heimische, 
standortgerechte Laubbäume (Stammumfang von 20-25 cm ge-
messen in 1,0 m über Gelände, Hochstamm) aus dem Vorkom-
mensgebiet 5.1 „Süddeutsches Hügel- und Bergland“ zu verwen-
den und dauerhaft zu erhalten.  
Hinweis: Die zu erhaltenden Bäume sind während der Baumaß-
nahme besonders zu schützen (siehe DIN 18 920). Insbesondere 
Abgrabungen, Auffüllungen und Ablagerungen von Baumateria-
lien im Wurzelbereich sind unzulässig. Zum Schutz der Wurzel-
bereiche und der Kronen sind diese während der gesamten Bau-
zeit durch einen fest mit dem Boden verbundenen Bauzaun zu 
schützen. 

 
 Dachbegrünung 

Die Dachflächen sind in den Baufeldern BN1, BN2, BN4 und im 
MI4 flächig intensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Der 
Schichtaufbau muss mindestens 16 cm, die Substratschicht min-
destens 12 cm betragen. Für die Begrünung sind geeignete Grä-
ser-, Kräuter- und Sprossenmischungen aus heimischen Arten 
zu verwenden.  
Sonstige Dachflächen sind flächig extensiv zu begrünen und 
dauerhaft so zu erhalten. Der Schichtaufbau muss mindestens 
12 cm, die Substratschicht mindestens 8 cm betragen. Für die 
Begrünung sind geeignete Gräser-, Kräuter- und Sprossenmi-
schungen aus heimischen Arten zu verwenden.  
Solaranlagen sind schräg aufgeständert über der Begrünung an-
zubringen, der Mindestabstand zwischen Substratschicht und 
Unterkante der Paneele darf 30 cm nicht unterschreiten. 
Zugunsten von Solaranlagen ohne Aufständerung bei durchge-
hender Substratschicht kann auf eine Begrünung von bis zu 
40 % der Dachflächen verzichtet werden. 
Für Dachaufbauten, Dachterrassen, Spielflächen sowie für sons-
tige Nebenanlagen kann auf eine Begrünung von insgesamt bis 
zu 20 % der Dachflächen verzichtet werden. Dabei bleiben Flä-
chen für Attiken und Abstandsstreifen außer Betracht. 

pv1 Bepflanzung der Grundstückflächen 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind ausgenommen 
von Spielflächen, Zufahrten, Wegen, Terrassen und Fahrradab-
stellflächen flächig zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und dau-
erhaft zu unterhalten. 
 
Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen, Garagenbauwer-
ken und unterirdischen Nebenanlagen sind mit einer Erdüberde-
ckung von mindestens 0,6 m Erde auszuführen, zu begrünen 
und gärtnerisch anzulegen. Im Bereich von Pflanzungen von 
Sträuchern und Bäumen muss die Erdüberdeckung auf mindes-
tens 1,0 m erhöht werden.  
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pv2 Bepflanzung der Grundstückflächen 
Die mit pv2 gekennzeichneten Bereiche sind flächig zu begrünen, 
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Nebenanla-
gen gemäß §14 BauNVO sind auf der Fläche pv2 nicht zulässig. 
 
Die angrenzenden Fassadenflächen müssen mindestens zu 35% 
fachgerecht begrünt und dauerhaft so erhalten werden (mit ge-
eigneten Schling- und Rankpflanzen oder mit Wandbegrünungen 
auf Vegetationsträgern). Pflanzflächen mit mindestens 0,5 m² 
Größe sind dafür vorzusehen.  
 
Ausnahmsweise kann auf eine Fassadenbegrünung verzichtet 
werden, wenn sicherheitstechnische Belange und andere gesetz-
liche Regelungen entgegenstehen. 

 
 
 
B:  Kennzeichnung 

 
Verkehrsimmissionen (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 
 Der Geltungsbereich wird als Fläche gekennzeichnet, bei deren 

Bebauung bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrsimmissionen zu 
treffen sind. 
 

 
Mit umweltgefährdeten Stoffen belastete Flächen (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) 
 Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Bodenverunreini-

gungen (insbesondere leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasser-
stoffe und Chromat), die auf die vormalige Nutzung als Hartver-
chromungsbetrieb zurück zu führen sind.  

 
 
 
C.  Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 
 
Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§74 Abs. 1 Nr. 1-4 LBO) 
 
Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Zulässig sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 15° Nei-
gung (Dachbegrünung siehe Pflanzverpflichtungen).  
Dachaufbauten, haustechnische Anlagen und Anlagen zur Gewin-
nung von Solarenergie sind um ihre eigene Höhe von der Außen-
kante der Attika zurückzusetzen, mindestens aber um 1,0 m bei 
einer Anlagenhöhe von weniger als 1,0 m.  
Haustechnische Anlagen und Aufbauten sind einzuhausen oder 
allseitig mit nichtspiegelnden Materialien zu umschließen und in 
das architektonische Gesamtkonzept zu integrieren. Ausgenom-
men sind hiervon Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie.  
Absturzsicherungen an der Außenseite der Attika sind nicht zuläs-
sig. 
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Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
Glänzende und reflektierende Oberflächenmaterialien sind nicht 
zulässig. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind auf Fas-
saden nur flächenhaft und als senkrecht auf die Fassade ange-
brachte Anlagen zulässig. 
 
Großflächiges Bekleben (> 1 m²) von Fassadenteilen ist unzuläs-
sig.  
 

Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
Werbeanlagen sind nur an der Gebäudefassade unterhalb der At-
tika zulässig. An der Stätte der Leistung ist pro Betrieb nur eine 
Werbeanlage zulässig. 
Bei einer Schrifthöhe > 50 cm sind nur Einzelbuchstaben zulässig.  
Werbeanlagen mit wechselndem und/oder bewegtem Licht sind 
nicht zulässig. 

 
Müllbehälterstandplätze (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Standorte für Müllbehälter sind in die Gebäude zu integrieren.  
 
Gestaltung unbebauter Flächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Die Gestaltung der privaten Verkehrsfläche V1, nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen und befestigten Flächen im Bereich der 
TGa2 Festsetzung ist auf die angrenzenden Verkehrsflächen ab-
zustimmen und insoweit einheitlich zu gestalten.  
 

Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 Im MI1 und MI3 sind nur Hecken bis zu einer Höhe von maximal 

1,3 m zulässig.  
 
Im MI2, MI4, GB und in der Fläche pv2 sind Einfriedungen nicht 
zulässig. 
 

Antennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 
Als Außenantenne und Satellitenempfangsanlage ist nur eine Ge-
meinschaftsantenne pro Gebäude zulässig. Mobilfunkantennen 
sind unzulässig. 
Abweichend davon sind betriebsbedingt notwendige Anlagen der 
Telekom oder deren Nutzungsnachfolger im MI4 zulässig, wenn 
sie von der Attika um 5,0 m abgerückt werden. 
 

Stellplatzbeschränkung / Stellplatzgestaltung (§ 74 Abs. 2 LBO) 
 Die Herstellung von Kfz-Stellplätzen wird auf die Anzahl der bau-

ordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze eingeschränkt. Ausnah-
men von der Beschränkung können erteilt werden, wenn es sich 
um gemeinschaftlich nutzbare Kfz-Stellplätze (Carsharing) handelt 
und anteilig 5% des bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplatz-
bedarfs je Baugrundstück nicht überschritten wird.  

 Im MI4 können baurechtlich nicht notwendige Stellplätze aus-
nahmsweise zugelassen werden, wenn es sich dabei um im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans bestehende oberirdi-
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sche baurechtlich genehmigte Stellplätze handelt, und diese voll-
ständig beseitigt und in einer neu zu errichtenden Tiefgarage her-
gestellt werden. 

 
Die Verpflichtung zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen für Wohnun-
gen wird auf 0,5 Kfz-Stellplätze pro Wohnung eingeschränkt.  
 

Fahrradabstellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 6 - i. V. m. § 37 Abs. 2 LBO) 
Für jede Wohnung sind gem. § 35 Abs. 4 Satz 1 LBO mindestens 
zwei Fahrradstellplätze herzustellen.  
 

Abstandsflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO) 
Abweichend von den in § 5 Abs. 4 und 7 LBO vorgeschriebenen 
Maßen werden unabhängig von der Gebäudehöhe die seitlichen 
Abstandsflächen zwischen Gebäuden auf 6,0 m festgesetzt. 

 
Die Tiefe der Abstandsflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflä-
chen an der Ostseite von BS1 wird auf maximal 3,0 m festgesetzt. 

 
 
 
D.  Hinweise 
 
Höhenangaben 

Die im Plan eingetragenen Höhen beziehen sich auf das neue Hö-
hensystem (m ü. NN) und gelten für die bezeichneten Punkte. Die 
im Plan eingetragenen geplanten Höhenangaben können um  
0,5 m abweichen.  
Auskunft über Umrechnungsfaktoren zwischen Höhen im alten 
und neuen System erteilt das Stadtmessungsamt. 
Ergänzende Angaben über die Höhenlage der Verkehrsflächen 
macht das Tiefbauamt. 
 

Aufteilung der Verkehrsflächen 
Die Aufteilung der Verkehrsflächen mit den dazugehörigen Maßen 
und ihre Höhenlage sind generelle Richtlinie für die Ausführung. 
Änderungen der Aufteilung der im Bebauungsplan festgesetzten 
öffentlichen Verkehrsflächen sind zulässig, wenn sie mit den 
Grundzügen der Planung vereinbar sind. 
 

Artenschutz 
Um Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, ist 
vor Abbruch und Umbau bestehender Gebäude sowie vor Fäll- 
und Schnittarbeiten an Bäumen und Gehölzen zu prüfen, ob Tiere 
der besonders/streng geschützten Arten verletzt, getötet oder ihre 
Entwicklungsformen (Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten) be-
schädigt oder zerstört werden könnten (§ 44 BNatSchG). Ist dies 
der Fall, so sind die Maßnahmen zu unterlassen und unverzüglich 
einzustellen sowie die Entscheidung der zuständigen Naturschutz-
behörde einzuholen.  
Der Abbruch von Gebäuden ist im Zeitraum zwischen 1. Oktober 
und 28. Februar durchzuführen. Alternativ hierzu ist der Bestand 
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vor Baubeginn auf mögliche auftretende Verbotstatbestände zu 
untersuchen. Durch eine ökologische Baubegleitung (Fachgutach-
ter) ist auf ein ggf. aktives Brutgeschehen bzw. besetzte Quartiere 
zu reagieren sowie die Entscheidung der zuständigen Natur-
schutzbehörde einzuholen. 
 

Ausführung von Gehölzfällarbeiten  
Nach § 39 Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) ist es in der Zeit vom 1. März bis 30. September un-
beschadet weitergehender Rechtsvorschriften verboten, Bäume, 
die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder von 
gärtnerisch genutzten Grünflächen stehen, sowie Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden oder auf 
den Stock zu setzen. Zulässig sind schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen. 
 

Außenbeleuchtung 
Zur Außenbeleuchtung sind nur Lampen mit einem UV-armen, in-
sektenfreundlichen Lichtspektrum zulässig. Die Leuchten müssen 
staubdicht und so ausgebildet sein, dass eine Lichteinwirkung nur 
auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt.  

 
Bahnlinie 

Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Bahn sind 
entschädigungslos zu dulden. Hierzu gehören auch Bremsstaub, 
Lärm, Erschütterungen und elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder. Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen aus 
dem Bereich der Bahn haben auf Kosten der Anlieger außerhalb 
des Bahngeländes zu erfolgen. 
Bei Planungen oder Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist 
die Deutsche Bahn AG als Angrenzer zu beteiligen. 
Kabel und Leitungen können auch außerhalb von DB-eigenem 
Gelände verlegt sein. Rechtzeitig vor Beginn von Maßnahmen ist 
daher ein Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen. 
 

Bauordnungsrechtliches Verfahren 
In den Bauzeichnungen zum Bauantrag sollen Material und Farb-
gebung der Außenwände (Fassadengestaltung) angegeben und 
die Gestaltung und Nutzung der Außenanlagen in einem qualifi-
zierten Freiflächengestaltungsplan dargestellt werden. 
Beim Bauantragsverfahren muss der Nachweis erbracht werden, 
dass die Schallschutzwerte nach DIN 4109 eingehalten werden. 
 

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen  
Spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung des Bauvor-
habens ist eine Begrünung der Freiflächen gemäß einem im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens vorzulegenden qualifizier-
ten Freiflächengestaltungsplan auszuführen und dauerhaft zu er-
halten.  
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Bodendenkmalpflege 
Nach § 20 DSchG sind zufällige Funde bei Ausgrabungen, von de-
nen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftli-
chen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öf-
fentliches Interesse besteht, unverzüglich der Denkmalschutzbe-
hörde oder der Stadt (Polizeidienststelle) zu melden. Der Beginn 
der Erschließungs- und Erdarbeiten ist der Denkmalschutzbe-
hörde drei Wochen vorher mitzuteilen. 
 

Bodenschutz 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbo-
denschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit dem Landes-
bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG), insbesondere 
auf § 4 BBodSchG, wird hingewiesen. Wird bei Erdarbeiten verun-
reinigter Bodenaushub angetroffen, so ist unverzüglich die Was-
serbehörde im Amt für Umweltschutz zu benachrichtigen. Außer-
dem wird auf das Beiblatt „Regelungen zum Schutz des Bodens“ 
des Amts für Umweltschutz hingewiesen 

 
Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhan-
denen Geodaten (einschließlich der Baugrundkarte Stuttgart) im 
Verbreitungsbereich von meist zwischen 5,5 m und bis zu 12 m 
mächtigen quartären Lockergesteinen (Talauschottern, Altwasser-
ablagerungen). Im Norden sowie am südöstlichen Rand des Plan-
gebiets beinhalten die quartären Lockergesteine mehr als 3 m 
(max. ca. 6 m) mächtige anthropogene Auffüllungen. Unter den 
quartären Lockergesteinen schließen sich die Gesteine der Grab-
feld-Formation (Gipskeuper) an. 
 
Mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, sowie mit einem kleinräumig deutlich 
unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu 
rechnen. Gegebenenfalls vorhandene organische Anteile können 
zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. Verkars-
tungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 
Dolinen) sind nicht auszuschließen. 

 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeits-
blatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-
grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Unter-
grund sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen 
(z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur 
Versickerung) Abstand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
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Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. 
lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

 
Bergbau 

Das Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9 - Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) ist gemäß Polizeigesetz Ba-
den-Württemberg (PolG) zuständige besondere Polizeibehörde für 
die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei stillgelegten untertägi-
gen Bergwerken und anderen künstlichen Hohlräumen. Zustän-
dige Stelle innerhalb des LGRB ist Referat 97 — Landesbergdirek-
tion (LBD). 
Vor Durchführung baulicher Maßnahmen sind die potentiellen Ein-
wirkungen der unterirdischen Hohlräume auf die Tagesoberfläche 
bzw. auf Bauvorhaben durch einen qualifizierten Gutachter zu un-
tersuchen und damit möglicherweise verbundene Risiken zu be-
werten. Das LGRB erstellt entsprechende Gutachten nicht. 
 

Kampfmittelfunde 
Verunreinigungen des Bodens durch Kampfmittel sind im Pla-
nungsbereich nicht auszuschließen. Vor Beginn der Erschlie-
ßungs- und Erdarbeiten wird eine Abstimmung zwischen dem 
Bauherrn und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Würt-
temberg empfohlen. 
Die Kosten für ggf. sich ergebende Vorortüberprüfungen sowie 
sonstige notwendige Maßnahmen sind durch den Bauherrn zu tra-
gen. 

 
Duldungsverpflichtung 

Gemäß § 126 Abs. 1 BauGB hat der Eigentümer das Anbringen 
von  
1. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich des Zubehörs sowie  
2. Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen 
auf seinem Grundstück zu dulden. 
 

Unterirdische Leitungen / Kanal 
Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Bereich unterirdi-
scher Leitungen erfolgt in Abstimmung mit den Leitungsträgern. 
Bei allen Arbeiten im Bereich unterirdischer Leitungen ist die ge-
naue Lage der Leitungen und Kabel vorher bei der EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG, bei der Deutschen Telekom, Niederlas-
sung Stuttgart 1, Referat SuN und beim Tiefbauamt zu erheben. 
Der bestehende Feuerbach-Kanal muss voll funktionsfähig blei-
ben. Bei der Überbauung dürfen keine Lasteinflüsse oder sonstige 
nachteilige Auswirkungen eintreten. 
 

Versorgungseinrichtungen 

Eine Abstimmung mit den Versorgungsträgern und der Landes-
hauptstadt Stuttgart ist erforderlich.  
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Wasserschutz/ Heilquellen 

Der Geltungsbereich liegt in der Außenzone des Heilquellen-
schutzgebiets (Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart 
zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad 
Cannstatt und Stuttgart-Berg vom 11. Juni 2002).  
Die Grundwassermessstellen müssen erhalten werden. 

 
Die Bestimmungen des Wassergesetzes (WG) und des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG), insbesondere 
§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 und Abs. 2 WHG (behördliche Erlaubnis o-
der Bewilligung bei einer Benutzung der Gewässer, insbesondere 
Grundwasserableitung und -umleitung), § 62 WHG (Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen) sowie § 43 Abs. 1 und Abs. 2 WG 
(Erdaufschlüsse, Geothermie) sind zu beachten. Erdarbeiten und 
Bohrungen i. S. d. § 43 WG bedürfen einer Anzeige nach § 92 
Abs. 1 WG bzw. einer wasserrechtlichen Erlaubnis (z. B. Bohrun-
gen in den Grundwasserleiter). Die unvorhergesehene Erschlie-
ßung von Grundwasser ist der unteren Wasserbehörde im Amt für 
Umweltschutz nach § 43 Abs. 6 WG unverzüglich mitzuteilen. 







Lageplan
M. 1 : 500

Anlage 4A I - Neubau
Freiflächenplan Planfall A
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1 Situation und Aufgabenstellung 

In Stuttgart-Feuerbach befand sich zwischen der Dornbirner Straße und der Kremser Straße 

der Betrieb der Fa. Schoch. In dem Industriebetrieb wurden Metalloberflächen veredelt, z. B. 

hartverchromt. Seit der Stilllegung des Betriebs im Jahr 2004 handelt es sich bei der Fläche 

um eine Industriebrache.  

Zur städtebaulichen Neuentwicklung des Gebiets wurde von der Stadt Stuttgart beschlossen 

einen Bebauungsplan neu aufzustellen und das Gebiet zukünftig für Wohnen und für ge-

werbliche Zwecke zu nutzen. Dem entsprechend soll das Gebiet von einem Industriegebiet 

in ein Mischgebiet umgewidmet werden. Hierzu wurde ein städtebaulicher Ideen-Wettbewerb 

ausgelobt. Im Vorfeld des Ideen-Wettbewerbs wurde mit Datum vom 12. Juni 2012 ein 

schalltechnisches Gutachten erstellt.  

Durch den Ideen-Wettbewerb und die Fortschreibung des Projekts wurden verschiedene 

Änderungen im Entwurf zum Bebauungsplan vorgenommen. Auch wurde das Plangebiet 

räumlich erweitert. Im vorliegenden Gutachten werden die Berechnungen auf den aktuellen 

Planungsstand (August 2014) angepasst und die bisherigen Änderungen und Ergänzungen 

zu dem Gutachten vom 12. Juni 2012 und 23. März 2016 eingearbeitet. Die für die Berech-

nung der Geräuschemissionen des Schienenverkehrs maßgebliche Richtlinie „Schall 03“ 

wurde im Jahr 2014 novelliert. Die sich hieraus ergebenden Änderungen wurden ebenfalls 

eingearbeitet. 

Das Plangebiet umfasst den Bereich Wiener Platz, Dornbirner- und Stuttgarter Straße. Die 

Planung sieht ein Mischgebiet mit einem größeren Wohnanteil südlich der Burgenlandstraße 

und einer wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzung nördlich der Burgenlandstraße 

vor. 
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Abbildung 1: Plangebiet (ohne Maßstab) 
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Innerhalb des Plangebiets werden für die Bezeichnung der einzelnen Baufelder und Baublö-

cke folgende Bezeichnungen verwendet: 

Abbildung 2: Bezeichnungen der Baufelder und Baublöcke 
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Folgende Geräuschimmissionen werden untersucht: 

Geräuschimmissionen im Plangebiet durch den öffentlichen Verkehr auf den angrenzenden 
Straßen und Schienenverkehrswege 

Am Plangebiet führt die B 295 vorbei. Stadtauswärts wird die B 295 östlich des Plangebiets 

auf der Siemensstraße und nördlich des Plangebiets auf der Steiermärker Straße geführt. 

Stadteinwärts wird die B 295 auf der Bludenzer Straße westlich und auf der Stuttgarter Stra-

ße südlich am Plangebiet vorbei geführt. 

Zukünftig soll stadteinwärts die B 295 nicht mehr über die Bludenzer Straße und Stuttgarter 

Straße sondern über die Steiermärker Straße und die Siemensstraße (im Gegenverkehr) 

geführt werden. Es sind die Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs bei der bestehen-

den Verkehrsführung und bei der geplanten zukünftigen Verkehrsführung zu untersuchen. 

Ebenfalls untersucht werden die Geräuschimmissionen durch den Bahnverkehr auf der zwi-

schen der Siemensstraße und dem Plangebiet östlich vorbei führenden Bahnstrecke und den 

Stadtbahnlinien U 6 und U 13, welche oberirdisch über den Wiener Platz geführt werden, 

welcher an das Plangebiet angrenzt. 

Geräuschimmissionen im Plangebiet durch  bestehende Betriebe außerhalb des Plangebiets 

An das Plangebiet grenzt das Betriebsgrundstück der Fa. Klumpp. Deren Geräuschimmissi-

onen im Plangebiet sind zu untersuchen. 

Weiterhin befindet sich westlich des Plangebiets das Gewerbegebiet „Wiener- / Stuttgarter 

Straße„. Es ist die mögliche Geräuschemission dieses Gewerbegebiets zu ermitteln und die 

Geräuschimmissionen im Plangebiet zu prognostizieren. 

Geräuschimmissionen im Plangebiet durch  Betriebe innerhalb des Plangebiets 

Die Fa. Klumpp beabsichtigt im nördlichen Bereich des Plangebiets eine Erweiterung ihrer 

Betriebsflächen. Es sind die Geräuschimmissionen im Plangebiet durch diese Erweiterung 

zu prognostizieren. 

Weiterhin befindet sich derzeit im Gebäude Wiener Platz 1 eine Verladestelle für Post. Ins-

besondere zur Nachtzeit werden hier Briefe und Pakete für die Austeiler verladen. Die Ge-

räuschimmissionen dieses Betriebs sind ebenfalls zu prognostizieren. 
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Im Rahmen einer Umnutzung des Gebäudes Wiener Platz 1 soll u. U. eine Außenbewirtung 

anstelle der Postverladung angelegt werden, deren Geräuschimmissionen ebenfalls zu 

prognostizieren sind. 

Weitere relevante Geräuschimmissionen sind durch den Betrieb der vorhandenen und ge-

planten Tiefgaragen im Plangebiet zu erwarten. Weshalb die Geräuschimmissionen durch 

den Betrieb der Tiefgaragen zu prognostizieren sind. 

Geräuschimmissionen außerhalb des Plangebiets durch Betriebe innerhalb des Plangebiets 

Durch die geplanten bzw. vorhandenen Betriebe im Plangebiet einschließlich der Tiefgara-

gen entstehen Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft, die zu prognostizieren sind. 

Abbildung 3: Lage der Immissionsorte (blau dargestellte Immissionsorte befinden 
sich außerhalb des Plangebiets 
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IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd
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2 Unterlagen 

Bei der Erstellung dieses Gutachtens standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

a. Beschränkte Ausschreibung zum Schallgutachten vom 10. Juni 2011, erstellt durch 

das Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart, einschließlich Ergänzung vom 21. Juni 

2011 

b. Angaben zum Verkehrsaufkommen auf den öffentlichen Straßen, mitgeteilt durch das 

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung am 5. September 2011 per E-Mail 

c. Zugzahlen mitgeteilt vom Umweltamt der Stadt Stuttgart, auf Grundlage des Plan-

feststellungsverfahrens von Stuttgart 21 

d. Aushangfahrplan der Stadtbahnlinien U 6 und U 13, gültig vom 13.12.2015 bis 

16.05.2016 

e. Angaben der Fa. Klumpp zum bestehenden Betrieb und der geplanten Erweiterung, 

mündlich besprochen bei einem Ortstermin am 21. September 2011 

f. Grundrisse Vorplanung Fa. Klumpp, Stand 10.02.2015, erstellt durch Schwarz Archi-

tekten, Stuttgart 

g. Bebauungsplanentwurf „Quartier am Wiener Platz (ehemals Schoch-Areal)“, vom 

15.02.2016, erstellt durch das Amt für Stadtplanung und Stadtentwicklung der Stadt 

Stuttgart 

h. Ergebnisse der Besprechung am 4. September 2014 beim Stadtplanungsamt Stutt-

gart 

i. Ergebnisse der Besprechung am 6. November 2014 beim Stadtplanungsamt Stuttgart 

j. Schreiben vom 23.3.2016 des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung 

k. Grundriss Untergeschoss vom 29.08.2014, erstellt durch Thomas Schüler, Düsseldorf 

l. Überarbeitung städtebaulicher Wettbewerb vom 7.1.2016, erstellt durch Thomas 

Schüller, Düsseldorf 
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3 Normen und Vorschriften 

Bei der Erstellung dieses Gutachtens fanden folgende Richtlinien und Vorschriften Anwen-

dung: 

/1/ DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung“, Ausgabe Juli 2002 

/2/ Beiblatt 1 zu DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, Schall-

technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Ausgabe Mai 1987 

/3/ TA-Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ gültig seit 1.11.1998 

/4/ RLS-90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 

/5/ Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03), 

Anlage 2 zur Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)  

vom 18. Dezember 2014 

/6/ DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“,  

Ausgabe Oktober 1999 

/7/ VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien“, Ausgabe Januar 1988 

/8/ VDI 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten“, Ausgabe August 1976 

/9/ VDI 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Teil 1, Ausgabe März 1997 

/10/ „Technischer Bericht zur Untersuchung von Geräuschemissionen durch Lastkraftwa-

gen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und 

Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-

chermärkten“ des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Ausgabe 2005 

/11/ Parkplatzlärmstudie 2007 des Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, 6.Auflage 

und Parkplatzlärmstudie 2003 

/12/ Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von Lkw, Lan-

desumweltamt Nordrhein-Westfalen, Merkblätter Nr. 25, Ausgabe 2000 
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4 Allgemeines zum Berechnungsverfahren 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel an den Immissionsorten erfolgt mit Hilfe des Compu-

terprogramms CADNA/A (Version 4.5.151). Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten 

Planunterlagen wurde ein Geländemodell mit der Lage einzelner Gebäude und der Schall-

quellen entwickelt. Sofern erforderlich, wurde die Geländetopografie ausreichend berücksich-

tigt. 

Der Außenlärmpegel wird für den Straßenverkehr gemäß RLS 90 /4/ und für den Schienen-

verkehr gemäß Schall 03 /5/ berechnet. Der Schienenbonus von 5 dB ist in den Berechnun-

gen nicht berücksichtigt, da mit Inkrafttreten der Änderung vom 18.12.2014 zur 16. BImSchV 

/5/ dieser Bonus entfallen ist. 

Es wird für jede Schallquelle der Schalldruckpegel am Immissionsort entsprechend dem in 

der DIN ISO 9613-2 angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Bei mehreren Schall-

quellen werden die Schallpegel am Immissionsort für jede Quelle getrennt ermittelt und 

energetisch addiert. 

Die Berechnungsansätze nach DIN ISO 9613-2 gelten für Punktschallquellen. Flächen- und 

Linienschallquellen sind entsprechend den Anforderungen dieser Richtlinie in genügend klei-

ne Teilschallquellen zu unterteilen. Entsprechend dem Berechnungsverfahren der 

DIN ISO 9613-2 bzw. VDI 2714 werden aus dem Schallleistungspegel, dem Richtwirkungs-

maß und dem Raumwinkelmaß die Geräuschemissionen der einzelnen Schallquellen er-

mittelt. Die Ausbreitungsverluste werden durch Abstandsmaß, Luftabsorption, Boden- und 

Meteorologiedämpfung und Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg beschrieben. Der Schall-

druckpegel am Immissionsort ergibt sich aus den Geräuschemissionen der Schallquellen 

abzüglich der Ausbreitungsverluste. Hieraus ergeben sich die Geräuschbelastungen an den 

Immissionsorten. 
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5 Beschreibung des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich in Stuttgart-Feuerbach und liegt zwischen der Kremser Straße 

im Süden, dem Wiener Platz im Norden, dem Bahnhof Feuerbach im Osten und der Dornbir-

ner Straße im Westen. 

Abbildung 4: Plangebiet mit Schallquellen 

 

 Bestehende Fa. Klumpp  Erweiterung Fa. Klumpp 

Verladung Post   Gewerbegebiet Wiener- / Stuttgarter Straße 
      (Christliches Jugenddorf (CJD),  

Bahnstrecke    Stadtbahn 

B 295 stadtauswärts   B295 stadteinwärts 
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Bis zu Stilllegung im Jahr 2004 stellte das Plangebiet das Betriebsgelände der Fa. Schoch 

dar, einem Betrieb zur Oberflächenveredelung. Die Betriebshallen wurden zwischenzeitlich 

abgerissen. 

Im östlichen Teil des Plangebiets befindet sich das Gebäude Wiener Platz 1(BO(B.1)), an 

welchem nachts Post angeliefert und für die Verteiler umgeladen wird. Es ist beabsichtigt, 

das vorhandene Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen oder das bestehende Gebäude 

zu sanieren. Im Bebauungsplan wird daher ein Baufenster für beide Planungsalternativen 

vorgesehen. Die Lage des Baufensters ist in den folgenden Karten farbig markiert. 

An der nördlichen Grenze des Plangebiets befindet sich eine Lagerhalle der Fa. Klumpp 

(Dornbirner Straße 25/1). Westlich befinden sich gewerblich genutzte Flächen, die sich im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wiener- / Stuttgarter Straße“ befinden. 

Zukünftig soll im Plangebiet ein Mischgebiet ausgewiesen werden. Es sind Büroflächen, Lä-

den und Gaststätten geplant. In den Obergeschossen der Gebäude sind Wohnungen ge-

plant. Das Konzept sieht im Bereich nördlich der Burgenlandstraße u. a. die Erweiterung der 

Fa. Klumpp vor, die bereits westlich der Dornbirner Straße ansässig ist.  

Außer den Geräuschimmissionen, die durch die gewerbliche Nutzung von Teilflächen inner-

halb des Plangebiets entstehen, wirken die Geräuschimmissionen von Betrieben, die an-

grenzend an das Plangebiet angesiedelt sind, ein, insbesondere vom Gewerbegebiet „Wie-

ner- / Stuttgarter Straße“.  

Geräuschimmissionen entstehen auch durch den Straßenverkehr. Insbesondere die Geräu-

sche der B 295 wirken im Plangebiet ein. In Fahrtrichtung Stuttgart-Weilimdorf führt die B 

295 östlich auf der Siemensstraße und nördlich über die Steiermärker Straße am Plangebiet 

vorbei. Stadteinwärts führt die B 295 westlich über die Bludenzer Straße und südlich über die 

Stuttgarter Straße und die Tunnelstraße. Es ist jedoch beabsichtigt, zukünftig den stadtein-

wärts führenden Verkehr ebenfalls über die Siemensstraße / Steiermärker Straße zu führen. 

Geräuschimmissionen durch Schienenverkehr entstehen insbesondere durch die Stadt-

Bahnstrecken U 6 und U 13, welche an der östlichen und nördlichen Grenze des Plangebiets 

führen vorbei. Ebenfalls in östlicher Richtung befinden sich auf einem ca. 6 m hohen Bahn-

damm die Gleise der Bahnstrecken 4700, 4701, 4800 und 4801, auf welchen Nah- und 

Fernverkehrszüge einschließlich S-Bahnen verkehren. 
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6 Schalltechnische Beurteilung öffentlicher Verkehr 

Die Geräuschimmissionen durch den öffentlichen Verkehr umfassen den Straßenverkehr auf 

der B 295 und den Schienenverkehr einschließlich Stadtbahn. Der Fahrzeugverkehr in den 

Tiefgaragen und auf dem Gelände der Fa. Klumpp wird im Zusammenhang mit den Geräu-

schimmissionen aus gewerblichen Anlagen untersucht (Kapitel 7). Für die Untersuchungen 

der Geräuschimmissionen werden folgende Immissionsorte berücksichtigt: 

Abbildung 5: Immissionsorte für die Untersuchung öffentlicher Verkehr 

 

  

100 m

IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd
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Tabelle 1: Immissionsorte für Untersuchung öffentlicher Verkehr, derzeit 

Immissionsort Gebietseinstufung Höhe Immissionsort (über Gelände) in m 

  Etage 

  EG 1.OG 2.OG 3.OG 4.OG 5.OG 

IP 3: BN(B.3) Büro Nord Mischgebiet 4 8 12 16 - - 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost Mischgebiet 4 8 11,5 15 18,5 - 

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd Mischgebiet 4 8 11,5 15 18,5 - 

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest Mischgebiet 4 8 11,5 15 - - 

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord Mischgebiet - - - 15 - - 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost Mischgebiet 3 6,25 9,5 12,75 16 19,25

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost Mischgebiet 3 6,25 9,5 12,75 16 19,25

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd Mischgebiet 3 6,25 9,5 12,75 16 19,25

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord Mischgebiet 3 6,25 9,5 12,75 16 - 

IP 11: BS(B.4) Wohnen West Mischgebiet 3 6,25 9,5 12,75 16 - 

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd Mischgebiet 3 6,25 9,5 12,75 - - 

IP 18: BO(B.1) Ost Mischgebiet 4 7,75 11,5 15,25 19 - 

IP 18/1: BO(B.1) Ost Mischgebiet 4 7,75 11,5 15,25 19 - 
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6.1 Geräuschimmissionen derzeit 

6.1.1 Straßenverkehr 

Für die Berechnung der Geräuschemissionen des Straßenverkehrs wird von folgenden An-

sätzen ausgegangen, wobei das Verkehrsaufkommen gegenüber den Daten der Zählung 

aus dem Jahr 2004, die vom Auftraggeber genannt wurden, um 20 % erhöht wurden, um die 

allgemeine Zunahme des Verkehrsaufkommens zu berücksichtigten (Annahme ca. 2% pro 

Jahr). Der Anteil des Schwerlastverkehrs liegt nicht getrennt nach Tag und Nacht vor. We-

gen der im Vergleich zu den allgemeinen Annahmen nach der RLS 90 niedrigen Zähldaten 

des Schwerlastverkehrs wird für den Tag und die Nacht der gleiche Wert angesetzt. 

Tabelle 2: Berechnungseingangsdaten für die Berechnung der Geräuschimmissionen 
durch den Straßenverkehr (Berechnung nach RLS 90) 

Wert Straße 

Siemensstr. Borsigstr. 
Unterführ. 

Borsigstr. Steiermärker 
Str. 

Bludenzer 
Str. 

Stuttgarter 
Str. 

DTV Zählung 
2004 (16 h) 

17.070 23.840 11.210 21.370 17.540 22.760 

DTV 24 h 18.435 25.747 12.106 23.080 18.943 24.580 

DTV + 20% 22.122 30.896 14.527 27.969 22.732 29.497 

p 5 6 7 7 6 6 

Str.Oberfläche Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton 

DStrO 0 0 0 0 0 0 

Steigung 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

DStg 0 0 0 0 0 0 

Zul. Höchstge-
schw. 

50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

Dv 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Es bedeuten: 

 DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h 

 p maßgebender Lkw-Anteil in % (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) 

 DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen in dB(A) 

 Dv Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten in dB(A) 

 DStg Korrektur für Steigungen und Gefälle 
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6.1.2 Schienenverkehr 

Für die Berechnung der Geräuschemissionen des Schienenverkehrs wird von folgenden 

Ansätzen ausgegangen, wobei die Anzahl der Stadtbahnfahrten durch Zählung aus dem 

Fahrplan Stand 04/2016 gewonnen wurden. Die Daten zum Verkehrsaufkommen auf den 

Bahnstrecken wurden /c/ entnommen.  

Abbildung 6: Lage der Bahnstrecken 

 

Tabelle 3: Berechnungseingangsdaten für die Berechnung der Geräuschimmissionen 
durch den Verkehr auf den Strecken der Deutschen Bahn 

Anzahl Zugart- v_max Fahrzeugkategorien gem. Schall03-2014 im Zugverband 

Tag Nacht Traktion km/h Fahrzeugka-
tegorie 

Anzahl Fahrzeugka-
tegorie 

Anzahl Fahrzeugka-
tegorie 

An-
zahl 

Strecke 4800 

36 4 ICE 250 1-V1 2 2-V1 12     

29 3 IC 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 12     

140 18 RV-E 160 7-Z2_A4 1 9-Z5 6     

2 4 D 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 12     

Strecke  4801 

13 0 RV-E 160 7-Z2_A4 1 9-Z5 6     

268 38 S-Bahn 120 5-Z5_A10 3         

2   NG 100 8-Z2-A4 1 10-Z2 6 10-Z15 6 

Die Strecken 4800 und 4801 werden jeweils auf zwei Gleissträngen geführt. Das Verkehrs-

aufkommen der Strecken wird jeweils zur Hälfte auf die zugehörigen Stränge verteilt. Die 

ICE-Fahrzeuge wurden zu 50% ICE 1 oder 2 – Züge und 50 % ICE 3 – Züge angenommen. 

Im Bereich des Bahnhofs Feuerbach wurde die Fahrgeschwindigkeit aller Züge auf v = 90 

km/h gesetzt. 

Strecke 4800  

Strecke 4801  
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Tabelle 4: Berechnungseingangsdaten für die Berechnung der Geräuschimmissionen 
durch den Stadtbahn-Verkehr 

Bahnlinie Anzahl Zuglänge 
in m 

Geschw. in 
km/h 

Scheiben-
bremsant. 

 Tag Nacht    

Stadtbahn U 6 und U 13 stadtauswärts 194 31 80 80 100 % 

Stadtbahn U 6 und U 13 stadteinwärts 190 37 80 80 100 % 

Als Traktion wurden Straßenbahn-Hochflurfahrzeuge Kategorie 22 nach Schall 03 gewählt. 
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6.1.3 Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen des öffentlichen Verkehrs, der-
zeit 

Es ergeben sich folgende Immissionspegel an den Immissionsorten im Vergleich zu den 

städtebaulichen Orientierungswerten für ein Mischgebiet nach DIN 18005: 

Tabelle 5: Beurteilungspegel öffentlicher Verkehr, derzeit 

Immissionsort Tags Nachts 

 Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

IP 3: BN(B.3) Büro Nord  

60 

 

50 

EG 65.2 59.5 

1.OG 66.0 60.1 

2.OG 66.5 60.5 

3.OG 67.2 61.1 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost  

60 

 

50 

EG 63.9 58.3 

1.OG 64.8 59.2 

2.OG 65.3 59.7 

3.OG 65.9 60.2 

4.OG 66.5 60.7 

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd     

EG 54.1 

60 

48.2 

50 

1.OG 54.9 49.0 

2.OG 55.4 49.5 

3.OG 55.9 50.0 

4.OG  56.7 50.8 

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest     

EG 47.0 

60 

39.9 

50 
1.OG 48.1 41.0 

2.OG 49.7 42.5 

3.OG 51.5 44.2 

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord     

EG 53.1 60 46.3 50 
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Immissionsort Tags Nachts 

 Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost     

EG 58.9 

60 

53.1 

50 

1.OG 59.8 54.0 

2.OG 60.4 54.7 

3.OG 61.0 55.3 

4.OG 61.6 55.9 

5. OG 62.2 56.4 

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost     

EG 58.7 

60 

52.9 

50 

1.OG 59.7 53.9 

2.OG 60.3 54.5 

3.OG 61.0 55.2 

4.OG 61.7 55.8 

5.OG 62.3 56.4 

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd     

EG 57.0 

60 

50.6 

50 

1.OG 57.9 51.6 

2.OG 58.7 52.3 

3.OG 59.8 53.3 

4.OG 61.0 54.6 

5. OG 62.5 56.1 

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord     

EG 48.7 

60 

42.1 

50 

1.OG 49.5 42.7 

2.OG 50.4 43.5 

3.OG 51.6 44.7 

4.OG 53.4 46.4 

IP 11: BS(B.4) Wohnen West     

EG 48.7 

60 

41.5 

50 

1.OG 49.5 42.3 

2.OG 50.6 43.3 

3.OG 51.9 44.6 

4.OG 53.2 45.9 
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Immissionsort Tags Nachts 

 Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd      

EG 62.6 

60 

55.3 

50 
1.OG 64.4 57.0 

2.OG 64.9 57.5 

3.OG 65.0 57.7 

IP 18: BO(B.1) Ost     

EG 64.5 

60 

64.1 

50 

1.OG 65.3 65.6 

2.OG 65.4 66.0 

3.OG 65.5 66.2 

4. OG 65.7 66.5 

IP 18/1: BO(B.1) Ost     

EG 64.1 

60 

58.8 

50 

1.OG 65.6 60.1 

2.OG 66.0 60.4 

3.OG 66.2 60.6 

4. OG 66.5 60.8 

Die Immissionsorte mit einer Überschreitung des städtebaulichen Orientierungswerts für ein 

Mischgebiet sind rot hinterlegt. Die Überschreitung der Orientierungswerte wird verursacht 

durch folgende Schallquellen: 

IP 3: Straßenverkehr auf der Steiermärker Straße, sowie durch den Schienenverkehr auf 
den Stadtbahn-Strecken 

IP 4: Straßenverkehr auf der Steiermärker Straße, sowie durch den Verkehr auf den 
Stadtbahn-Strecken 

IP 5: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 8: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 8/1: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 9: Straßenverkehr auf der Stuttgarter Straße 

IP 12: Straßenverkehr auf der Stuttgarter Straße 

IP 18: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 18/1: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

Grafische Darstellungen der Geräuschimmissionen sind als Anlage 1 und Anlage 2 diesem 

Gutachten beigefügt. 
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6.2 Geräuschimmissionen zukünftig 

Derzeit ist die B 295 im Bereich des Plangebiets auf geteilten Richtungsfahrbahnen geführt. 

In Richtung Gerlingen (stadtauswärts) führt die B 295 über die Siemensstraße und die Stei-

ermärker Straße. In Richtung Stadtmitte (stadteinwärts) führt die B 295 über die Bludenzer 

Straße, die Stuttgarter Straße und die Tunnelstraße. Zukünftig soll die stadteinwärts führen-

de Richtungsfahrbahn ebenfalls über die Steiermärker Straße und die Siemensstraße geführt 

werden.  

Hinsichtlich des Stadtbahn-Verkehrs wird eine Steigerung um 20% für die zukünftige Ent-

wicklung angenommen. 

Durch diese geplante geänderte Verkehrsführung ergeben sich folgende Geräuschimmissio-

nen: 

6.2.1 Straßenverkehr 

Für die Berechnung der Geräuschemissionen des Straßenverkehrs wird von folgenden 

Prognosewerten ausgegangen. 

Tabelle 6: Berechnungseingangsdaten für die Berechnung der Geräuschimmissionen 
durch den Straßenverkehr (Berechnung nach RLS 90) bei zukünftiger Ver-
kehrsführung 

Wert Straße 

Siemensstr. Borsigstr. 
Unterführ. 

Borsigstr. Steiermärker 
Str. 

Bludenzer 
Str. 

Stuttgarter 
Str. 

DTV 33.400 41.600 14.900 41.800 3.600 7.800 

P 5 6 7 7 6 6 

Str.Oberfläche Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton Asphaltbeton 

DStrO 0 0 0 0 0 0 

Steigung 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

DStg 0 0 0 0 0 0 

Zul. Höchstge-
schw. 

50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

Dv 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Es bedeuten: 

 DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h 

 p maßgebender Lkw-Anteil in % (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) 

 DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen in dB(A) 

 Dv Korrektur für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten in dB(A) 

 DStg Korrektur für Steigungen und Gefälle 
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6.2.2 Schienenverkehr 

Prinzipiell wird das Fahrzeugaufkommen für den Schienenverkehr aus Kapitel 6.1.2. über-

nommen. Um einer zukünftigen Zunahme der Fahrgastzahlen im Personennahverkehr, z. B. 

durch die Feinstaubdiskussion, gerecht zu werden, werden u. U. die Stadtbahnzüge länger 

oder die Zugfrequenz erhöht. Um diesen Einfluss zu berücksichtigen wird bei den Untersu-

chungen zu den zukünftigen Geräuschimmissionen durch den Verkehr, die Anzahl der Züge 

rechnerisch um 20% erhöht. 

6.2.3 Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen des öffentlichen Verkehrs, zu-
künftig 

Es ergeben sich folgende Immissionspegel an den Immissionsorten im Vergleich zu den 

städtebaulichen Orientierungswerten für ein Mischgebiet nach DIN 18005: 

Tabelle 7: Beurteilungspegel öffentlicher Verkehr, zukünftig 

Immissionsort Tags Nachts 

 
Beurteilungs-

pegel 
Orientierungs-

wert 
Beurteilungs-

pegel 
Orientierungs-

wert 

IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

60 

 

50 

EG 66.0 60.3 

1.OG 66.8 60.9 

2.OG 67.4 61.3 

3.OG 67.9 61.8 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost  

60 

 

50 

EG 64.4 58.8 

65.2 65.3 59.7 

66.0 65.8 60.1 

66.5 66.4 60.6 

67.2 67.0 61.0 

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd     

EG 47.4 

60 

42.0 

50 

1.OG 48.3 42.9 

2.OG 49.2 43.8 

3.OG 50.3 44.8 

4.OG 52.5 46.6 

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest     

EG 42.6 

60 

36.0 

50 
1.OG 44.0 37.2 

2.OG 45.9 38.9 

3.OG 48.1 41.1 



                                                    
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
In

ge
ni

eu
rg

es
el

ls
ch

af
t GERLINGER + MERKLE  

 
 
 
 
  
  
  

Bericht Nr. 14-002/27  
vom 20. April 2016 

 23/55 

Immissionsort Tags Nachts 

 
Beurteilungs-

pegel 
Orientierungs-

wert 
Beurteilungs-

pegel 
Orientierungs-

wert 

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord     

EG 52.6 60 45.9 50 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost     

EG 56.5 

60 

50.8 

50 

1.OG 57.3 51.7 

2.OG 58.0 52.4 

3.OG 58.7 53.1 

4.OG 59.3 53.7 

5. OG 60.0 54.3 

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost     

EG 51.3 

60 

44.9 

50 

1.OG 52.5 46.2 

2.OG 53.4 47.0 

3.OG 54.6 48.1 

4.OG 55.6 49.2 

5.OG 56.8 50.5 

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd     

EG 55.4 

60 

49.4 

50 

1.OG 56.4 50.5 

2.OG 57.1 51.1 

3.OG 58.2 52.2 

4.OG 59.6 53.5 

5. OG 60.7 54.7 

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord     

EG 44.7 

60 

38.8 

50 

1.OG 45.6 39.6 

2.OG 46.8 40.6 

3.OG 48.6 42.1 

4.OG 50.8 44.1 

IP 11: BS(B.4) Wohnen West     

EG 43.2 

60 

36.4 

50 

1.OG 44.1 37.2 

2.OG 45.6 38.6 

3.OG 47.4 40.3 

4.OG 49.7 42.5 
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Immissionsort Tags Nachts 

 
Beurteilungs-

pegel 
Orientierungs-

wert 
Beurteilungs-

pegel 
Orientierungs-

wert 

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd     

EG 55.6 

60 

48.2 

50 
1.OG 57.3 50.0 

2.OG 58.0 50.6 

3.OG 58.4 51.2 

IP 18: BO(B.1) Ost     

EG 64.5 

60 

59.4 

50 

1.OG 65.3 60.0 

2.OG 65.4 60.0 

3.OG 65.5 60.1 

4. OG 65.7 60.1 

IP 18/1: BO(B.1) Ost     

EG 64.9 

60 

59.8 

50 

1.OG 66.4 61.0 

2.OG 66.6 61.2 

3.OG 66.8 61.3 

4. OG 67.0 61.4 

Die Immissionsorte mit einer Überschreitung des städtebaulichen Orientierungswerts für ein 

Mischgebiet sind rot hinterlegt. Die Überschreitung der Orientierungswerte wird verursacht 

durch folgende Schallquellen: 

IP 3: Straßenverkehr auf der Steiermärker Straße, sowie durch den Schienenverkehr auf 
den Stadtbahn-Strecken 

IP 4: Straßenverkehr auf der Steiermärker Straße, sowie durch den Verkehr auf den Stadt-
bahn-Strecken 

IP 5: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 8: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 8/1: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

IP 9: Straßenverkehr auf der Stuttgarter Straße 

IP 12: Straßenverkehr auf der Stuttgarter Straße 

IP 18: Schienenverkehr auf den Stadtbahn-Strecken 

Grafische Darstellungen der Geräuschimmissionen sind als Anlage 3 und Anlage 4 diesem 

Gutachten beigefügt. 
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6.3 Zusammenfassung Geräuschimmissionen aus dem öffentlichen Verkehr 

6.3.1 Verkehr derzeit 

Derzeit wird der Durchgangsverkehr auf der B 295 stadtauswärts über die Siemensstraße / 

Steiermärker Straße im Osten und im Norden um das Plangebiet geführt und verursacht an 

den Bebauungen BN(B.1) und BN(B.3) erheblich Geräuschimmissionen. Der auf der B 295 

stadteinwärts führende Verkehr wird über die Bludenzer Straße / Stuttgarter Straße um Wes-

ten und im Süden um das Plangebiet geführt. Die Geräuschimmissionen des stadteinwärts 

führenden Verkehrs wirken insbesondere an den Baufelder BS(B.2) und BS(B.3) ein. 

Hinsichtlich des Schienenverkehrs überwiegen die Geräuschimmissionen durch den Verkehr 

der Stadtbahn. Hiervon betroffen sind die Baufelder BN(B.1) – BN(B.3), BS(B.1) und 

BO(B.1). 

6.3.2 Verkehr zukünftig 

Zukünftig wird der Durchgangsverkehr auf der B 295 insgesamt über die Siemensstraße / 

Steiermärker Straße im Osten und im Norden um das Plangebiet geführt. Durch das höhere 

Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen ist mit einer Zunahme der Geräuschimmissionen an 

den Bebauungen BN(B.1) und BN(B.3) zu rechnen. Durch die zu erwartende Abnahme des 

Straßenverkehrs auf Bludenzer Straße / Stuttgarter Straße ist mit einem Rückgang der Ge-

räuschimmissionen an den bisher von den Geräuschen des Straßenverkehrs betroffenen 

Baufeldern BS(B.2) und BS(B.3) zu rechnen. Mit einer Überschreitung des städtebaulichen 

Orientierungswertes an diesen Baufeldern ist aber auch bei der zukünftigen Verkehrsführung 

zu rechnen. 

Die Geräuschimmissionen durch den Verkehr der Stadtbahn werden zukünftig tendenziell 

zunehmen, da mit einem höheren Fahrgastaufkommen zu rechnen ist, was u. U. durch eine 

Verlängerung der Züge oder einer kürzeren Taktfrequenz ausgeglichen werden muss. Beide 

Maßnahmen werden ggf. zu einer Erhöhung der Geräuschimmissionen führen. 
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6.3.3 Maßnahmen 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im gesamten Plangebiet tags und nachts die Ge-

räusche aus dem Straßen- und Schienenverkehr wahrnehmbar sein werden. An den Rand-

bebauungen des Plangebiets, insbesondere am Gebäude Wiener Platz 1 (BO(B.1)) und an 

der nördlichen Randbebauung des Plangebiets an den Baufeldern BN(B.1) und BN(B.3) 

werden die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 tags und nachts überschrit-

ten. Dies gilt für die derzeitige und die zukünftige Verkehrsführung. 

Aufgrund der Art der maßgeblichen Schallquellen (Stadtbahn im Bereich des Bahnhofs Feu-

erbach) und öffentlicher Straßenverkehr in innerstädtischer Lage kommen Maßnahmen in 

Form von Abschirmungen kaum in Frage. Durch verkehrstechnische Maßnahmen, wie z. B. 

einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beim Straßenverkehr von 50 km/h 

auf 30 km/h, kann bezogen auf diese Schallquellen die Geräuschimmission vermindert wer-

den. Jedoch sind die Maßnahmen nicht ausreichend zur Einhaltung der städtebaulichen Ori-

entierungswerte nach DIN 18005. 

Daher ist für die Aufenthaltsräume im gesamten Plangebiet die Ausführung von passiven 

Schallschutzmaßnahmen zu empfehlen, wenn bei gewerblich genutzten Räumen tags ein 

Beurteilungspegel > 63 dB(A) und bei Wohnräumen nachts ein Beurteilungspegel > 46 dB(A) 

zu erwarten ist. Bereiche mit einem Beurteilungspegel nachts > 60 dB sind entsprechend der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für Wohnnutzung nicht geeignet. Als maßgeblichen 

Außenlärmpegel für die Verwendung zum Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm 

nach DIN 4109 sind folgende Werte zu verwenden: 

Gewerblich genutzte Räume: Beurteilungspegel Tags nach Anlagen 1 oder 3 bzw. Werte 

aus Tabelle 4 oder 6, jeweils zzgl. +3 dB (DIN 4019 Ziffer 5.5) 

Wohnräume: Beurteilungspegel nachts nach Anlagen 2 oder 4 bzw. Werte 

aus den Tabellen 4 oder 6 um 10 dB erhöht und jeweils zzgl. 

+3 dB (DIN 4019 Ziffer 5.5) 
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7 Schalltechnische Beurteilung der Geräusche aus gewerbli-

chen Anlagen 

Geräusche aus gewerblichen Anlagen werden durch den bestehenden Betrieb und die Er-

weiterung der Fa. Klumpp, sowie durch die Zufahrten der Tiefgaragen verursacht. Weitere 

Geräuschimmissionen entstehen durch den Lieferverkehr der Deutschen Post am Gebäude 

Wiener Platz 1 nachts. Alternativ wird für das Gebäude Wiener Platz 1 untersucht, in wel-

chem Umfang eine Außenbewirtung anstelle der Postverladung stattfinden kann. Diese Un-

tersuchung zu einer Außenbewirtung erfolgt an dieser Stelle exemplarisch für das gesamte 

Plangebiet. 

Unter dem gesamten Areal sind Tiefgaragen geplant, die von den Mitarbeitern der Betriebe 

(z. B. Fa. Klumpp), den Kunden der Läden und von den Anwohnern genutzt werden sollen.  

Von außerhalb des Plangebiets wirken die Geräusche aus dem Gebiet zwischen der Stutt-

garter Straße / Burgenlandstraße (Gewerbegebiet Wiener- / Stuttgarter Straße) ein. Derzeit 

findet in diesem Gebiet keine schalltechnisch relevante Tätigkeit statt. Durch die Nutzung 

innerhalb des Plangebiets entstehen neue Immissionsorte für die Beurteilung der Geräusche 

aus dem Gewerbegebiet Wiener- / Stuttgarter Straße. Um eine Einschränkung der Nut-

zungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet Wiener- / Stuttgarter Straße zu vermeiden, werden 

die aufgrund der vorhandenen Nachbarschaft derzeit möglichen Geräuschemissionen dieses 

Gebiets ermittelt und die Geräuschimmissionen im Plangebiet prognostiziert. Ggf. werden 

Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet erarbeitet. 

Im Folgenden wird gemäß der TA-Lärm /3/ unterschieden zwischen der tags (600 – 2200 Uhr) 

und nachts (2200 - 600 Uhr). 
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7.1 Fa. Klumpp 

Die Fa. Klumpp beabsichtigt, auf den frei werdenden Flächen nördlich der Burgenlandstraße 

eine Lager- und Produktionshalle neu zu errichten. An diese ca. 13 m hohe Halle soll in Rich-

tung Wiener Platz und Burgenlandstraße eine bis zu 20 m hohe Mantelbebauung (gemischte 

Nutzung: entlang des Wiener Platzes Büro- und Dienstleistungsflächen, Gastronomie und 

entlang der Burgenlandstraße Wohn-und Dienstleistungsflächen) angedockt werden. Die 

Produktionshalle soll bis an den Pflanzstreifen an der Nord-Ostgrenze des Plangebiets fort-

geführt und mit einem zweigeschossigen Gebäudeteil aufgestockt werden (Büro- und Labor-

flächen, Kantine). Die bestehenden Flächen (Dornbirner Str. 23) sollen weiterhin als gewerb-

liche Flächen genutzt werden.“ 

7.1.1 Fa. Klumpp Bestand 

Zur Ermittlung der Geräuschemissionen des Bestands der Fa. Klumpp wurden am 21. Sep-

tember 2011 in der Zeit von 1430 – 1600 Uhr orientierende Messungen an zwei Messpunkten 

durchgeführt. 

Abbildung 7: Messorte für die Ermittlung der Geräuschimmissionen Fa. Klumpp 

 

Am Messpunkt 1 konnten die Betriebsgeräusche wie z. B. Lüftungsanlage und der Waren-

transport mit Gabelstaplern (Diesel- oder Gasantrieb) vom Innenhof des Betriebsgeländes 

über die Privatstraße und die Dornbirner Straße zu der Lagerhalle am Wienerplatz gemes-

sen werden. 

Am Messpunkt 2 konnten die Rangiergeräusche ankommender und abfahrender Lkw ge-

messen werden (eine An- und Abfahrt mit Ab- und Ankuppeln des Hängers vor der Lagerhal-

le und eine Abholung Anhänger von Laderampe). 

Messpunkt 2 

Messpunkt 1 
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Es ergaben sich folgende Mittelungspegel incl. Impulszuschlag: 

Messpunkt 1: LA,eq = 55 dB(A)  
Messpunkt 2: LA,eq = 53 dB(A) 

Zur Berücksichtigung des bestehenden Betriebs der Fa. Klumpp wurden zwei Flächenschall-

quellen festgelegt, die die maßgeblichen Tätigkeiten im Freien, das Rangieren der Lkw und 

die Fahrten der Gabelstapler, nachbilden. Der Schallleistungspegel der Flächen wurde so 

gewählt, dass sich an den beiden Messpunkten rechnerisch die gemessenen Werte erge-

ben. Es ergeben sich folgende Schallleistungspegel:  

Abbildung 8: Lage der maßgeblichen Schallquellen für den Bestand Fa. Klumpp 

Flächenschallquelle Lkw-Fahrten Flächenschallquelle Staplerfahrten 

Schallleistungspegel: LwA = 90 dB(A) Schallleistungspegel: LwA = 97 dB(A)  
Ständig     Ständig 
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7.1.2 Geplanter Betrieb 

Abbildung 9: Erweiterung Fa. Klumpp, Erdgeschoss 

 

Abbildung 10: Erweiterung Fa. Klumpp, Dachaufsicht 
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Für das neue Betriebsgebäude der Fa. Klumpp existiert derzeit lediglich eine Entwurfs-

Planung. Konkrete Angaben zur Ausführung der Gebäude liegen nicht vor. Bei der Palnung 

der Gebäudehüllen der Hallen ist zu beachten, dass diese so dimensioniert sein müssen, 

dass deren Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft nicht maßgeblich zur Gesamtimmis-

sion beitragen. Hiervon wird bei der folgenden Beurteilung des geplanten Betriebs der Fa. 

Klumpp ausgegangen. Sind die Lüftungsanlagen usw. schalltechnisch so zu dimensionieren, 

dass deren Geräuschemissionen ebenfalls zu vernachlässigen sind. 

Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens der neuen Anlage ist durch eine 

projektbezogene Geräuschimmissionsprognose die Einhaltung der zulässigen Immissions-

richtwerte nachzuweisen und die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. Schall-

dämm-Maße der Außenbauteile und maximal zulässige Schallleistungspegel technischer 

Anlagen zu festzulegen. 

Die Betriebszeiten der Fa. Klumpp dauern üblicherweise von 700 – 1630 Uhr. Eine zeitweise 

Ausweitung der Betriebszeit auf 600 – 2200 Uhr ist möglich und wird im Folgenden berücksich-

tigt. Nach dem vorliegenden Kenntnisstand sind ca. 90 Mitarbeitern am Standort Stuttgart 

beschäftigt. Hiervon arbeiten ca. 30 Mitarbeiter in der Produktion und im Versand. 

Nach Angabe des Betreibers werden bei der erweiterten Anlage insgesamt ca. 16 – 20 Lkw 

für die Anlieferung und die Abholung der Waren veranschlagt. Im Folgenden wird von 20 Lkw 

täglich ausgegangen, je 10 Lkw am Wareneingang und 10 Lkw am Warenausgang. 

Für die derzeit zu erwartenden Tätigkeiten im Freien wurden Flächenschallquellen ange-

nommen. Der Ansatz des Schallleistungspegels für den Materialtransport mittels Gabelstap-

ler wurde aus den Ergebnissen der Messungen nach Ziffer 7.1.1 abgeleitet. Wegen des 

durch den Neubau optimierten Warentransports ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl 

der Staplerfahrten im Freien verringert. Dieses wird im Folgenden durch einen um 3 dB(A) 

verringerten Schallleistungspegel der Staplerfahrten berücksichtigt. Der angenommene 

Schallleistungspegel beträgt somit LwA = 94 dB(A) für den zukünftigen Betrieb der Fa. 

Klumpp. 

Der Schallleistungspegel der Lkw-Fahrten bzw. –Rangiervorgänge wird gemäß /10/ mit ei-

nem Schallleistungspegel LwA = 99 dB(A) in Ansatz gebracht. Bei einer Dauer der Rangier-

vorgänge von 2 Minuten und einer Anzahl von 20 Lkw täglich bedeutet dies eine tägliche 

Einwirkdauer von 40 Minuten bzw. einen stundenbezogenen Schallleistungspegel LwA,1h = 85 

dB(A). 
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Abbildung 11: Lage der maßgeblichen Schallquellen bei Betriebserweiterung Fa. 
Klumpp 

Flächenschallquelle: Lkw-Fahrten neu Flächenschallquelle Staplerfahrten neu 

Schallleistungspegel: LwA,1h = 85 dB(A) Schallleistungspegel: LwA = 94 dB(A)  
Dauer: Ständig    Ständig 

Die geplanten Laderampen wurden als Innenrampen angenommen. Der Schallleistungspe-

gel bei der Überfahrt über die Überladebrücke wird gemäß /10/ mit LwA,1h = 81 dB(A) je Vor-

gang angenommen, wobei die Rollgeräusche auf dem Lkw-Boden beinhaltet sind. 

Für den Bereich des Wareneingangs werden 10 Lkw/d angenommen. Bei 30 Paletten, die im 

Mittel verladen werden, ergeben sich 600 Überfahrten/d über die Überladebrücken und 37,5 

Überfahrten/h. Hieraus errechnet sich ein stundenbezogener Schallleistungspegel LwA,1h = 

96,7 dB(A) für den Wareneingang. 

Die Rampen des Versands sind zu überbauen, so dass lediglich die Öffnungsfläche in der 

Gebäudefassade schallabstrahlend wirkt. Ausgehend von einem stundenbezogenen Schall-

leistungspegel von LwA,1h = 96,7 dB(A) ergibt sich bei einer angenommenen äquivalenten 

Schallabsorptionsfläche A = 70 m² im Bereich der Überbauung ein Innenpegel LA = 84 dB(A), 

welcher für die Schallabstrahlung der Öffnung in Ansatz gebracht wird.  
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Abbildung 12: Beispiel für Innenrampen (Quelle: Fa. Hörmann) 

 

Folgende Schallschutzmaßnahmen wurden für die Verladebereiche berücksichtigt: 

Abbildung 13: Lage von Schallschutzmaßnahmen bei Erweiterung Fa. Klumpp 

 

Lade Zone seitlich bis zur Überdachung geschlossen 

Überdachung, Länge ≥ 5 m 
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Sowohl am Wareneingang als am Warenausgang werden täglich je 10 Lkw be- oder entla-

den. Je Lkw werden 30 Paletten (entsprechend 60 Überfahrten über die Laderampe) verla-

den. Es ergibt sich somit ein Schallleistungspegel LwA = 108,8 dB(A) jeweils für die Verla-

dungen am Wareneingang und am Versand. 

Maximal einmal täglich findet eine Entladung eines Tank-Lkw statt, wobei die Entleerung 

mittels der Lkw-eigener Pumpe erfolgt. Gemäß /12/ wird, analog zur Entleerung eines Silo-

Fahrzeugs mit eigenem Kompressor, ein Schallleistungspegel LwA = 106 dB(A) bei einer mitt-

leren Dauer von 45 Minuten angenommen. 
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7.2 Gewerbegebiet „Wiener- / Stuttgarter Straße“ 

Abbildung 14: Gewerbegebiet „Wiener- / Stuttgarter Straße“ 

 

Innerhalb dieses Gewerbegebiets befinden sich entlang der Burgenlandstraße die Werkstät-

ten des Christlichen Jugenddorfes (CJD). Nach Angaben der Betreiber finden in diesen 

Werkstätten keine relevanten Geräuschemissionen statt, was auch subjektiv bei einem Orts-

termin so wahrgenommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass die möglichen Ge-

räuschemissionen von den Betrieben auf der Fläche zwischen der Stuttgarter Straße / Bur-

genlandstraße nicht vollständig ausgenutzt werden. Daher wird die mögliche Geräuschemis-

sionen des Gebiets ermittelt und die daraus resultierenden Geräuschimmissionen im Plan-

gebiet berechnet. 

Zur Berechnung der derzeit möglichen Geräuschemissionen wird das Plangebiet vernach-

lässigt, da hier derzeit keine schutzbedürftigen Räume vorhanden sind und in der Vergan-

genheit vorhanden waren. Zur Berechnung der möglichen Geräuschemissionen wurden auf 

den Flächen des Gebiets Stuttgarter Straße / Burgenlandstraße flächenbezogene Schallleis-

tungspegel festgelegt. Die flächenbezogenen Schallleistungspegel wurden so gewählt, dass 

an allen bestehenden Immissionsorten in der Nachbarschaft die Immissionsrichtwerte nach 

TA-Lärm möglichst genau eingehalten werden.  

  

Christliches Jugenddorf (CJD) 
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Der maximal angesetzte flächenbezogene Schallleistungspegel beträgt 60 dB(A) tags ge-

mäß den Planungsrichtgrößen der DIN 18005. Nachts wird analog zu den Immissionsricht-

werten nach TA-Lärm ein um ΔL = 15 dB verminderter flächenbezogener Schallleistungspe-

gel von 45 dB(A) berücksichtigt. Für die Teilfläche TF 1 ist, wegen des geringen Abstands 

zum Immissionsort IP 17, der flächenbezogene Schallleistungspegel auf 56 dB(A)/m² tags 

und 41 dB(A)/m² nachts zu begrenzen. 

Die Berechnungen werden nicht anhand der Ansätze der DIN 45691 (Geräuschkontingentie-

rung) sondern anhand der Rechenansätze nach TA-Lärm durchgeführt.  

Für die Untersuchungen wurden folgende Immissionsorte gewählt. Die Höhe der Immission-

sorte beträgt 2,5 m über Gelände: 

Abbildung 15: Immissionsorte für die Untersuchung der Geräuschemissionen des 
Gebiets Stuttgarter Straße / Burgenlandstraße, mögliche flächenbezo-
genen Schallleistungspegel 

  
 
  

IP 1: Dornbirner Straße 21

IP 17: Burgenlandstraße 20

IP 14: Stuttgarter Straße 18

IP 15: Stuttgarter Straße 24

IP 16: Bludenzer Straße 3

IP 19: Bludenzer Straße 7

TF 1 
tags: LwA‘‘ = 56 dB(A) 
nachts: LwA‘‘ = 41 dB(A) 

TF 2 
tags: LwA‘‘ = 60 dB(A)
nachts: LwA‘‘ = 45 dB(A) 

TF 3 
tags: LwA‘‘ = 60 dB(A)
nachts: LwA‘‘ = 45 dB(A) 
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Tabelle 8: Beurteilungspegel  

Immissionsort Tags Nachts 

 Beurtei-
lungs-pegel 

Orientie-
rungs-wert 

Beurtei-
lungs-pegel 

Orientie-
rungs-wert 

IP   1: Dornbirner Straße 21 (MI) 48.6  60 33.6  45 

IP 14: Stuttgarter Straße 18 (MI) 52.5  60 37.5  45 

IP 15: Stuttgarter Straße 24 (GE) 64.8  65 49.8  50 

IP 16: Bludenzer Straße 3 (GE) 56.8  65 41.8  50 

IP 17: Burgenlandstraße 17 (MI) 54.0  60 39.0  45 

IP 19: Bludenzer Straße 7 (GE) 56.6  65 41.6  50 

Es ist zu erkennen, dass bei den gewählten flächenbezogenen Schallleistungspegeln die 

Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm an allen Immissionsorten eingehalten und mindestens 

um 6 dB unterschritten werden. Am Immissionsort IP 15, welcher innerhalb der betrachteten 

Flächen liegt, beträgt die Unterschreitung lediglich 0,2 dB. 

Basierend auf den ermittelten Geräuschkontingenten werden im Folgenden (Kapitel 7.5) die 

Geräuschimmissionen des Gewerbegebiets „Wiener- / Stuttgarter Straße“ im Plangebiet be-

rechnet und beurteilt. 
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7.3 Grundstück Wiener Platz 1 (Baufeld BO(B.1)) 

Am östlichen Rand des Plangebiets befindet sich das Gebäude Wiener Platz 1, welches der-

zeit u. a. von der Deutschen Post als Auslieferungslager genutzt wird. Tagsüber entstehen 

hier keine relevanten Geräuschemissionen, da die Tätigkeiten im Inneren des Gebäudes 

stattfinden und nur wenig Fahrzeugverkehr herrscht. Nachts wird in der Zeit zwischen 500 – 

600 Uhr die zu verteilende Post angeliefert, was mit Geräuschemissionen verbunden ist. 

Abbildung 16: bestehendes Gebäude Wiener Platz 1 (BO(B.1)) 

  
  

Wiener Platz 1 
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7.3.1 Verladung am Gebäude Wiener Platz 1  

An der Westfassade des Gebäudes Wiener Platz 1 (BO(B.1)) findet in der Zeit zwischen 500 

– 600 Uhr die Anlieferung von Post statt, die morgens durch die Briefträger verteilt wird. Die 

hierbei entstehenden Geräuschemissionen wurden am 25. April 2012 messtechnisch erfasst. 

Abbildung 17: Lage des Messortes für die Messung der Geräusche der Verladung 

  

Die Anlieferung erfolgt bei der Messung mit einem 7,5 t Lkw. Der Lkw fuhr von der Dornbir-

ner Straße nördlich entlang des Plangebiets bis zum Anlagengrundstück. Nach der Entla-

dung verlies der Lkw in Richtung Kremser Straße. Bei der Verladung wurden ca. 10 Rollcon-

tainer mit Post über die fahrzeugeigene Ladebordwand abgeladen und in das Gebäude ge-

fahren. Andere Rollcontainer wurden anschließend aufgeladen. Die gesamte Verladung 

dauerte ca. 10 Minuten. Im Folgenden wird eine Dauer von 15 Minuten angenommen.  

  

Fahrtstrecke 

Standort Lkw 

Fahrtstrecke 

Messort 
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Während der Verladung des Lkw befuhr ein Lieferwagen (ähnlich Mercedes Sprinter) das 

Anlagengrundstück und wurde von Hand mit Kunststoff-Boxen beladen. Die Geräusche, die 

bei dieser Verladung entstanden, waren subjektiv leise und konnten wegen des Fremdge-

räuschs (Vögel, allgemeiner Straßenverkehr usw.) nicht gemessen werden. 

Für die Verladung des Post-Lkw wurde ein mittlerer Schallpegel (incl. Zuschlag für Impuls-

haltigkeit) von LAeq = 60 dB(A) gemessen. Bei einem Messabstand von 35 m und halbkugel-

förmiger Schallausbreitung entspricht dies einem Schallleistungspegel LwA = 99 dB(A). Die 

Verladung des Post-Lkw wird daher als Flächenschallquelle mit einem Schallleistungspegel 

LwA = 99 dB(A) und einer Einwirkdauer von 15 Minuten während der lautesten Stunde nachts 

berücksichtigt. Die während des Tags auf dem Gelände verursachten Geräuschimmissionen 

sind nicht relevant. 

Bei den Messungen wurde ein maximale Schallleistungspegel LWA,max = 107 dB(A) während 

der Verladungen ermittelt. Diese Geräuschspitze entstand bei der Verladung der Container 

in den Lkw. Der Standort des Lkws ist jedoch nicht definiert und ergibt sich bei jeder Anfahrt 

aufgrund der vorhandenen Situation z. B. durch parkende Fahrzeuge neu. Es kann daher 

nicht von einem festen Standort des Lkws bei der Verladung ausgegangen werden. Für eine 

Abschätzung des Spitzenpegels wurde ein Standort des Lkw in einem Abstand von ca. 3,5 m 

zur Gebäudefassade gewählt. Es ergeben sich Spitzenpegel an der Fassade über die Ge-

bäudehöhe von 72 - 82 dB(A). Der zulässige Spitzenpegel für ein Mischgebiet nachts von 65 

dB(A) wird in allen Geschossen überschritten. 
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Abbildung 18: Lageplan Schallquelle für Spitzenpegel 

 

 
Abbildung 19: Spitzenpegel am Baufeld BS(B.1) durch die Verladung am Gebäude 

Wiener Platz 1 

 
  

IP 9: Wohnen Süd B2

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Schallquelle 

B 

A 

A 

B 

Schallquelle 
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7.3.2 Alternativ: Außenbewirtung am Gebäude Wiener Platz 1 (BO(B.1))  
Exemplarisch für Außenbewirtungen im Plangebiet 

Im Rahmen einer zukünftigen Umnutzung des Gebäudes Wiener Platz 1 (BO(B.1)) wird u.U. 

im Erdgeschoss ein gastronomischer Betrieb mit Außenbewirtung eingerichtet. Die Untersu-

chung einer Außenbewirtung an dieser Stelle wird exemplarisch für mögliche andere Außen-

bewirtungen im gesamten Plangebiet durchgeführt. Die Beurteilung der Geräuschimmissio-

nen durch die Außenbewirtung kann auf andere Außenbewirtungen an anderer Stelle im 

Plangebiet übertragen werden. 

Abbildung 20: Lage der Außenbewirtung und des Baufensters für neues Gebäude 
Wiener Platz 1 

 

Für die Geräuschimmissionen durch die Außenbewirtung werden folgende Annahmen getrof-

fen: 

Anzahl Sitzplätze: 40 (Annahme) 
Sprachpegel: angehoben (LwA,eq = 70 dB(A)) 
Schallleistungspegel incl. Impulszuschlag: 86,7 dB(A) 
Nutzungsdauer: 600 - 2200 Uhr 

Die Möglichkeit einer Außenbewirtung ist im Einzelfall zu prüfen. 

  

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

d

rd

n West

Außenbewirtung 
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7.4 Tiefgaragen 

Im Zusammenhang mit der Bebauung des Areals sollen mehrere Tiefgaragen entstehen 

bzw. wird die bestehende Tiefgarage am Gebäude Wiener Platz 1 (BO(B.1)) weiter genutzt. 

Abbildung 21: Lageplan der zugrunde gelegten Tiefgaragen Zufahrten,   
Variante Tiefgaragen BS(B.1 und B.2) / BO(B.1) getrennt  

  

Abbildung 22: Variante Tiefgaragen BS(B1 + B.2) / BO(B.1) gemeinsam 

 

Tiefgarage BN(B.3) Fa. Klumpp  

Tiefgarage BO(B.1) 

Tiefgarage BS(B.3 und B.4) 

Tiefgarage BS(B.1 und B.2) 

Tiefgarage BN(B.2) 

Tiefgarage BS(B.1 und B.2) und BO(B.1) 
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Folgende Annahmen werden für die Tiefgaragen getroffen: 

Zufahrten zu den Tiefgaragen: 

Schallleistungspegel Pkw während Fahrt im Freien auf Anlagengrundstück: LwA = 93 dB(A) 

Fahrtdauer: berechnet als bewegte Punktschallquelle mit  v = 10 km/h 

Die Berechnung der Stellplatzwechsel erfolgt nach /11/ Tabelle 33. Die Berechnung des 

Schallleistungspegels der Toröffnung erfolgt nach /11/ Ziffer 8.3.2. Folgende Anzahl an Stell-

plätzen wird gemäß zugrunde gelegt: 

Für die Nutzungen der Stellplätze werden folgende stündliche Fahrzeugbewegungen ange-

setzt: 

Tabelle 9: Anzahl Fahrzeugbewegungen je Stunde nach /11/ 

Nutzung  Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde 

 Tags Nachts 

Büro 
Wohnen 
Laden 
Gastro*) 

0,25 
0,15 
0,17 
3,72 

0 
0,09 
0 
1,14 

Tabelle 10: Anzahl Stellplätze und Fahrzeugbewegungen 
Tiefgarage BN(B.3) BN(B.1 und B.2) BS(B.3 und B.4) BS(B.1 und B.2) BO(B.1) 

Anzahl Stellpl. 
Büro 
Wohnen 
Laden 
Gastro 

28 
28 
- 
- 
- 

74 
50 
8 
4 
12 

70 
- 
61 
4 
4 

64 
- 
55 
5 
1 

37 
12 
- 
10 
11 

Fahrzeugbeweg. tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 

 7 0 59,2 14,4 19,1 10,05 18,3 6,09 45,6 12,5 

Somit ergeben sich folgende Schallleistungspegel für die Tore (Fläche jeweils 21,5 m²) zu 

den Tiefgaragen und für die Zufahrtsrampen: 

Tiefgarage Tor Schallleistungspegel 
LwA‘‘1) in dB(A)/m² 

Länge Rampe 
in m 

Schallleistungspegel Rampe 

 Tags Nachts  Tags Nachts 

BN(B.3) 58,5 0,0 3 65,1 0,0 

BN(B.1 und B.2) 67,7 61,6 3 74,9 68,7 

BS(B.3 und B.4) 62,8 60,2 16 78,0 75,2 

BS(B.1 und B.2) 62,6 57,9 7 74,1 69,3 

BO(B.1) 66,6 61,0 31 84,5 78,9 

Summe  
BS(B.1 und B.2) und BO(B.1) 

68,1 62,7 - - - 

1) LwA‘‘ = 50 + 10 log (B x N) 

*) Parkplatz-Lärmstudie 2003 
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Der Immissionsort IP 1 befindet sich gegenüber dem Zufahrtstor zur Tiefgarage „Baufeld 

Nord“. Wegen der Stellplätze in dieser Tiefgarage, die einer gastronomischen Nutzung zu-

geordnet sind, ist am Tor zu dieser Tiefgarage nachts mit Fahrzeugverkehr zu rechnen. Es 

wird eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes nachts an IP 1 um 1,4 dB prognostiziert. 

Die Decke und die Wände der Rampe zu dieser Tiefgarage müssen daher schallabsorbie-

rend verkleidet werden. 
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7.5 Ergebnisse 

Die Berechnungen zu den Geräuschen aus gewerblichen Anlagen werden in zwei Kombina-

tionen zusammengefasst: 

- Verladung Post*) und Einfahrten Tiefgaragen BS(B.1 und B.2) und BO(B.1) getrennt 

- Außenbewirtung anstatt Verladung Post und Tiefgaragen BS(B.1 und B.2) und BO(B.1) 

gemeinsam 

*) Aufgrund dessen, dass sich für die Tätigkeiten „Verladung Post“ und „Außenbewirtung“ 

eine ähnliche Beurteilung ergibt, kann diese Variante auch für die Kombination „Außenbewir-

tung und Einfahrten Tiefgaragen BS(B.1 und B.2) und BO(B.1) getrennt“ verwendet werden.  

Für die Untersuchungen der Geräuschimmissionen durch die gewerblichen Anlagen werden 

folgende Immissionsorte herangezogen. 

Tabelle 11: Immissionsorte für Untersuchung Geräuschimmissionen Gewerbe 

Immissionsort Gebietseinstufung 

  

IP 1: Dornbirner Straße 21  Mischgebiet 

IP 2: Wiener Straße 5  Mischgebiet 

IP 3: BN(B.3) Büro Nord Mischgebiet 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost  Mischgebiet 

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd  Mischgebiet 

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest Mischgebiet 

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord  Mischgebiet 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost  Mischgebiet 

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost  Mischgebiet 

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd Mischgebiet 

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord  Mischgebiet 

IP 11: BS(B.4) Wohnen West Mischgebiet 

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd  Mischgebiet 

IP 13: Kremser Straße 9  Mischgebiet 

IP 14: Stuttgarter Straße 18  Mischgebiet 

IP 15: Stuttgarter Straße 24  Gewerbegebiet 

IP 16: Bludenzer Straße 3  Gewerbegebiet 

IP 17: Burgenlandstraße 20  Mischgebiet 

IP 18: Wiener Platz 1  Mischgebiet 

IP 19: Bludenzer Straße 7  Gewerbegebiet 
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7.5.1 Geräuschimmissionen Gewerbe mit Verladung Post 

In dieser Variante werden sämtliche gewerbliche Anlagen einschließlich der Tiefgaragen 

untersucht. Hinsichtlich des Gebäudes Wiener Platz 1 wird in dieser Variante die Verladung 

der Post untersucht. Weiterhin werden die Zufahrten zu den Tiefgaragen im Baufeld BS(B.1 

+ B.2) und im Baufeld BO(B.1) getrennt berücksichtigt (siehe Abbildung 21). Die Schall-

schutzmaßnahmen nach Ziffer 7.5.3 sind in den Berechnung berücksichtigt. Durch die Ge-

räuschimmissionen der vorhandenen bzw. geplanten gewerblichen Anlagen werden folgende 

Beurteilungspegel prognostiziert. 

Tabelle 12: Beurteilungspegel Gewerbelärm mit Verladung Post 

Immissionsort Tags Nachts 

 Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

IP 1: Dornbirner Straße 21  58.2 60.0 41.0 45.0 

IP 2: Wiener Straße 5  39.1 60.0 16.7 45.0 

IP 3: BN(B.3) Büro Nord  32.3 60.0 25.0 45.0 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost 37.8 60.0 48.0 45.0 

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd  37.1 60.0 52.7 45.0 

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest 45.4 60.0 32.1 45.0 

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord  48.9 60.0 22.9 45.0 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost 47.8 60.0 65.1 45.0 

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost B2  56.3 60.0 60.7 45.0 

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd B2  38.9 60.0 39.8 45.0 

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord  39.2 60.0 39.8 45.0 

IP 11: BS(B.4) Wohnen West 51.1 60.0 39.4 45.0 

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd  55.0 60.0 41.0 45.0 

IP 13: Kremser Straße 9  43.9 60.0 50.0 45.0 

IP 14: Stuttgarter Straße 18  49.9 60.0 35.9 45.0 

IP 15: Stuttgarter Straße 24  63.6 65.0 49.5 50.0 

IP 16: Bludenzer Straße 3  55.0 65.0 40.9 50.0 

IP 17: Burgenlandstraße 20  50.2 60.0 39.7 45.0 

IP 18: BO(B.1) Ost 42.8 60.0 54.5 45.0 

IP 18/1: BO(B.1) Ost  43.5 60.0 54.0 45.0 

IP 19: Bludenzer Straße 7  54.9 65.0 40.9 50.0 

  



                                                    
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
In

ge
ni

eu
rg

es
el

ls
ch

af
t GERLINGER + MERKLE  

 
 
 
 
  
  
  

Bericht Nr. 14-002/27  
vom 20. April 2016 

 48/55 

Die Ergebnisse zeigen, dass Tags die städtebaulichen Orientierungswerte für ein Mischge-

biet an allen Immissionsorten eingehalten werden. Nachts wird an den Immissionsorten IP 4, 

IP 5 und IP 8 und IP 8/1 sowie IP 13 der Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet überschrit-

ten. Die Überschreitung des Immissionsrichtwertes nachts an diesen Immissionsorten wird 

durch die Verladung am Gebäude Wiener Platz 1 verursacht. Durch aktive Schallschutz-

maßnahmen können die Geräuschimmissionen an den Immissionsorten nicht ausreichend 

vermindert werden. Es ist zu empfehlen, dass die Verladetätigkeiten auf die Tagzeit (600 – 

2200 Uhr) verlegt werden. 

Die Geräuschimmissionen des Gewerbegebiet „Wiener- / Stuttgarter Straße“ werden durch 

die bereits vorhandene Bebauung in der Nachbarschaft eingeschränkt. Bei dem derzeit mög-

lichen Betriebsumfang im Gewerbegebiet ist daher mit keiner Überschreitung des Immissi-

onsrichtwertes im Plangebiet, insbesondere im Baufeld BS zu rechnen, auch unter Berück-

sichtigung der Geräuschimmissionen der im Plangebiet zu erwartenden gewerblichen Anla-

gen.  

Grafische Darstellungen der Geräuschimmissionen sind als Anlage 5 und Anlage 6 diesem 

Gutachten beigefügt. 
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7.5.2 Gewerbelärm mit Außenbewirtung anstatt Verladung Post 

Für die Variante, dass zukünftig am Gebäude Wiener Platz 1 eine Außenbewirtung stattfin-

den wird, werden folgende Beurteilungspegel prognostiziert. Des Weiteren erfolgt die Zufahrt 

zu den Tiefgaragen im Baufeld BS(B.1 + B.2) und Baufeld BO(B.1) über eine gemeinsame 

Zufahrt (siehe Abbildung 22). 

Tabelle 13: Beurteilungspegel Gewerbelärm mit Außenbewirtung Wiener Straße 1 

Immissionsort Tags Nachts 

 Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

Beurteilungs-
pegel 

Orientierungs-
wert 

IP 1: Dornbirner Straße 21  59.5 60.0 40.8 45.0 

IP 2: Wiener Straße 5  39.5 60.0 5.1 45.0 

IP 3: BN(B.3) Büro Nord  35.5 60.0 7.1 45.0 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost 40.0 60.0 11.7 45.0 

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd  45.7 60.0 21.3 45.0 

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest 45.6 60.0 31.1 45.0 

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord  51,9 60.0 18,9 45.0 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost 56.4 60.0 14.7 45.0 

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost B2  47.5 60.0 18.9 45.0 

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd B2  42.9 60.0 37.8 45.0 

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord  39.7 60.0 22.7 45.0 

IP 11: BS(B.4) Wohnen West 51.1 60.0 39.3 45.0 

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd  55.1 60.0 41.1 45.0 

IP 13: Kremser Straße 9  41.8 60.0 30.2 45.0 

IP 14: Stuttgarter Straße 18  49.9 60.0 35.8 45.0 

IP 15: Stuttgarter Straße 24  63.6 65.0 49.5 50.0 

IP 16: Bludenzer Straße 3  55.0 65.0 40.9 50.0 

IP 17: Burgenlandstraße 20  50.2 60.0 36.1 45.0 

IP 18: BO(B.1) Ost 44.6 13.3 31.7 45.0 

IP 18/1: BO(B.1) Ost  43.7 60.0 14.9 45.0 

IP 19: Bludenzer Straße 7  54.9 65.0 40.8 50.0 

Die Ergebnisse zeigen, dass der städtebauliche Orientierungswert tags und nachts für ein 

Mischgebiet an allen Immissionsorten eingehalten wird. 
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Eine Außenbewirtung wurde am Baufeld BO(B.1) exemplarisch untersucht. Hierbei ist wäh-

rend der Nachtzeit eine Überschreitung des Immissionsrichtwerts nachts an den Immission-

sorten IP 8 und IP 8/1 zu erwarten. Eine Außenbewirtung nachts ist daher im Bereich zwi-

schen dem Gebäude Wiener Platz 1 (Baufeld BO(B.1)) und dem Baufeld BS(B.1) nicht mög-

lich. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind auf andere Situationen in Plangebiet über-

tragbar, weshalb im Plangebiet eine Außenbewirtung nur in der Zeit von 600-2200 Uhr möglich 

ist. Prinzipiell ist die Genehmigung einer Außenbewirtung im Einzelfall zu prüfen. 

An der Südfassade des Baufeld BS(B.1) (IP 9) wird durch die Zufahrt zu der gemeinsamen 

Tiefgarage von Baufeld BS(B.1 + B.2) und Baufeld BO(B.1) der städtebauliche Orientie-

rungswert nachts überschritten. An dieser Gebäudefassade sind im Geschoss, welches sich 

direkt über der Zufahrt befindet, öffenbare Fenster von Aufenthaltsräumen nicht möglich.  
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7.5.3 Maßnahmen zum Schallschutz 

7.5.3.1 Fa. Klumpp 

Maßnahmen zum Schallschutz bei einer Erweiterung des Betriebs der F. Klumpp müssen im 

Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens durch eine detaillierte, projektbezo-

gene Geräuschimmissionsprognose ermittelt werden. 

In dem vorliegenden Gutachten zur Vorbereitung eines Bebauungsplanverfahrens sind als 

Schallschutzmaßnahmen die Überdachung der Lade Zone, das seitliche Schließen des Be-

reichs der Laderampen am Versand und die Verwendung von Innenrampen berücksichtigt 

(siehe Kapitel 7.1.2). 

7.5.3.2 Verladung Post am Gebäude Wiener Platz 1 (BO(B.1)) 

Maßnahmen zur Abschirmung der Verladegeräusche sind kaum möglich, bzw. würden eine 

Überdachung der gesamten Hoffläche erfordern. Es wird daher vorgeschlagen, an den Ost-

fassaden der Gebäude des Baufelds BS(B.1) keine Aufenthaltsräume, die nachts (2200 - 600 

Uhr) einen erhöhten Schutzanspruch aufweisen anzuordnen. Geeignet sind z. B. Büroräume 

oder Nebenräume von Wohnungen. Alternativ ist die Verladung auf die Tagzeit (600 - 2200 

Uhr) zu beschränken. Eine Wohnnutzung mit Aufenthaltsräumen ist dann in diesem Bereich 

möglich. 

7.5.3.3 Außenbewirtung 

Eine Außenbewirtung wurde im Bereich zwischen dem Gebäude Wiener Platz 1 Baufeld 

(BO(B.1)) und dem Baufeld BS(B.1) untersucht. Das Ergebnis dieser exemplarischen Unter-

suchung ist auf das gesamte Plangebiet anwendbar.  

Vorbehaltlich eines bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist somit im Plange-

biet während der Tagzeit eine Außenbewirtung möglich ist. Nachts zwischen 2200 – 600 Uhr 

ist eine Außenbewirtung auszuschließen.  
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7.5.3.4 Tiefgaragen 

Zur Minderung der Geräuschimmissionen an den seitlich der Tiefgaragen-Rampen liegenden 

Gebäude sind die Rampen aller Tiefgaragen (bestehende und neu zu errichtende) einge-

haust bzw. in die Gebäude integriert auszuführen.  

Die Wände und Decken im Bereich der Rampen müssen schallabsorbierend verkleidet wer-

den (Schallabsorptionsgrad α ≥ 0,75).  

Bei einer Zusammenlegung der Zufahrt zu den Tiefgaragen Baufeld BS(B.1 + B.2) und Bau-

feld BO(B.1) dürfen im Geschoss über der Zufahrt zur Tiefgarage keine öffenbare Fenster 

angeordnet werden. Alternativ kann die Zufahrt durch ein Vordach zu den Obergeschossen 

abgeschirmt werden. 

7.5.3.5 Verkehrslärm 

Maßnahmen zum Schutz gegen die Geräusche aus den Verkehrswegen müssen entweder 

direkt an der Schallquelle, also direkt am Verkehrsweg, oder am zu schützenden Gebäude 

getroffen werden. 

Maßgeblich für die Verkehrslärm-Immissionen im Plangebiet sind die Fahrten der Stadtbah-

nen und der Verkehr auf der Stuttgarter Straße und der Steiermärker Straße.  

Aktive Lärmschutzmaßnahmen an der Grenze des Plangebiets scheinen nicht realisierbar, 

da die Bebauung bis unmittelbar an den Rand des Plangebiets reicht und die geplanten Ge-

bäude mit einer Höhe > 10 m durch aktive Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Gebäude 

nicht abgeschirmt werden können. 

Wegen der Verkehrsführung am Wiener Platz mit der Zufahrt zum Bahnhofsvorplatz scheint 

eine Lärmschutzmaßnahme gegen die Geräusche entlang der Steiermärker Straße nicht 

realisierbar.  

Die Stuttgarter Straße verläuft unmittelbar an bestehenden Gebäuden vorbei, so dass hier 

kein Platz für aktive Lärmschutzmaßnahmen vorhanden ist. Die anschließende Tunnelstraße 

verläuft nahezu senkrecht zum Plangebiet, so dass aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang 

der Fahrbahnränder der Tunnelstraße keine Minderung der Geräuschimmissionen bewirken. 
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Zur Verminderung der Geräuschimmissionen der Stadtbahnstrecken wäre theoretisch eine 

Lärmschutzwand entlang der Stadtbahnstrecken entlang der Grenze des Plangebiets geeig-

net. Die von der Überschreitung des städtebaulichen Orientierungswertes betroffenen Im-

missionsorte IP 3 und IP 4 sind trotz der Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der 

Stadtbahnstrecke den Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs auf der Steiermärker 

Straße ausgesetzt, so dass auch bei Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Stadt-

bahnstrecke die Einhaltung des städtebaulichen Orientierungswertes für ein Mischgebiet an 

diesen Immissionsorten nicht sichergestellt werden kann. 

Im Bereich des Immissionsortes IP 8 befindet sich ein öffentlicher Weg, so dass eine Lärm-

schutzwand entlang der Stadtbahnstrecke unterbrochen werden müsste, was dazu führt, 

dass auch hier der städtebauliche Orientierungswert für ein Mischgebiet nicht eingehalten 

werden kann. Alternative Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet sind über die genannten 

Gründe hinaus auch aus städtebaulicher Sicht nicht erwünscht. 

Die Baufelder BN(B.1), BN(B.3) und BO(B.1) sind stark von den Geräuschen des Schienen-

verkehrs betroffen, auch zur Nachtzeit. Es sind daher passive Schallschutzmaßnahmen er-

forderlich, insbesondere für die Schlafräume. Insbesondere an der Ostfassade und teilweise 

an der Nord- und der Südfassade werden nachts Immissionspegel > 60 dB erreicht. Die Ein-

richtung von Wohnungen ist in diesen Bereichen nicht zu empfehlen. 
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8 Zusammenfassung  

Die Untersuchung zeigt, dass im Plangebiet insbesondere die Geräusche des Stadtbahnver-

kehrs, des Straßenverkehrs auf der Steiermärker Straße und der Stuttgarter Straße, aber 

auch des Bahn-Verkehrs auf den Fernbahn-Strecken einwirken. Aktive Lärmschutzmaßnah-

men gegen diese Geräuschimmissionen scheinen mit einem vertretbaren Aufwand und aus 

städtebaulicher Sicht nicht realisierbar. Es wird daher empfohlen, die Gebäude, die sich ent-

lang der Stadtbahnlinie oder im Einwirkungsbereich der Steiermärker Straße und der Stutt-

garter Straße befinden, mit passiven Lärmschutzmaßnahmen zu versehen.  

Auf die Ostfassaden der Baufelder BN(B.1), BN(B.3) und BO(B.1) wirken sowohl die Geräu-

sche der Stadtbahn als auch die Geräusche der Bahn-Fernstrecken ein. Auf die Nordfassade 

des Baufelds BN(B.3) wirken zudem die Geräusche der Steiermärker Straße ein. An den 

Fassaden dieser Baufelder wird der städtebauliche Orientierungswert für ein Mischgebiet 

tags und nachts überschritten. Nachts wird teilweise ein Außenlärmpegel von 60 dB(A) über-

schritten. Wohnen ist in diesen Bereichen nicht zu empfehlen. 

Wegen der Geräuschimmissionen durch die nächtliche Verladung von Post am Gebäude 

Wiener Platz 1 (Baufeld BO(B.1)) sollten im Einwirkungsbereich dieser Verladung keine 

Räume angeordnet werden, die nachts ein erhöhtes Schutzbedürfnis aufweisen oder ist die 

Verladetätigkeit auf die Tagzeit zu begrenzen.  

Vorbehaltlich einer detaillierten schalltechnischen Untersuchung im Genehmigungsverfahren 

zu gewerblichen Anlagen ist eine Außenbewirtung im Plangebiet in der Zeit zwischen 600 – 

2200 Uhr möglich. Außerhalb dieser Zeit ist mit einer Überschreitung des Immissionsrichtwer-

tes nach TA-Lärm für ein Mischgebiet zu rechnen. Eine Außenbewirtung im Plangebiet ist 

daher in der Zeit von 2200 – 600 Uhr nicht möglich.  

Die Geräuschimmissionen durch den Bestand der Fa. Klumpp wurden stichprobenartig 

messtechnisch überprüft. Die Messungen ergaben, dass der Betrieb in der derzeitigen Form 

die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet einhält. Eine zukünftige Bebauung im Plange-

biet wird weiter vom Betrieb der Fa. Klumpp entfernt sein, als die Messorte, so dass davon 

ausgegangen werden kann, dass die Geräuschimmissionen geringer sein werden als an den 

Messorten. Es ist zu erwarten, dass im Plangebiet durch den Bestand der Fa. Klumpp die 

Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet eingehalten werden. Bei einer Erweiterung des 

Betriebs der Fa. Klumpp ist der Warentransport im Freien gegenüber den derzeitigen Um-

fang zu verringern.  
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Im Rahmen der Errichtung der Gebäude und Anlagen muss auf die Belange des Schal-

limmissionsschutzes eingegangen werden, so dass durch die Erweiterung des Betriebs der 

Fa. Klumpp keine Erhöhung der Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft eintritt und die 

Immissionsrichtwerte an den zukünftigen Bebauungen im Plangebiet eingehalten werden. 

Die hierzu erforderlichen schalltechnischen Maßnahmen sind durch ein schalltechnisches 

Gutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu der Betriebserweiterung zu unter-

suchen. 

Eine Einschränkung der Geräuschemissionen für das Gewerbegebiet „Wiener- / Stuttgarter 

Straße“ ist durch die Ausweisung des Plangebiets als Mischgebiet (MI) nicht zu erwarten. 

Aufgestellt: Schorndorf, den 20. April 2016 
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr derzeit
tags
ohne Gebäude

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 01-3

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr derzeit h =4 m ohne Gebäude.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

IP 18/1: BO(B.1) Ost  E
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr derzeit
nachts

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 02-1

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr derzeit h = 4m.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

IP 18/1: BO(B.1) Ost 
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 16 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr derzeit
nachts

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 02-2

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr derzeit h =16 m.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr derzeit
nachts
ohne Gebäude

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 02-3

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr derzeit h =4 m ohne Gebäude.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

IP 18/1: BO(B.1) Ost  E
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr zukünftig
tags

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 03-1

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr zukünftig h = 4m.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

IP 18/1: BO(B.1) Ost 
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 16 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr zukünftig
tags

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 03-2

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr zukünftig h = 16m.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr derzeit
tags
ohne Gebäude

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 03-3

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr zukünftig h = 4m ohne Gebäude.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

IP 18/1: BO(B.1) Ost  E
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr zukünftig
nachts

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 04-1

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr zukünftig h = 4m.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

IP 18/1: BO(B.1) Ost 
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Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 16 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr zukünftig
nachts

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 04-2

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr zukünftig h = 16m.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



3512220

3512220

3512240

3512240

3512260

3512260

3512280

3512280

3512300

3512300

3512320

3512320

3512340

3512340

3512360

3512360

3512380

3512380

3512400

3512400

3512420

3512420

3512440

3512440

3512460

3512460

3512480

3512480

3512500

3512500

3512520

3512520
54

08
28

0

54
08

28
0

54
08

30
0

54
08

30
0

54
08

32
0

54
08

32
0

54
08

34
0

54
08

34
0

54
08

36
0

54
08

36
0

54
08

38
0

54
08

38
0

54
08

40
0

54
08

40
0

54
08

42
0

54
08

42
0

54
08

44
0

54
08

44
0

54
08

46
0

54
08

46
0

54
08

48
0

54
08

48
0

54
08

50
0

54
08

50
0

Legende

Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Raster h = 4 m
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Verkehr derzeit
nachts
ohne Gebäude

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 04-3

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Verkehr zukünftig h = 4m ohne Gebäude.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 2: Wiener Straße 5

IP 1: Dornbirner Straße 21

IP 17: Burgenlandstraße 20

IP 14: Stuttgarter Straße 18

IP 13: Kremser Straße 9

IP 19: Bludenzer Straße 7

IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

3512260

3512260

3512280

3512280

3512300

3512300

3512320

3512320

3512340

3512340

3512360

3512360

3512380

3512380

3512400

3512400

3512420

3512420

3512440

3512440

3512460

3512460

3512480

3512480

3512500

3512500

3512520

3512520

3512540

3512540
54

08
28

0

54
08

28
0

54
08

30
0

54
08

30
0

54
08

32
0

54
08

32
0

54
08

34
0

54
08

34
0

54
08

36
0

54
08

36
0

54
08

38
0

54
08

38
0

54
08

40
0

54
08

40
0

54
08

42
0

54
08

42
0

54
08

44
0

54
08

44
0

54
08

46
0

54
08

46
0

54
08

48
0

54
08

48
0

54
08

50
0

54
08

50
0

Legende

Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Rasters h = 4 m 
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Variante Verladung Post
Gewerbe tags

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 05

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_04_Gewerbe Post Verladung.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 2: Wiener Straße 5

IP 1: Dornbirner Straße 21

IP 17: Burgenlandstraße 20

IP 14: Stuttgarter Straße 18

IP 13: Kremser Straße 9

IP 19: Bludenzer Straße 7

IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

3512260

3512260

3512280

3512280

3512300

3512300

3512320

3512320

3512340

3512340

3512360

3512360

3512380

3512380

3512400

3512400

3512420

3512420

3512440

3512440

3512460

3512460

3512480

3512480

3512500

3512500

3512520

3512520

3512540

3512540
54

08
28

0

54
08

28
0

54
08

30
0

54
08

30
0

54
08

32
0

54
08

32
0

54
08

34
0

54
08

34
0

54
08

36
0

54
08

36
0

54
08

38
0

54
08

38
0

54
08

40
0

54
08

40
0

54
08

42
0

54
08

42
0

54
08

44
0

54
08

44
0

54
08

46
0

54
08

46
0

54
08

48
0

54
08

48
0

54
08

50
0

54
08

50
0

Legende

Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Rasters h = 4 m 
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Variante Verladung Post
Gewerbe nachts

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 06

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_04_Gewerbe Post Verladung.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 2: Wiener Straße 5

IP 18/1: BO(B.1) Ost 4.OG

P 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost 4.OG

8: BS(B 1) Wohnen Ost EG 1 O

8: BS(B.1) Wohnen Ost EG 2.O

IP 19: Bludenzer Straße 7

IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

3512240

3512240

3512260

3512260

3512280

3512280

3512300

3512300

3512320

3512320

3512340

3512340

3512360

3512360

3512380

3512380

3512400

3512400

3512420

3512420

3512440

3512440

3512460

3512460

3512480

3512480

3512500

3512500

3512520

3512520
54

08
28

0

54
08

28
0

54
08

30
0

54
08

30
0

54
08

32
0

54
08

32
0

54
08

34
0

54
08

34
0

54
08

36
0

54
08

36
0

54
08

38
0

54
08

38
0

54
08

40
0

54
08

40
0

54
08

42
0

54
08

42
0

54
08

44
0

54
08

44
0

54
08

46
0

54
08

46
0

54
08

48
0

54
08

48
0

54
08

50
0

54
08

50
0

54
08

52
0

54
08

52
0 Legende

Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Rasters h = 4 m 
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Variante Außenbewirtung
Wiener Straße 1
tags

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 07

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Gewerbe Post Cafe.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750



IP 2: Wiener Straße 5

IP 18/1: BO(B.1) Ost 4.OG

P 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost 4.OG

8: BS(B 1) Wohnen Ost EG 1 O

8: BS(B.1) Wohnen Ost EG 2.O

IP 19: Bludenzer Straße 7

IP 3: BN(B.3) Büro Nord 

IP 4: BN(B.1) Büro Ost

IP 18/1: BO(B.1) Ost

IP 18: BO(B.1) Ost

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 9: BS(B.1) Wohnen Süd

IP 5: BN(B.2) Wohnen Süd

IP 7: BN(B.2) Wohnen Nord

IP 6: BN(B.2) Wohnen Südwest

IP 10: BS(B.4) Wohnen Nord

IP 11: BS(B.4) Wohnen West

IP 12: BS(B.3) Wohnen Süd

3512240

3512240

3512260

3512260

3512280

3512280

3512300

3512300

3512320

3512320

3512340

3512340

3512360

3512360

3512380

3512380

3512400

3512400

3512420

3512420

3512440

3512440

3512460

3512460

3512480

3512480

3512500

3512500

3512520

3512520
54

08
28

0

54
08

28
0

54
08

30
0

54
08

30
0

54
08

32
0

54
08

32
0

54
08

34
0

54
08

34
0

54
08

36
0

54
08

36
0

54
08

38
0

54
08

38
0

54
08

40
0

54
08

40
0

54
08

42
0

54
08

42
0

54
08

44
0

54
08

44
0

54
08

46
0

54
08

46
0

54
08

48
0

54
08

48
0

54
08

50
0

54
08

50
0

54
08

52
0

54
08

52
0 Legende

Projekt:
Quartier Am Wiener Platz
ehemaliges "Schoch-Areal"
Stuttgart-Feuerbach

Stand 04/2016

Auftraggeber:
Stadtplanungsamt Stuttgart
Eberhardstraße 10
70173 Stuttgart

Beurteilungspegel

   ... <= 35.0
 35.0 < ... <= 40.0
 40.0 < ... <= 45.0
 45.0 < ... <= 50.0
 50.0 < ... <= 55.0
 55.0 < ... <= 60.0
 60.0 < ... <= 65.0
 65.0 < ... <= 70.0
 70.0 < ... <= 75.0
 75.0 < ... <= 80.0
 80.0 < ...  

Höhe des Rasters h = 4 m 
über Gelände

Geräuschimmissionen 
Variante Außenbewirtung
Wiener Straße 1
nachts

Maßstab 1:1000

Gutachten Nr. 14-002/27

Anlage 08

Schorndorf, 20. April 2016
2016_04_20_Gewerbe Post Cafe.cna

GERLINGER + MERKLE
Ingenieurgesellschaft für Akustik und Bauphysik
Werderstraße 42                  73614 Schorndorf
Tel.: 07181/939870            Fax: 07181/9398750





In
g

e
n

ie
u

rg
es

el
ls

ch
a

ft 

Schreiben vom 28. Juli 2017 

-2-

Abbildung 1: Lage der Schallquellen 

Folgende Immissionsorte wurden untersucht. Die Höhe der Immissionsorte beträgt stets h = 

6,25 m (entsprechend 1. OG). 

Abbildung 2: Lage der Immissionsorte 

IP 8: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/1: BS(B.1) Wohnen Ost

IP 8/2: BS(B.1) Wohnen Ost 1.OG

IP 18/2: BO(B.1) West 1.OG

Außengastronomie

Verladung

Fahrtstrecke Lkw oder Sprinter 

17 Stellplätze 

Fahrtstrecke Tiefgarage 

Lüftung
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2 Geräuschemissionen 

Für die Schallquellen wurden folgende Emissionsansätze gewählt: 

LKW-Anlieferung (Fahrt) 

Art der Schallquelle: bewegte Punktschallquelle 

Schallleistungspegel: LwA = 105 dB(A) 

Länge der Schallquelle: 35 m  
(die Schallquelle wird 2 x je Fahrzeug befahren wegen Ein – und 
Ausfahrt

Fahrtgeschwindigkeit: 10 km/h 

Verladung

Art der Schallquelle: Flächenschallquelle 

Schallleistungspegel: LwA = 99 dB(A) 

Einwirkdauer: 10 Minuten je LKW 

Auslieferung mit Sprinter 

Art der Schallquelle: bewegte Punktschallquelle 
Schallleistungspegel: LwA = 93 dB(A) 

Länge der Schallquelle: 35 m  
(die Schallquelle wird 2 x je Fahrzeug befahren wegen Ein – und 
Ausfahrt

Fahrtgeschwindigkeit: 10 km/h 

Parkplatz

Berechnungsart: Parkplatzlärmstudie 2007
Anzahl der Stellplätze: 12 

Stellplatzwechsel: tags 2 Stück (entsprechend 4 Bewegungen) 
nachts 1 Bewegung je Stellplatz in der lautesten Stunde 

Zuschlag für Parkplatzart: 4 dB (P+R Parkplatz incl. Impulszuschlag) 

Außengastronomie

Anzahl Sitzplätze: 40 (Annahme) 
Sprachpegel: angehoben (LwA,eq = 70 dB(A)) 

Schallleistungspegel: LwA = 86,7 dB(A) incl. Impulszuschlag 

Nutzungsdauer:  600 - 2200 Uhr 

Lüftung TG 

Schallleistungspegel: LwA = 84 dB(A)

Einwirkzeit:  000 - 2400 Uhr 
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Tiefgaragen Zufahrt 

Anzahl der Stellplätze: 37 

Stellplatzwechsel: tags 45,6 Bewegungen insgesamt 
 nachts 12,5 Bewegung in der lautesten Stunde 

Art der Schallquelle: bewegte Punktschallquelle 

Schallleistungspegel: LwA = 93 dB(A) 

Länge der Schallquelle: 28 m  

Fahrtgeschwindigkeit: 10 km/h 

Schallleistungspegel Tor: tags LwA = 66,6 dB(A) 
 nachts LwA = 61,0 dB(A) (gemäß Gutachten vom 20.4.2016) 

3 Geräuschimmissionen 

Basierend auf den genannten Ansätzen ergeben sich folgende Geräuschimmissionen an den 

untersuchten Immissionsorten. 

3.1 Tags 

Tabelle 1: Immissionspegel tags 

Schallquelle Immissionsort 

IP 8 IP 8/1 IP 8/2 IP 18/2 

LKW-Fahrt (1 Lkw) 44,5 dB(A) 49,3 dB(A) 46,2 dB(A) 53,4 dB(A) 

Verladung (1 Fahrzeug) 54,2 dB(A) 56,8 dB(A) 51,6 dB(A) 64,5 dB(A) 

Sprinter (1 Fahrzeug) 32,5 dB(A) 37,3 dB(A) 38,2 dB(A) 41,4 dB(A) 

Parkplatz 34,8 dB(A) 41,3 dB(A) 36,8 dB(A) 41,1 dB(A) 

Außengastronomie 57,1 dB(A) 49,3 dB(A) 44,6 dB(A) 54,3 dB(A) 

Tiefgaragen Zufahrt 40,5 dB(A) 53,5 dB(A) 46,1 dB(A) 48,2 dB(A) 

Tor Tiefgarage 23,0 dB(A) 46,4 dB(A) 35,8 dB(A) 47,2 dB(A) 

Lüftung 45,3 dB(A) 51,0 dB(A) 44,8 dB(A) 50,4 dB(A) 

Aus den in Tabelle 1 beschriebenen Geräuschimmissionen ergeben sich für den geplanten 

Betrieb mit 5 LKW-Verladungen und 10 Fahrten mit Lieferwagen (Sprinter) folgende Beurtei-

lungspegel. Für die Verladung der Post in die Lieferwagen wurde kein Ansatz getroffen, da 

diese Verladungen während der Messungen per Hand erfolgten. 
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Tabelle 2: Teilbeurteilungspegel tags für die Schallquellen im Bereich Gebäude BO (B.1) 

Schallquelle Immissionsort 

IP 8 IP 8/1 IP 8/2 IP 18/1 

LKW-Fahrt (5 Lkw) 39,5 dB(A) 44,3 dB(A) 41,1 dB(A) 48,8 dB(A) 

Verladung (5 Fahrzeuge) 49,1 dB(A) 51,8 dB(A) 46,6 dB(A) 59,4 dB(A) 

Sprinter (10 Fahrzeuge) 30,5 dB(A) 35,3 dB(A) 36,2 dB(A) 39,4 dB(A) 

Parkplatz 37,5 dB(A) 44,1 dB(A) 39,8 dB(A) 43,8 dB(A) 

Außengastronomie 57,1 dB(A) 49,3 dB(A) 44,6 dB(A) 54,3 dB(A) 

Tiefgaragen Zufahrt 40,5 dB(A) 53,5 dB(A) 46,1 dB(A) 48,2 dB(A) 

Tor Tiefgarage 23,0 dB(A) 46,4 dB(A) 35,8 dB(A) 47,2 dB(A) 

Lüftung 45,3 dB(A) 51,0 dB(A) 44,8 dB(A) 50,4 dB(A) 

Summe 58,2 dB(A) 58,4 dB(A) 52,5 dB(A) 61,7 dB(A) 

Die Immissionsorte mit einer Überschreitung des städtebaulichen Orientierungswerts für ein 

Mischgebiet sind rot hinterlegt.  
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3.2 Nachts 

Tabelle 3: Teilbeurteilungspegel nachts für die Schallquellen im Bereich Gebäude  
BO (B.1) 

Schallquelle Immissionsort 

IP 8 IP 8/1 IP 8/2 IP 18/1 

LKW-Fahrt (5 Lkw) - - - -

Verladung (5 Fahrzeuge) - - - -

Sprinter (10 Fahrzeuge) - - - -

Parkplatz 40,8 dB(A) 47,3 dB(A) 42,8 dB(A) 47,2 dB(A) 

Außengastronomie - - - - 

Tiefgaragen Zufahrt 35,7 dB(A) 48,5 dB(A) 41,4 dB(A) 34,9 dB(A) 

Tor Tiefgarage 18,1 dB(A) 41,5 dB(A) 30,9 dB(A) 27,9 dB(A) 

Lüftung 45,3 dB(A) 51,0 dB(A) 44,8 dB(A) 50,4 dB(A) 

Summe 47,0 dB(A) 54,2 dB(A) 48,1 dB(A) 52,2 dB(A) 

Die Immissionsorte mit einer Überschreitung des städtebaulichen Orientierungswerts für ein 

Mischgebiet sind rot hinterlegt.  

3.3 Spitzenpegel 

Durch das Türenschlagen (Schallleistungspegel LwA = 99 dB(A)) auf dem Parkplatz und im 

Bereich der Lkw-Verladung werden folgende Spitzenpegel an den Immissionsorten erreicht. 

Tabelle 4: Teilbeurteilungspegel nachts für die Schallquellen im Bereich Gebäude  
BO (B.1) 

Spitzenpegel Immissionsort 

IP 8 IP 8/1 IP 8/2 IP 18/1 

Türenschlagen 49,9 dB(A) 56,5 dB(A) 49,9 dB(A) 51,7 dB(A) 

Die Prognose ergibt, dass die zulässigen Spitzenpegel tags und nachts eingehalten werden. 
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4 Zusammenfassung 

Für das Quartier am Wienerplatz wurde mit Datum vom 20. April 2016 das schalltechnische 

Gutachten Nr. 14-002/27 erstellt. Aufgrund verschiedener Planungsalternativen wurden für den 

Bereich zwischen den Baufeldern BS und BO ergänzende Untersuchungen erstellt. Die Ergeb-

nisse dieser Untersuchungen sind in vorliegendem Schreiben dargestellt. 

Die Prognose zeigt, dass die Verladung von Post-LKWs bei einem Fahrzeugaufkommen von 5 

Lkw täglich zu einer Überschreitung des Immissionsrichtwertes nach TA-Lärm für den Tag am 

Gebäude BO(B.1) führt. Ebenfalls kritisch ist ein geplanter Parkplatz mit 12 Stellplätzen. Die 

Nutzung dieses Parkplatzes führt an allen untersuchten Immissionsorten nachts zu einer Über-

schreitung des Immissionsrichtwertes nach TA-Lärm. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

D. Merkle 
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Anlage 8 des städtebaulichen Vertrags zum Bebauungsplan                                    
mit Satzung über örtliche Bauvorschriften                                                                      
Quartier am Wiener Platz im Stadtbezirk Feuerbach (Feu 251) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vertrag Nr. 139 / 2019 

 
Sanierung Feuerbach 7 -Wiener Platz- 
Grundstück Flurstück 3085, Teilfläche 3106/1, Teilfläche Flst. 3106 
Wiener Platz 1 
 
 

V e r t r a g  
 

über die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen  
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 
 
zwischen der 
 
 
Widerker & Rechter Objekt Feuerbach GmbH & Co. KG  
Lautenschlagerstraße 23 
70173 Stuttgart 
 
vertreten durch 
 
Widerker & Rechter Verwaltungs GmbH 
Lautenschlagerstraße 23 
70173 Stuttgart 
 
vertreten durch den 
 
Geschäftsführer Martin Widerker 
 
 -nachfolgend Eigentümer genannt- 
 
 
 
Landeshauptstadt Stuttgart, 
vertreten durch das 
 
 
Amt für Stadtplanung und Wohnen 
Eberhardstraße 10 
70173 Stuttgart 
 -nachfolgend Stadt genannt- 
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. . . 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Vorbemerkung 

§ 1 Grundlagen der Vereinbarung 

§ 2 Gegenstand der Vereinbarung 

§ 3 Beauftragte 

§ 4 Durchführung 

§ 5  Kostentragung 

§ 6 Unterhaltung und Nutzung 

§ 7 Ablösung des Ausgleichsbetrags 

§ 8 Umsatzsteuer 

§ 9 Förderung 

§ 10 Nachweis und Prüfung der Verwendung

§ 11 Auszahlung

§ 12  Vorzeitige Beendigung des Vertrags

§ 13 Zusätzliche Vereinbarungen

§ 14 Teilnichtigkeit, Schriftform

§ 15 Genehmigungsvorbehalt -entfällt-

Aus Gründen der Vereinfachung werden in diesem Vertrag sowohl Eigentümerinnen 
als auch Eigentümer oder mehrere Eigentümer als „der Eigentümer“ bezeichnet. 

Vorbemerkung: 

Der Eigentümer will das Grundstück Wiener Platz 1, Flurstück 3085 und Teilflächen 
der Flurstücke 3106 und 3106/1 - entsprechend dem in Aufstellung befindlichen    
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Quartier am Wiener Platz“ 
(Feu 251, Aufstellungsbeschluss am 20. Juli 2010, Gemeinderatsdrucksache 
75/2010) - weiterentwickeln und neu gestalten. Die Planung wird mit dem       
städtebaulichen Vertrag  zwischen dem Eigentümer und der Stadt abgestimmt, der 
zeitgleich mit diesem Ordnungsmaßnahmenvertrag notariell beurkundet wird.         
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. . . 

§ 1
Grundlagen der Vereinbarung 

Die im Folgenden aufgeführten Anlagen sind Bestandteil der Vereinbarung.   
Die jeweilige Ordnungsziffer entspricht der Anlagennummer. 

1. Lageplan der Stadt vom 16. Juli 2019 Anlage 9A zum städtebaulichen Vertrag
(Anlage 1 entfällt daher)

2. Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe

3. Mit den zuständigen Ämtern abgestimmte Freiflächengestaltungspläne des
Architekten Thomas Schüler Architekten, Ackerstraße 19, 40233 Düsseldorf
vom 22. Juli 2019 -siehe Anlagen 4A I, 4A II, 4B, 4 C (genehmigte
Stellplätze) und 4E zum städtebaulichen Vertrag-
Die Anlage 3 zum Ordnungsmaßnahmevertrag sind die genannten Anlagen
zum städtebaulichen Vertrag (Anlage 3 entfällt daher).

4. Allgemeine Pflichten des Eigentümers einschließlich Regelung des
Vorsteuerabzugs

5. Vereinbarung über Leistungen einer Firma, bei welcher der Eigentümer, sein
Ehe- oder Lebenspartner oder ein Angehöriger derselben Inhaber ist oder eine
inhabergleiche Funktion wie z. B. Geschäftsführer oder Prokurist wahrnimmt
vom -entfällt, da nicht gegeben-

6. Derzeit noch bestehende Mietverhältnisse (Wohnungen)

7. Ermittlung der Rückbaukosten durch das Büro HAAG Ingenieure, Goethestraße
17, 76275 Ettlingen als Grundlage für die Ermittlung der Entschädigung
gemäß § 9 Abs.1 vom  -entfällt, da Förderobergrenzen festgelegt wurden-

8. Verwendungsnachweis (Blankobeleg, nach Fertigstellung der Maßnahme
auszufüllen)

9. Dienstbarkeit für Geh- und Fahrrecht  (Anlage 9B zum städtebaulichen Vertrag)

§ 2
Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Der Eigentümer verpflichtet sich, auf seinem Grundstück die in der
Vorbemerkung beschriebenen Maßnahmen nach den Regelungen des
städebaulichen Vertrages – je nach Alternative – auszuführen.

Nachdem die Freiflächen durch konkrete Material- und Gestaltungsvorgaben
der Stadt  vom Eigentümer auszuführen sind, verpflichtet sich die Stadt
gegenüber dem Eigentümer, eine fachgerechte Qualität mit langer Haltbarkeit
zu bestimmen (s. § 13 Abs. 5).
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(2) Die Stadt verpflichtet sich, die Maßnahmen gemäß § 9 zu entschädigen, sofern
der Eigentümer diese Vereinbarung einhält. Andernfalls kann ihm die gesamte
Entschädigung verloren gehen.

(3) Der Eigentümer bestätigt, dass das Sanierungskonzept der Stadt für das
Gesamtgebiet eingehend mit ihm erörtert wurde und dass er diesem Konzept
zustimmt. Einsprüche gegen Vorhaben, welche aus diesem Konzept
resultieren, sind daher ausgeschlossen.

(4) Der Eigentümer erklärt, dass mit der Zahlung des Entschädigungsbetrags nach
§ 9 alle Ansprüche auf Entschädigung für die durchzuführenden
Ordnungsmaßnahmen abgegolten sind.

§ 3
Beauftragte 

(1) Der Eigentümer hat das Architekturbüro Thomas Schüler, Architekten BDA
Stadtplaner, Ackerstraße19, 40233 Düsseldorf auf Grundlage der aktuell
gültigen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit der
Durchführung des Vorhabens beauftragt.

(2) Die Stadt hat als Ordnungsmaßnahmenbetreuer die Planungsgruppe Kugler,
Marktstraße 71, 70372 Stuttgart mit der Überwachung der Durchführung
beauftragt.

§ 4
Durchführung 

(1) Der Eigentümer verpflichtet sich zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der
Stadt und den von ihr gemäß § 3 Abs. 2 Beauftragten. Er wird diese
unaufgefordert schriftlich über alle Umstände unterrichten, die für die
Durchführung von Bedeutung sind und auf Verlangen Auskünfte erteilen sowie
Einsicht in die Unterlagen gewähren. Auf die allgemeinen Pflichten des
Eigentümers gemäß Anlage 4 wird hingewiesen. Auf Seiten der Stadt erfolgt die
Koordinierung der Beteiligten ausschließlich durch das Amt für Stadtplanung
und Wohnen.

(2) Die Baugenehmigung  u.a. für Stellplätze und den Rückbau der bestehenden
nördlichen Tiefgaragenzufahrt wurde am 14. Februar 2018 erteilt. Der
Eigentümer hat das  Verfahren zur Erteilung des Baufreigabescheins (Roter
Punkt) zügig zu betreiben (vgl. Ziff. 13 des städtebaulichen Vertrages).
Mit der Ausführung der Rückbaumaßnahmen darf erst nach Erteilung der
Baugenehmigung und des Baufreigabescheins (Roter Punkt) begonnen
werden.

(3) entfällt
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(4) Im Planfall A wird Wohnraum im Sinne der städtischen Zweckentfremdungs-
verbotssatzung (ZwEVS) rückgebaut. Der Eigentümer ermächtigt das Amt für
Stadtplanung und Wohnen, die hierfür erforderliche Genehmigung gem.
§ 4 Abs. 2 ZwEVS beim Baurechtsamt unter Hinweis auf die Umsetzung der
Sanierungsziele zu beantragen. Die Genehmigung wird unverzüglich nach
ihrem Vorliegen an den Eigentümer weitergeleitet. Mit der Ausführung der
Rückbaumaßnahmen darf erst begonnen werden, wenn die Genehmigung
vorliegt.

(5) Mit Abschluss dieses Ordnungsmaßnahmenvertrags gilt die
sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß den §§ 144 und 145 BauGB für das
diesem Vertrag zu Grunde liegende Vorhaben als erteilt. Eine gesonderte
Beantragung ist daher nicht erforderlich.

(6) Der Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass es zweckmäßig sein kann, vor
Beginn der Durchführung eine ausreichende Bauherrenhaftpflicht- und / oder
Bauwesenversicherung abzuschließen.

(7) Der Eigentümer verpflichtet sich, die mit der Stadt abgestimmten Maßnahmen
durchzuführen. Abweichungen sind der Stadt in jedem Fall unverzüglich
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Die Stadt wird dem Eigentümer
ihrerseits unverzüglich schriftlich mitteilen, ob sie die Abweichungen akzeptiert.

(8) Die Stadt und die von ihr gemäß § 3 Abs. 2 Beauftragten können die Baustelle
jederzeit kontrollieren und verlangen, dass Mängel oder Abweichungen von den
vereinbarten Maßnahmen umgehend behoben werden.

(9) Es werden keine Leistungen durch ein Unternehmen erbracht, bei dem der
Eigentümer, sein Ehe- oder Lebenspartner oder ein Angehöriger derselben
Inhaber ist oder eine inhabergleiche Funktion wie z. B. Geschäftsführer oder
Prokurist wahrnimmt. Anlage 5 entfällt daher.

(10) Die Stadt oder die von ihr gemäß § 3 Abs. 2 Beauftragten werden nach
Abschluss der Arbeiten die vertragsgemäße Ausführung überprüfen und dies
schriftlich gegenüber dem Eigentümer bescheinigen.

(11) Wird bei der Prüfung nach Absatz 10 festgestellt, dass die Arbeiten ganz oder
teilweise nicht oder nicht vereinbarungsgemäß ausgeführt wurden, so können
die Stadt oder die von ihr gemäß § 3 Abs. 2 Beauftragten verlangen, dass dies
in angemessener Frist nachgeholt wird.

§ 5
Kostentragung 

(1) Der Eigentümer trägt die Kosten der Maßnahme, führt das Vorhaben in eigener
Verantwortung durch und sichert die Finanzierung.

(2) Der Eigentümer erklärt, über das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung
im Baugewerbe vom 30. August 2001 informiert worden zu sein und verpflichtet
sich, dieses einzuhalten. Der Gesetzestext ist als Anlage 2 beigefügt.
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(2) Die Kosten der Rückbau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind durch den
Eigentümer gemäß den Vorgaben des folgenden § 10 nachzuweisen.

(3) Bei der Entschädigung gemäß Abs. 1 handelt es sich um einen Maximalbetrag.
Wird festgestellt, dass die vereinbarten Maßnahmen zu geringeren als den der
Förderzusage gemäß § 9 zu Grunde liegenden Kosten ausgeführt wurden, so
verringert sich der Entschädigungsbetrag entsprechend.

(4) Wird festgestellt, dass die vereinbarten Maßnahmen zu höheren als den der
Förderzusage gemäß § 9 zu Grunde liegenden Kosten ausgeführt wurden oder
beträgt der Fördersatz gemäß Abs. 1 weniger als 100 %, so werden die beim
Eigentümer verbleibenden Kosten der Rückbaumaßnahme gemäß
§ 155 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auf den abzulösenden Ausgleichsbetrag
angerechnet. Dieser reduziert sich dadurch entsprechend.

(5) Eine über die Entschädigung gemäß Abs. 1 und die Verrechnungsmöglichkeit
gemäß Abs. 4 hinausgehende Erstattung von Kosten wird gemäß
§ 155 Abs. 6 BauGB ausgeschlossen.

(6) Im Rahmen der Entschädigung können nur Rechnungen für solche Leistungen
berücksichtigt werden, deren Beauftragung nach Unterzeichnung dieses
Vertrags durch den Eigentümer und die Stadt erfolgt ist.
Ausgenommen hiervon sind Planungsleistungen.

(7) Entschädigt werden können die Rückbaukosten zur Beseitigung sowohl
ober- als auch unterirdischer baulicher Anlagen einschließlich Nebenkosten.
Die Kosten für die Entsorgung von Abbruchmaterial werden auch dann im
Rahmen der Entschädigung berücksichtigt, wenn Teile des Abbruchmaterials
aufgrund ihrer Substanzen (z.B. Asbest o.ä.) oder aufgrund von
umweltschädlichen Verunreinigungen durch die bisherige Nutzung des
Bauwerks einer gesonderten und damit in der Regel teureren Entsorgung
zugeführt werden müssen. Die Kosten der Beseitigung von Bodenaltlasten
gemäß  § 2 Abs. 5 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) können dagegen
nicht entschädigt werden.

§ 10
Nachweis und Prüfung der Verwendung 

(1) Der Eigentümer verpflichtet sich, die Verwendung des Entschädigungsbetrages
innerhalb von 4 Monaten nach Erteilung der Bescheinigung gem. § 4 Abs. 10
i.V.m. Abs. 11 durch einen Verwendungsnachweis gemäß Anlage 8 zu belegen.

(2) Mit dem Nachweis sind Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über
alle mit dem Entschädigungszweck zusammenhängenden Einnahmen und
Ausgaben vorzulegen, die den Einzelbetrag jeder Zahlung erkennen lassen.
Ersatzweise kann der Eigentümer den Nachweis auch durch eine von der Bank
erstellte Liste (Bankrecherche) führen. Die Verpflichtung des Eigentümers zur
Führung des Nachweises gilt auch für den beleglosen Datenträgeraustausch.
Auch hierbei sind die Originalrechnungen vorzulegen, die fortlaufend von der
Bank bestätigt werden. Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen
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Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den   
Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis      
(Kontoauszüge oder Bestätigung der Bank) und bei Gegenständen den      
Verwendungszweck. In allen Fällen sind Originalrechnungen und     
Originalbelege vorzulegen, die nach Prüfung wieder an den Eigentümer   
zurückgesandt werden. 

(3) Barauszahlungen durch den Eigentümer sind pro beauftragtem Unternehmen
bis zu einer Gesamtsumme von max. 5.000,00 € brutto zulässig.
Auch Barauszahlungen bedürfen zu ihrer Anerkennung der Vorlage einer
Rechnung mit Steuer-Identifikationsnummer. Der Erhalt des jeweiligen Betrags
ist durch den Empfänger mit Datum zu quittieren. In der Summe über
5.000,00 € brutto hinausgehende Beträge müssen überwiesen werden.

(4) Die Übergabe des Verwendungsnachweises erfolgt durch den Eigentümer an
den Ordnungsmaßnahmenbetreuer. Die beizufügenden Rechnungen sind -
gesondert für alle Auftragnehmer - jeweils chronologisch zu ordnen. Die
beizufügenden Zahlungsbeweise sind - getrennt von den Rechnungen -
insgesamt chronologisch zu ordnen. Die Prüfung der vollständigen Unterlagen
und deren Weiterleitung an die Stadt erfolgt innerhalb von 4 Wochen.

(5) Die dem Verwendungsnachweis beigefügten Unterlagen werden nach
Abschluss der Prüfung an den Eigentümer zurückgegeben. Dieser hat sie auf
die Dauer von 5 Jahren ab Vorlage beim Ordnungsmaßnahmenbetreuer
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften
eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Stadt und das
Regierungspräsidium Stuttgart sind während dieser 5 Jahre berechtigt, die
Unterlagen erneut zur Prüfung anzufordern sowie die Verwendung der
Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen
zu lassen. Der Eigentümer hat die jeweils erforderlichen Unterlagen
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

§ 11
Auszahlung 

Die Entschädigung gemäß § 9 Abs. 1 wird spätestens 4 Wochen nach Erteilung der 
Bescheinigung gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. Abs. 11 und dem Vorliegen der vom       
Ordnungsmaßnahmenbetreuer geprüften Unterlagen nach § 10 Abs. 2 bis 4 bei der 
Stadt fällig. 

Sie wird auf das Konto 

Bank: BW-Bank

IBAN: DE84600501010008062930

BLZ:   60050101 

überwiesen. Barauszahlungen sind nicht möglich. 
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§ 12
Vorzeitige Beendigung des Vertrags 

(1) Der Vertrag kann nur aus wichtigem Grund vorzeitig beendet werden.
Der Rücktritt bedarf der Schriftform und muss begründet werden.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Vertragspartei ihre
Pflichten aus der Vereinbarung schuldhaft verletzt.

(3) Ein Verstoß gegen die gesetzlichen Regelungen zum Mieterschutz stellt in
jedem Fall einen wichtigen Grund dar. In Abhängigkeit von der Schwere des
Verstoßes entscheidet die Stadt nach billigem Ermessen, ob sie ganz oder
teilweise vom Vertrag zurücktritt.

§ 13
Zusätzliche Vereinbarungen 

(1) Die in § 9 vereinbarte Entschädigung (zum Um- bzw. Rückbau des
Gebäudes und für die nicht vom Geh- und Fahrrecht erfassten Freiflächen) kann
nur bis zum 30.04.2023 (Ende des Förderzeitraums für das Sanierungsverfahren
Feuerbach 7 -Wiener Platz-) zugesagt werden. Diese Frist verlängert sich im
Falle einer Verlängerung des Förderzeitraums entsprechend.
Die Herstellung der mit Dienstbarkeit zu Gunsten der Stadt zu belastenden
privaten Verkehrsfläche (V1 gemäß Lageplan vom 16. Juli 2019) erfolgt durch
den Eigentümer gegen Kostenerstattung durch die Stadt und ist auch danach
noch möglich.

(2) Voraussetzung einer Förderung des (Teil-)Rückbaus des Gebäudes Wiener
Platz 1 einschließlich Bau der Telekomausweichfläche „Blackbox“ und der
Neuanlage der öffentlich zugänglichen privaten Freifläche ist die Umsetzung
dieser Maßnahmen innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Tiefgaragen-
Decke (Rohbau) im BS1 (Baufeld Süd, Baublock BS1) -  spätestens bis zum
31. Oktober 2022. Gemäß Absatz 1 verbleibt dem Eigentümer ab Fertigstellung
der Baumaßnahmen damit noch ein halbes Jahr zur Einreichung von
Rechnungen.

(3) Der Eigentümer verpflichtet sich, die in der anliegenden Dienstbarkeitsbestellung
(Anlage 9A und Anlage 9B zum städtebaulichen Vertrag) markierte
Verkehrsfläche (siehe Abs. 2) auf eigene Kosten herzustellen und für die
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Voraussetzung für die Kostenerstattung
gemäß § 9 ist die rangrichtige Eintragung dieser beschränkt–persönlichen
Dienstbarkeit zu Gunsten der Stadt im Grundbuch. Die  Kostenerstattung für
diese Verkehrsfläche (V1) ist auch nach Ende des  Förderzeitraums des
Sanierungsverfahrens Feuerbach 7 -Wiener Platz-  gewährleistet.

(4) Diese Ordnungsmaßnahmen erfolgen im Hinblick auf die im städtebaulichen
Vertrag formulierten städtebaulichen und gestalterischen Ziele sowie die Ziele
des Sanierungsverfahrens Feuerbach 7 -Wiener Platz-.
Auf den mit dem Liegenschaftsamt abzuschließenden Kaufvertrag wird
hingewiesen.







Anlage 2 zu Ordnungsmaßnahmenvertrag Nr. 139 / 2019 
 

Gesetz 
zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe 

Vom 30.August 2001 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes folgendes Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht Artikel 

Änderung der Abgabenordnung 1  
Änderung des Steuer-Euroglättungsgesetzes 2  
Änderung der Verordnung über die örtliche Zuständig-
keit für die Umsatzsteuer im Ausland ansässiger Un-
ternehmer 3  
Änderung des Einkommensteuergesetzes 4  
Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 5  
Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für die Ein-
kommensteuer von im Ausland ansässigen Arbeitneh-
mern des Baugewerbes (Arbeitnehmer-Zuständig-
keitsverordnung-Bau) 6  
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 7  
Inkrafttreten 8 

Artikel 1 

Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 
613, 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 44 
des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBI. I S. 1887), wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:  

„§ 20a 

Steuern vom 
Einkommen bei Bauleistungen 

(1) Abweichend von den §§ 19 und 20 ist für die 
Besteuerung von Unternehmen, die Bauleistungen 
im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes erbringen, das Finanzamt zustän-
dig, das für die Besteuerung der entsprechenden 
Umsätze nach § 21 Abs. 1 zuständig ist, wenn der 
Unternehmer seinen Wohnsitz oder das Unterneh-
men seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz außer-
halb des Geltungsbereiches des Gesetzes hat. Das 
gilt auch abweichend von den §§ 38 bis 42f des Ein-
kommensteuergesetzes beim Steuerabzug vom Ar-
beitslohn. 

(2) Für die Verwaltung der Lohnsteuer in den Fäl-
len der Arbeitnehmerüberlassung durch ausländi-
sche Verleiher nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist das Finanzamt zu-
ständig, das für die Besteuerung der entsprechen-
den Umsätze nach § 21 Abs. 1 zuständig ist. Satz 1 
gilt nur, wenn die überlassene Person im Bauge-
werbe eingesetzt ist. 

(3) Für die Besteuerung von Personen, die von 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 oder 2 im 
Inland beschäftigt werden, kann abweichend von § 
19 das Bundesministerium der Finanzen durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die örtliche Zuständigkeit einem Finanzamt für 
den Geltungsbereich des Gesetzes übertragen." 

2. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Das Bundesministerium der Finanzen kann zur 
Sicherstellung der Besteuerung durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates für Un-
ternehmer und Unternehmen, die weder einen 
Wohnsitz, Sitz, Geschäftsleitung oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Geset-
zes haben, die örtliche Zuständigkeit einem Fi-
nanzamt für den Geltungsbereich des Gesetzes 
übertragen."  

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

3. § 380 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 2 wird das Wort „zehntausend" durch das 
Wort „fünfzigtausend" ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Steuer-Euroglättungsgesetzes 

Artikel 23 Nr. 18 des Steuer-Euroglättungsgesetzes 
vom 19. Dezember 2000 (BGBI. I S. 1790), das durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBI. 
I S. 1918) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„18. In § 380 Abs. 2 wird die Angabe „fünfzigtausend 
Deutsche Mark" durch die Angabe „fünfundzwan-
zig-tausend Euro" ersetzt." 

Artikel 3 

Änderung der  
Verordnung über die örtliche  

Zuständigkeit für die Umsatzsteuer  
im Ausland ansässiger Unternehmer 

Die Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für 
die Umsatzsteuer im Ausland ansässiger Unternehmer 
vom 21. Februar 1995 (BGBI. I S. 225), zuletzt geän-
dert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 
1999 (BGBI. I S. 2601), wird wie folgt geändert: 

1. Im Titel wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 
(Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung - 
 UStZustVO)". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) Der Einleitungssatz in Absatz 1 wird wie folgt ge-

fasst:  
„(1) Für die Umsatzsteuer der Unternehmer im 

Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung sind folgende Finanzämter örtlich zustän-
dig:". 



b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Für die Umsatzsteuer der Unternehmer im

Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung, die nicht von Absatz 1 erfasst werden, ist
das Finanzamt Berlin Neukölln-Nord zuständig."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 4 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBI. I S. 821), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 
August 2001 (BGBI. I S. 2074), wird wie folgt geändert: 

1. Nach Abschnitt VI wird folgender Abschnitt VII ein-
gefügt:

'NIL Steuerabzug bei Bauleistungen 

§ 48
Steuerabzug 

(1) Erbringt jemand im Inland eine Bauleistung (Leis-
tender) an einen Unternehmer im Sinne des § 2 des 
Umsatzsteuergesetzes oder an eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts (Leistungsempfänger), ist der 
Leistungsempfänger verpflichtet, von der Gegenleis-
tung einen Steuerabzug in Höhe von 15 vom Hundert 
für Rechnung des Leistenden vorzunehmen. Bauleis-
tungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, In-
standsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseiti-
gung von Bauwerken dienen. Als Leistender gilt auch 
derjenige, der über eine Leistung abrechnet, ohne sie 
erbracht zu haben. 

(2) Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen wer-
den, wenn der Leistende dem Leistungsempfänger 
eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige Freistel-
lungsbescheinigung nach § 48b Abs. 1 Satz 1 vorlegt 
oder die Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr den 
folgenden Betrag voraussichtlich nicht übersteigen 
wird: 
1. 15 000 Euro, wenn der Leistungsempfänger aus-

schließlich steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12
Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes ausführt,

2. 5 000 Euro in den übrigen Fällen.
Für die Ermittlung des Betrags sind die für denselben 
Leistungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu 
erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen. 

(3) Gegenleistung im Sinne des Absatzes 1 ist das
Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer. 

(4) Wenn der Leistungsempfänger den Steuerab-
zugsbetrag angemeldet und abgeführt hat, 
1. ist § 160 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung nicht

anzuwenden,
2. sind § 42d Abs. 6 und 8 und § 50a Abs. 7 nicht an-

zuwenden.

§ 48a Verfahren

(1) Der Leistungsempfänger hat bis zum 10. Tag
nach Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung im 
Sinne des § 48 erbracht wird, eine Anmeldung nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, in 
der 

er den Steuerabzug für den Anmeldungszeitraum selbst zu 
berechnen hat. Der Abzugsbetrag ist am 10. Tag nach Ablauf 
des Anmeldungszeitraums fällig und an das für den Leisten-
den zuständige Finanzamt für Rechnung des Leistenden ab-
zuführen. Die Anmeldung des Abzugsbetrags steht einer 
Steueranmeldung gleich. 

(2) Der Leistungsempfänger hat mit dem Leisten-
den unter Angabe 

1. des Namens und der Anschrift des Leistenden,
2. des Rechnungsbetrags, des Rechnungsdatums

und des Zahlungstags,
3. der Höhe des Steuerabzugs und
4. des Finanzamts, bei dem der Abzugsbetrag ange-

meldet worden ist,

über den Steuerabzug abzurechnen. 
(3) Der Leistungsempfänger haftet für einen nicht o-

der zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. Der Leis-
tungsempfänger haftet nicht, wenn ihm im Zeitpunkt 
der Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung (§ 
48b) vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er ver-
trauen konnte. Er darf insbesondere dann nicht auf 
eine Freistellungsbescheinigung vertrauen, wenn 
diese durch unlautere Mittel oder durch falsche Anga-
ben erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Den Haftungs-
bescheid erlässt das für den Leistenden zuständige Fi-
nanzamt. 

(4) § 50b gilt entsprechend.

§ 48b

Freistellungsbescheinigung 

(1) Auf Antrag des Leistenden hat das für ihn zustän-
dige Finanzamt, wenn der zu sichernde Steueran-
spruch nicht gefährdet erscheint und ein inländischer 
Empfangsbevollmächtigter bestellt ist, eine Bescheini-
gung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu er-
teilen, die den Leistungsempfänger von der Pflicht zum 
Steuerabzug befreit. Eine Gefährdung kommt insbe-
sondere dann in Betracht, wenn der Leistende 

1. Anzeigepflichten nach § 138 der Abgabenordnung
nicht erfüllt,

2. seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nach § 90
der Abgabenordnung nicht nachkommt,

3. den Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch
Bescheinigung der zuständigen ausländischen
Steuerbehörde nicht erbringt.
(2) Eine Bescheinigung soll erteilt werden, wenn der

Leistende glaubhaft macht, dass keine zu sichernden 
Steueransprüche bestehen. 

(3) In der Bescheinigung sind anzugeben:
1. Name, Anschrift und Steuernummer des Leisten-

den,
2. Geltungsdauer der Bescheinigung,
3. Umfang der Freistellung sowie der Leistungsemp-

fänger, wenn sie nur für bestimmte Bauleistungen
gilt,

4. das ausstellende Finanzamt.



(4) Wird eine Freistellungsbescheinigung aufgeho-
ben, die nur für bestimmte Bauleistungen gilt, ist dies 
den betroffenen Leistungsempfängern mitzuteilen. 

(5) Wenn eine Freistellungsbescheinigung vorliegt, 
gilt § 48 Abs. 4 entsprechend. 

§ 48c 

Anrechnung 

(1) Soweit der Abzugsbetrag einbehalten und ange-
meldet worden ist, wird er auf vom Leistenden zu ent-
richtende Steuern nacheinander wie folgt angerechnet: 
1. die nach § 41a Abs. 1 einbehaltene und angemel-

dete Lohnsteuer, 

2. die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer, 

3. die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Be-
steuerungs- oder Veranlagungszeitraums, in dem 
die Leistung erbracht worden ist, und 

4. die vom Leistenden im Sinne der §§ 48, 48a anzu-
meldenden und abzuführenden Abzugsbeträge. 

Die Anrechnung nach Satz 1 Nr. 2 kann nur für Voraus-
zahlungszeiträume innerhalb des Besteuerungs- oder 
Veranlagungszeitraums erfolgen, in dem die Leistung 
erbracht worden ist. Die Anrechnung nach Satz 1 Nr. 2 
darf nicht zu einer Erstattung führen. 

(2) Auf Antrag des Leistenden erstattet das nach 
§ 20a Abs. 1 der Abgabenordnung zuständige Finanz-
amt den Abzugsbetrag. Die Erstattung setzt voraus, 
dass der Leistende nicht zur Abgabe von Lohnsteuer-
anmeldungen verpflichtet ist und eine Veranlagung zur 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht in Betracht 
kommt oder der Leistende glaubhaft macht, dass im 
Veranlagungszeitraum keine zu sichernden Steueran-
sprüche entstehen werden. Der Antrag ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster bis zum Ablauf des zweiten 
Kalenderjahres zu stellen, das auf das Jahr folgt, in 
dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist; weiter-
gehende Fristen nach einem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung bleiben unberührt. 

(3) Das Finanzamt kann die Anrechnung ablehnen, 
soweit der angemeldete Abzugsbetrag nicht abgeführt 
worden ist und Anlass zu der Annahme besteht, dass 
ein Missbrauch vorliegt. 

§ 48d 

Besonderheiten im Fall 
von Doppelbesteuerungsabkommen 

(1) Können Einkünfte, die dem Steuerabzug nach 
§ 48 unterliegen, nach einem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung nicht besteuert werden, 
so sind die Vorschriften über die Einbehaltung, Abfüh-
rung und Anmeldung der Steuer durch den Schuldner 
der Gegenleistung ungeachtet des Abkommens anzu-
wenden. Unberührt bleibt der Anspruch des Gläubigers 
der Gegenleistung auf Erstattung der einbehaltenen 
und abgeführten Steuer. Der Anspruch ist durch Antrag 
nach § 48c Abs. 2 geltend zu machen. Der Gläubiger 
der Gegenleistung hat durch 

eine Bestätigung der für ihn zuständigen Steuerbe-
hörde des anderen Staates nachzuweisen, dass er 
dort ansässig ist. § 48b gilt entsprechend. Der Leis-
tungsempfänger kann sich im Haftungsverfahren 
nicht auf die Rechte des Gläubigers aus dem Ab-
kommen berufen. 

(2) Unbeschadet des § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Finanz-
verwaltungsgesetzes liegt die Zuständigkeit für Ent-
lastungsmaßnahmen nach Absatz 1 bei dem nach § 
20a der Abgabenordnung zuständigen Finanzamt." 

2. § 51 Abs. 4 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Buchstaben f und g werden ein-
gefügt: 
„f) die Anmeldung des Abzugsbetrags (§ 48a), 
g) die Erteilung der Freistellungsbescheinigung 
(§ 48b),". 

b) Die bisherigen Buchstaben f und g werden die 
Buchstaben h und i. 

3. § 52 Abs. 56 wird wie folgt gefasst: 

„(56) § 48 in der Fassung des Gesetzes vom 30. 
August 2001 (BGBI. I S. 2267) ist erstmals auf Ge-
genleistungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2001 erbracht werden." 

Artikel 5 

Änderung des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

§ 3 Abs. 4 Satz 2 des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes vom 26. Februar 1996 (BGBI. I S. 227), das zuletzt 
durch Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 
(BGBI. I S. 1983) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

„Den Landesarbeitsämtern obliegt die Unterrichtung 
der zuständigen Finanzämter." 

Artikel 6 

Verordnung 
über die örtliche Zuständigkeit  

für die Einkommensteuer von im Ausland  
ansässigen Arbeitnehmern des Baugewerbes  

(Arbeitnehmer-Zuständigkeitsverordnung-Bau) 

Auf Grund des § 20a Abs. 3 der Abgabenordnung 
vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 613, 1977 I S. 269), der 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. August 2001 
(BGBI. I S. 2267) eingefügt worden ist, verordnet das 
Bundesministerium der Finanzen: 

§1 

Für die Einkommensteuer des Arbeitnehmers, der 
von einem Unternehmer im Sinne des § 20a Abs. 1 o-
der 2 der Abgabenordnung im Inland beschäftigt ist und 
der seinen Wohnsitz im Ausland hat, ist das in § 1 Abs. 
1 oder 2 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung 
für seinen Wohnsitzstaat genannte Finanzamt zustän-
dig. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 7. September 2001 in 
Kraft. 



Artikel 7 

Rückkehr zum  
einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 3 und 6 beruhenden Teile der dort ge-
änderten Rechtsverordnungen können auf Grund der 
einschlägigen Ermächtigungsgrundlagen durch 
Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben werden. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft. 

(2) Artikel 3 ist erstmals auf Bauleistungen anzuwen-
den, die nach dem Tag der Verkündung vertraglich ver-
einbart worden sind. 



... 

Anlage 4 zu Ordnungsmaßnahmenvertrag Nr. 139 / 2019 

Allgemeine Pflichten des Eigentümers 

1. Der Eigentümer ist verpflichtet, unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wenn

1.1 er nach Abgabe dieser Erklärung weitere Entschädigungen für dieselben     
Maßnahmen bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält; 

1.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Entschädigung 
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen; 

1.3 sich herausstellt, dass der Entschädigungszweck nicht oder mit der bewilligten 
Entschädigung nicht zu erreichen ist; 

1.4 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von einem Monat nach Auszahlung 
verbraucht werden können; 

1.5 ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet 
wird oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen ihn eingeleitet werden. 

2. Der Eigentümer gibt folgende Erklärung ab:

2.1 Ich bin nicht vorsteuerabzugsberechtigt. 

Der Eigentümer verpflichtet sich, auf Verlangen der Stadt innerhalb eines 
Monats nach Vertragsabschluss den schriftlichen Nachweis zu führen,       
dass er nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

Ich bin zu (Prozentwert) % vorsteuerabzugsberechtigt. 

Ich habe einen Antrag auf Vorsteuerabzug gestellt. 

Hat der Eigentümer einen Antrag auf Vorsteuerabzug gestellt, so hat er       
unaufgefordert Kopien der Unterlagen vorzulegen, aus denen sich ergibt,       
ob und ggf. in welchem Umfang Vorsteuerabzug endgültig geltend oder nicht 
geltend gemacht wurde. 

Ich erkläre, dass Vorsteuerabzug endgültig nicht geltend gemacht wird. 



2 

2.2 Ich nehme sonstige öffentliche Mittel (Zuschüsse und/oder Darlehen) 

nicht in Anspruch 

in Anspruch 

Ich habe einen entsprechenden Antrag gestellt. 

Art und Höhe der beanspruchten bzw. der beantragten Mittel: 
(Fördergeber, Förderprogramm und Betrag oder „entfällt“) 

3. Der Eigentümer ist verpflichtet, die Stadt und den Ordnungsmaßnahmenbe-
treuer unaufgefordert schriftlich über alle Umstände zu unterrichten, die für die
Durchführung der Ordnungsmaßnahme von Bedeutung sind. Ebenso ist er
verpflichtet, der Stadt jede, auch nach Vertragsschluss eintretende
Veränderung der für den Abschluss der Vereinbarung maßgebenden
Umstände unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

4. Der Eigentümer hat der Stadt und dem Ordnungsmaßnahmenbetreuer auf
Verlangen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren.
Er ermächtigt das Finanzamt, der Stadt Auskünfte über eine etwaige Umsatz-
steueroption und ggf. deren Umfang zu erteilen.

5. Der Eigentümer bestätigt, dass vorstehende Angaben richtig und vollständig
sind und er die vorstehenden Verpflichtungen zur Kenntnis genommen hat.

Stand (Datum) 





Anlage 8 zu Ordnungsmaßnahmenvertrag Nr. 139 / 2019 

Verwendungsnachweis 

Sämtliche Ausgaben und Einnahmen sind gemäß § 10 des Ordnungsmaßnahmen-
vertrags in zeitlicher Reihenfolge im Tabellenteil zu dieser Anlage dargestellt. Der 
Tabellenteil besteht aus .......... Seiten. 

Folgende Angaben werden seitens des Eigentümers und ggf. des Architekten bestätigt: 

1. Sämtliche aufgelisteten Ausgaben und Einnahmen beziehen sich auf den
(Teil-)Rückbau des Gebäudes Wiener Platz 1 und
die Umgestaltung von Flächen auf dem Grundstück Flurstück 3085.

2. Bei den Ausgaben wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.
3. Der Verwendungsnachweis stimmt mit den Büchern überein.

Es ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von ............................................................ €. 

................................................................       ............................................................ 
    Datum / Unterschrift des Eigentümers zu 1. bis 3.           Datum / Unterschrift des Architekten zu 1. und 2. 

    (sofern beauftragt) 

___________________________________________________________________________________________

Die vereinbarungsgemäße Durchführung wird festgestellt. 
Der Verwendungsnachweis wurde geprüft. 

Nach Prüfung ergeben sich anerkennungsfähige Kosten in Höhe von .................... €. 

Nach Prüfung ergibt sich ein Zuschussbetrag in Höhe von ...................................... €. 

.................................................................. 
   Datum / Unterschrift des Modernisierungsbetreuers 

____________________________________________________________________________________________ 

Die vereinbarungsgemäße Durchführung wird bestätigt. 

Nach Prüfung ergeben sich anerkennungsfähige Kosten in Höhe von .................... €. 

Nach Prüfung ergibt sich ein Zuschussbetrag in Höhe von ...................................... €. 

Die Auszahlung wird freigegeben. 

.................................................................. 
     Datum / Landeshauptstadt Stuttgart  

-Amt für Stadtplanung und Wohnen-



grau hinterlegte Felder werden durch die Stadt ausgefüllt

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10
Maßnahmen Firma Rechnungs-

nummer
Rechnungs-

datum
Abbuchungs-

datum
Betrag netto

in € (1)
Betrag brutto

in € (2)
Abzug nicht 
förderfähiger 

Kosten
in €

Kosten nach 
Prüfung

in €

Bemerkungen

…………………………
Gesamtseitenzahl dieser 

Tabelle

(2) auf Basis des in Spalte 6 eingetragenen Nettobetrags, ggf. unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzugs

…………………………
Seitennummer

Anlage 8 zu Ordnungsmaßnahmenvertrag Nr. 139/2019

(1) ggf. abzüglich Skonto oder sonstiger Kürzungen des Rechnungsbetrags

Wiener Platz 1_Grundstück Flst. 3085

Verwendungsnachweis

Summen



gr2
V1

A
B

C

D

E

F

G

H

fr2
gr2

V1 F

V1= Verkehrsfläche
fr2= Fahrrecht für Rettungsfahrzeuge
gr2= Gehrecht für die Allgemeinheit
F= private Freifläche

M 1:500
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Anlage 9B 
Text Dienstbarkeiten 

 
 

Anlage zum Ordnungsmaßnahmenvertrag Nr. 139 / 2019 
 
 

 
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART 

 
Sanierung Feuerbach 7 -Wiener Platz- 

 
 

Zu Gunsten der Landeshauptstadt Stuttgart und zu Lasten des Grundstücks 
Flurstück 3085 der Gemarkung Feuerbach wird folgende  
 

beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
- Geh- und Fahrrecht - 

 
begründet: 
 
„Die Berechtigte darf die im Lageplan des Amts für Stadtplanung und Wohnen vom 
16. Juli 2019 (Anlage 9A zum städebaulichen Vertrag) mit den Buchstaben A-B-C-D-
A bezeichnete und grün schraffierte Teilfläche von ca. 296 m² des Grundstücks Flst. 
3085 dauernd zum Gehen für die Allgemeinheit und Befahren durch 
Rettungsfahrzeuge mit benützen. 
 
Die Berechtigte darf die im Lageplan des Amts für Stadtplanung und Wohnen vom 
16. Juli 2019 mit den Buchstaben C-D-E-F-G-H-C bezeichnete und rot schraffierte 
Teilfläche von ca. 216 m² des Grundstücks Flst. 3085 dauernd zum Gehen für die 
Allgemeinheit mit benützen – wenn dort an Stelle der bisherigen Tiefgaragenzu- und 
ausfahrt und/oder der dort am 14.02.2018 genehmigten Stellplätze nach deren 
Nutzungsaufgabe (vgl. Anlage 4C zum städtebaulichen Vertrag) eine begehbare 
Fläche hergestellt wurde. 
 
Der jeweilige Grundstückseigentümer des Flurstücks 3085 hat sich aller 
Vorkehrungen und Handlungen zu enthalten, wodurch der Bestand und die 
Benutzung der genannten Rechte erschwert, vereitelt oder beeinträchtigt werden 
würde. 
 
Die Landeshauptstadt kann die Ausübung der beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit ganz oder teilweise Dritten überlassen.“ 
  



Ausgang Kabelschacht 7599 auf gewünschte Trasse umlegen.
Hierzu Rohrbögen von 45° verwenden, zwischen 
hintereinanderliegenden Rohrbögen ggf. gerade Stück 
verwenden. Maximal zwei 45° Bögen hintereinander als S‐Form 
verwenden !

Freie Rohre des vorbeilaufenden Verbands ebenfalls in neue 
Trasse umlegen. Die Kabel werden über die neue Trasse von der 
Blackbox zum Kabelschacht 30811 geführt und dort um‐
/eingespleißt.

Es ist darauf zu achten und zu prüfen, ob die Höhenlage mit der 
neuen Tiefgarage ausreichend ist. Ggf. sind die Planungen des 
neuen Gebäudes / Teilbereich der TG anzupassen. Aufgrund der 
hohen Anzahl der zu schwenkenden parallelen Rohren, wird ein 
hoher Platzbedarf benötigt. Ausschlaggebend ist die bisherige 
Höhe & Ausgänge des vorhandenen L‐Schachtes 7599. Aus 
Seiten der Stukturplanung Linientechnik sind keine 
Höhenangaben / Höhenlinien vorhanden. Dies müsste aus den 
Daten der vermessenen Kabelschächte ermittelt werden !

Zuführung unterirdisch ins Gebäude von Ksch 7599 aus.

Es muss ein Kabelkanal mit 42 Rohren vom vorh. Ksch 7599
bis zur Blackbox gebaut werden.

ca. 15m

ca. 50m

2x 45°

1x 45°

Maße und Abstände inkl. aller Vorgaben siehe
"ZTV‐TKNetz 12"

ca. 1m

ca. 1,2m

Neuer Kabelkanal
mit ca. 42 Rohrzügen !

Neuer Kabelkanal
mit ca. 42 Rohrzügen !

Anlage 9C
Kabelschacht Blackbox
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